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Strafrechtliche/strafverfahrensrechtliche 
Entscheidungen des BVerfG/EuGH/EGMR 

 
 

1243. BVerfG 2 BvR 900/22 (Zweiter Senat) – 
Urteil vom 31. Oktober 2023 (OLG Celle / LG 
Verden) 
Wiederaufnahme des Strafverfahrens zuungunsten des 
Freigesprochenen aufgrund neuer Tatsachen oder Be-
weismittel (Verfassungswidrigkeit des Gesetzes zur 
Herstellung materieller Gerechtigkeit; Grundsatz „ne 
bis in idem“; Verbot der Mehrfachbestrafung und Mehr-
fachverfolgung; grundrechtsgleiches Recht des Verur-
teilten ebenso wie des Freigesprochenen; Unschulds-
vermutung; Freispruch als verfahrensbeendendes Sa-
churteil; Rechtskraft und Vertrauensschutz; verfas-
sungsrechtlich vorgegebener absoluter Vorrang vor 
dem Gebot materialer Gerechtigkeit; keine Abwägung 
durch den Gesetzgeber; enge Auslegung der 

Sonderregelung; Begrenzung auf Strafurteile inländi-
scher Gerichte; Zulässigkeit der Wiederaufnahme zur 
Beseitigung schwerwiegender Verfahrensmängel; Un-
zulässigkeit der Wiederaufnahme zur Herbeiführung 
einer materiell gerechteren Entscheidung; keine Be-
rücksichtigung neuer kriminaltechnischer Methoden 
oder von Opferinteressen; keine Beeinträchtigung des 
Anspruchs auf effektive Strafverfolgung; Verletzung des 
Rückwirkungsverbots; keine ausnahmsweise Zulässig-
keit „echter“ Rückwirkung; Hauptsacheentscheidung 
zur einstweiligen Anordnung vom 14. Juli 2022 
[= HRRS 2022 Nr. 762]). 
Art. 1 Abs. 3 GG; Art. 20 Ab. 3 GG; Art. 103 Abs. 3 GG; 
§ 362 Nr. 5 StPO; § 211 StGB; § 6 Abs. 1 VStGB; § 7 
Abs. 1 VStGB; § 8 Abs. 1 VStGB 
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1. Das grundrechtsgleiche Recht des Art. 103 Abs. 3 GG 
enthält kein bloßes Mehrfachbestrafungsverbot, sondern 
ein Mehrfachverfolgungsverbot, das Verurteilte wie Frei-
gesprochene gleichermaßen schützt. (BVerfG) 
 
2. Es entfaltet seine Wirkung auch gegenüber dem Gesetz-
geber, wenn dieser die gesetzlichen Voraussetzungen für 
eine erneute Strafverfolgung durch die Wiederaufnahme 
eines Strafverfahrens schafft. (BVerfG) 
 
3. Das in Art. 103 Abs. 3 GG statuierte Mehrfachverfol-
gungsverbot trifft eine Vorrangentscheidung zugunsten 
der Rechtssicherheit gegenüber der materialen Gerechtig-
keit. Diese Vorrangentscheidung steht einer Relativierung 
des Verbots durch Abwägung mit anderen Rechtsgütern 
von Verfassungsrang nicht offen, sodass dem Gesetzgeber 
bei der Ausgestaltung des Wiederaufnahmerechts inso-
weit kein Gestaltungsspielraum zukommt. (BVerfG) 
 
4. Art. 103 Abs. 3 GG umfasst nur eine eng umgrenzte 
Einzelausprägung des Vertrauensschutzes in rechtskräf-
tige Entscheidungen. Er schützt den Einzelnen allein vor 
erneuter Strafverfolgung aufgrund der allgemeinen Straf-
gesetze, wenn wegen derselben Tat bereits durch ein deut-
sches Gericht ein rechtskräftiges Strafurteil ergangen ist. 
(BVerfG) 
 
5. Im Rahmen dieses begrenzten Schutzgehalts verbietet 
Art. 103 Abs. 3 GG die Wiederaufnahme von Strafverfah-
ren zum Nachteil des Grundrechtsträgers nicht generell, 
jedenfalls aber die Wiederaufnahme aufgrund neuer Tatsa-
chen oder Beweismittel. (BVerfG) 
 
6. Freigesprochene dürfen darauf vertrauen, dass die 
Rechtskraft des Freispruchs nur aufgrund der zum Zeit-
punkt des Eintritts der Rechtskraft geltenden Rechtslage 
durchbrochen werden kann. Der Grundsatz ne bis in idem 
erkennt die Schutzwürdigkeit des Vertrauens in ein frei-
sprechendes Strafurteil an und Art. 103 Abs. 3 GG verleiht 
diesem Vertrauensschutz Verfassungsrang. (BVerfG) 
 
7. Art. 103 Abs. 3 GG gestaltet das Prinzip des Strafklage-
verbrauchs als grundrechtsgleiches Recht aus, das der Ein-
zelne als individuelle Rechtsposition geltend machen 
kann. Träger des Rechts sind ungeachtet des Gesetzeswor-
tlauts („mehrmals bestraft“) nicht nur Verurteilte, son-
dern nach Entstehungsgeschichte und Zweckrichtung der 
Norm auch Freigesprochene. Der in Art. 103 Abs. 3 GG 
verankerte Grundsatz „ne bis in idem“ ist strafrechtshis-
torisch als Abkehr von einer lediglich vorläufigen verfah-
renseinstellenden „absolutio ab instantia“ im Inquisiti-
onsprozess zugunsten des Freispruchs als verfahrensbeen-
dendes Sachurteil zu verstehen, der materiell bestätigt, 
dass die den Prozess leitende Unschuldsvermutung nicht 
widerlegt wurde. (Bearbeiter) 
 
8. Die Figur der Rechtskraft prägt alle rechtsstaatlichen 
Entscheidungen und entfaltet insbesondere dann ihre Be-
deutung, wenn die Sachentscheidung materiell-rechtlich 
unrichtig ist. Zugunsten des Entscheidungsadressaten 
wird die Bedeutung der Rechtskraft durch den Aspekt des 
Vertrauensschutzes verstärkt. Im Spannungsverhältnis zu 
dem ebenfalls mit Verfassungsrang ausgestatteten Gebot 
materialer Gerechtigkeit räumt der Verfassungsgeber dem 
Prinzip der Rechtssicherheit mit Art. 103 Abs. 3 GG den 

Vorrang ein. Diese Vorrangentscheidung wirkt – ebenso 
wie das besondere strafrechtliche Rückwirkungsverbot des 
Art. 103 Abs. 2 GG – absolut und ist einer Abwägung 
durch den (einfachen) Gesetzgeber nicht zugänglich. (Be-
arbeiter) 
 
9. Als abwägungsfestes Verbot der Mehrfachverfolgung 
und als eng umgrenzte Einzelausprägung des Vertrauens-
schutzes in rechtskräftige Entscheidungen ist Art. 103 
Abs. 3 GG eng auszulegen. Er schützt den Einzelnen allein 
vor erneuter Strafverfolgung aufgrund des Kriminalstraf-
rechts, wenn wegen derselben Tat aufgrund einer Haupt-
verhandlung in der Sache bereits ein rechtskräftiges Straf-
urteil eines deutschen Gerichts ergangen ist. Demgegen-
über erstreckt sich der Gewährleistungsgehalt des 
Art. 103 Abs. 3 GG nicht auf die Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten, auf Maßregeln der Besserung und Si-
cherung oder Maßnahmen der Strafvollstreckung. Auch 
unterfallen Strafbefehle oder Einstellungsentscheidungen 
der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts nur dem allge-
meinen rechtsstaatlichen Vertrauensschutzgebot. (Bear-
beiter) 
 
10. Art. 103 Abs. 3 GG verbietet dem Gesetzgeber die Er-
öffnung einer Wiederaufnahmemöglichkeit zum Nachteil 
des Grundrechtsträgers nicht generell. Zulässig ist die 
Wiederaufnahme insbesondere dann, wenn sie unabhän-
gig von der inhaltlichen Richtigkeit des Urteils primär auf 
die Wiederholung eines mit einem schwerwiegenden 
Mangel behafteten Verfahrens abzielt (§ 362 Nr. 1–3 StPO; 
„propter falsa“) oder verhindern soll, dass ein Freigespro-
chener für sich beansprucht, in seinen sozialen Bezügen 
nicht als unschuldig, sondern als Täter wahrgenommen zu 
werden (§ 362 Nr. 4 StPO; glaubwürdiges Geständnis 
nach Freispruch). (Bearbeiter) 
 
11. Demgegenüber ist die Korrektur eines Strafurteils mit 
dem Ziel, eine inhaltlich „richtigere“ und damit materiell ge-
rechtere Entscheidung herbeizuführen, mit der von Art. 103 
Abs. 3 GG getroffenen unbedingten Vorrangentscheidung 
zugunsten der Rechtssicherheit nicht zu vereinbaren. An den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben vermögen auch die Weiter-
entwicklung kriminaltechnischer Methoden und Aufklä-
rungsmöglichkeiten oder die Belange von Opfern und deren 
Angehörigen nichts zu ändern. Wird die Aufklärung unge-
löster Fälle erst mithilfe früher nicht verfügbarer Erkenntnis-
mittel möglich, bestätigt dies vielmehr die rechtsstaatliche 
Unbedenklichkeit der früheren, wenngleich in der Sache un-
vollständigen Ergebnisse. Auch geht der Anspruch von Op-
fern oder ihrer Hinterbliebenen auf effektive Strafverfolgung 
nicht über die Erzwingung einer Anklage und die Verfah-
rensrechte als Nebenkläger hinaus und umfasst nicht die in-
haltliche Korrektur eines Strafurteils, namentlich eine Verur-
teilung anstelle eines Freispruchs. (Bearbeiter) 
 
12. Die durch das Gesetz zur Herstellung materieller Ge-
rechtigkeit vom 21. Dezember 2021 geschaffene Wieder-
aufnahmemöglichkeit des § 362 Nr. 5 StPO aufgrund 
neuer Tatsachen oder Beweismittel („propter nova“) läuft 
damit dem Schutzgehalt des Art. 103 Abs. 3 GG zuwider, 
weil sie in erster Linie dem Ziel einer der inhaltlichen Kor-
rektur des Urteils dient. (Bearbeiter) 
 
13. Die Anwendung des § 362 Nr. 5 StPO auf Verfahren, 
die bereits vor Inkrafttreten der Bestimmung durch 
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rechtskräftigen Freispruch abgeschlossen waren, verletzt 
zudem das Rückwirkungsverbot aus Art. 103 Abs. 3 
i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG. Die Vorschrift unterfällt der Ka-
tegorie der „echten“ Rückwirkung im Sinne einer zeitli-
chen Rückbewirkung von Rechtsfolgen auf abgeschlossene 
Tatbestände. In dieser Fallgruppe kommt dem Vertrauens-
schutz regelmäßig der Vorrang zu, weil der in der Vergan-
genheit liegende Sachverhalt mit dem Eintritt der Rechts-
folge kraft gesetzlicher Anordnung einen Grad der Abge-
schlossenheit erreicht hat, über den sich der Gesetzgeber 
vorbehaltlich besonders schwerwiegender Gründe nicht 
mehr hinwegsetzen darf. (Bearbeiter) 
 
14. Die mit § 362 Nr. 5 StPO einhergehende „echte“ Rück-
wirkung ist verfassungsrechtlich nicht ausnahmsweise zu-
lässig. Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens des Freige-
sprochenen darauf, dass die Rechtskraft des Freispruchs 
nur aufgrund der bisherigen Rechtslage durchbrochen 
werden kann, entfällt nicht wegen der Unverjährbarkeit 
der von § 362 Nr. 5 StPO erfassten Delikte; denn gerade 
für unverjährbare Delikte kann erst ein Freispruch die wei-
tere Strafverfolgung ausschließen. Der Vertrauensschutz 
tritt auch nicht wegen zwingender Gründe des Gemein-
wohls zurück. (Bearbeiter) 
 

1241. BVerfG 1 BvR 2219/20 (1. Kammer des 
Ersten Senats) – Beschluss vom 25. September 
2023 (OLG München) 
Durchsuchung eines Universitätslehrstuhls zum Auffin-
den von Forschungsunterlagen (Forschungsprojekt zur 
„Islamistischen Radikalisierung im Justizvollzug“; Inter-
view mit einem Strafgefangenen; Ermittlungsverfahren 
gegen den Gefangenen wegen Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung im Ausland; Wissenschafts-
freiheit; Forschungsfreiheit; Vertraulichkeit von Daten 
im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte; Ab-
wägung mit den Belangen einer effektiven und funkti-
onstüchtigen Strafrechtspflege; Bedeutung der For-
schung für die Kriminalprävention); Zulässigkeit der 
Verfassungsbeschwerde (Darlegungslast in Zweifelsfäl-
len auch hinsichtlich der Wahrung der Monatsfrist). 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG; § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG; 
§ 92 BVerfGG; § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG; § 35 Abs. 2 
Satz 2 StPO; § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StPO; § 103 StPO; 
§ 105 StPO 

 
1. Die Anordnung der Durchsuchung eines Universitäts-
lehrstuhls zum Auffinden der Protokolle eines Interviews, 
das der Lehrstuhlinhaber im Rahmen eines Forschungs-
projekts zur „Islamistischen Radikalisierung im Justizvoll-
zug“ mit einem Strafgefangenen geführt hatte, gegen den 
zwischenzeitlich wegen des Verdachts der Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ermittelt 
wird, berücksichtigt das Gewicht und die Reichweite der 
Forschungsfreiheit nicht in angemessenem Maße, wenn 
das Gericht verkennt, dass der Eingriff die Forschung über 
das konkrete Interview hinaus beeinträchtigt und dass die 
betroffene Forschung von besonderer Bedeutung für die 
Kriminalprävention ist. 
 
2. Die Forschungsfreiheit umfasst auch die Erhebung und 
Vertraulichkeit von Daten im Rahmen wissenschaftlicher 
Forschungsprojekte. Die staatlich erzwungene Preisgabe 
von Forschungsdaten hebt die Vertraulichkeit auf und 

erschwert oder verunmöglicht Forschungen, die auf ver-
trauliche Datenerhebungen angewiesen sind, wie dies in 
besonderem Maße bei kriminologischen Forschungen 
über Dunkelfelder oder Kontexte strafbarer Verhaltens-
weisen der Fall ist. Staatliche Zugriffe erschweren inso-
weit nicht nur die Fortführung des konkreten Projekts, 
sondern verschlechtern auch die Bedingungen für zukünf-
tige Forschungsvorhaben. 
 
3. Wie andere vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte 
kann die Wissenschaftsfreiheit aufgrund von kollidieren-
dem Verfassungsrecht beschränkt werden. Hierzu gehören 
auch die Belange einer effektiven und funktionstüchtigen 
Strafrechtspflege als Zweck von Verfassungsrang. Bei der 
Abwägung der gegenläufigen Belange kommt der Wissen-
schaftsfreiheit umso höheres Gewicht zu, je stärker die 
Forschung auf die Vertraulichkeit bei Datenerhebungen 
und -verarbeitungen angewiesen ist. Dies gilt umso mehr, 
wenn die konkret betroffene Forschung der Gewinnung 
von Erkenntnissen über Dunkelfelder und kriminalitäts-
fördernde Dynamiken und damit letztlich gerade auch der 
effektiven Verhinderung von Straftaten dient. 
 
4. Das Erfordernis einer ausreichenden Begründung der 
Verfassungsbeschwerde umfasst auch die Sachentschei-
dungsvoraussetzungen – wie etwa die Einhaltung der Frist 
nach § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG –, soweit nicht aus sich 
heraus erkennbar ist, dass diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. Dies erfordert bei formlos mitgeteilten letztinstanz-
lichen strafprozessualen (Beschwerde-)Entscheidungen 
insbesondere dann eine über die bloße Mitteilung des Be-
kanntgabezeitpunkts hinausgehende Darlegung zum Zu-
gang der angegriffenen Entscheidung, wenn die Verfas-
sungsbeschwerde erst mehr als einen Monat nach dem Da-
tum der Entscheidung erhoben wird. 
 

1242. BVerfG 2 BvR 825/23 (3. Kammer des 
Zweiten Senats) – Beschluss vom 21. Septem-
ber 2023 (OLG Frankfurt am Main) 
Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz 
durch erheblich verzögerte Entscheidung des Oberlan-
desgerichts im besonderen Haftprüfungsverfahren 
(Sechs-Monats-Haftprüfung; überlange Verfahrens-
dauer aus von dem Beschuldigten nicht zu vertretenden 
Gründen; Unterbleiben der Neun-Monats-Prüfung; An-
spruch auf Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit; 
keine feste zeitliche Grenze; Umstände des Einzelfalls; 
Freiheitsgrundrecht; Unschuldsvermutung; Rechts-
schutzbedürfnis; fortbestehendes Feststellungsinteresse 
nach Anordnung der Haftfortdauer). 
Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG; Art. 19 Abs. 4 GG; Art. 104 GG; 
Art. 5 Abs. 4 EMRK; § 121 StPO; § 122 StPO 

 
1. Ein Oberlandesgericht verletzt das Recht eines Beschul-
digten auf effektiven Rechtsschutz, wenn es im Verfahren 
über die besondere Haftprüfung nach den §§ 121, 122 
StPO erst etwa sechs Monate nach (rechtzeitiger) Vorlage 
der Akten über die Haftfortdauer entscheidet und dem Be-
schuldigten damit faktisch nicht zuletzt auch die Möglich-
keit der weiteren Nachprüfung nach neun Monaten 
nimmt. Von dem Beschuldigten nicht zu vertretende 
Gründe – wie eine längerfristige Erkrankung des Vorsit-
zenden und des Berichterstatters, die verzögerte Bestel-
lung einer Vertretungsrichterin, deren urlaubs- oder 
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familiär bedingte Abwesenheit oder Belastung mit ande-
ren Verfahren – sind dabei nicht geeignet, eine Verzöge-
rung der Entscheidung über mehrere Monate zu rechtfer-
tigen. 
 
2. Das Recht auf effektiven Rechtsschutz eröffnet dem Ein-
zelnen einen substantiellen Anspruch auf eine möglichst 
wirksame gerichtliche Kontrolle bezüglich eines ihn be-
treffenden Handelns oder Unterlassens der öffentlichen 
Gewalt. Wirksamer Rechtsschutz bedeutet auch Rechts-
schutz innerhalb angemessener Zeit, wobei die Angemes-
senheit der Dauer eines Verfahrens nach den Umständen 
des Einzelfalls zu bestimmen ist. 
 
3. Der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz erlangt im 
Hinblick auf Eingriffe in das Freiheitsgrundrecht beson-
dere Bedeutung. Bei einem Haftprüfungsverfahren ist au-
ßerdem Art. 5 Abs. 4 EMRK zu berücksichtigen, der be-
stimmt, dass die Gerichte innerhalb kurzer Frist über die 
Rechtmäßigkeit einer Freiheitsentziehung zu entscheiden 
haben. Wenngleich insoweit eine feste zeitliche Grenze 
nicht existiert, sondern die Umstände des Einzelfalls – da-
runter die Schwierigkeit des Verfahrens, das Verhalten der 
Behörden und Gerichte sowie des Festgenommenen und 
die Bedeutung der Rechtssache für diesen – entscheidend 
sind, ist ein strenger Maßstab anzulegen. Dies gilt mit 
Blick auf die Unschuldsvermutung insbesondere in einem 
anhängigen Strafverfahren. 
 
4. Das Rechtsschutzbedürfnis für die (verfassungsgericht-
liche) Feststellung einer Verletzung des Rechts auf effekti-
ven Rechtsschutz durch die überlange Dauer eines Haft-
prüfungsverfahrens besteht auch dann fort, wenn das Ge-
richt zwischenzeitlich die Haftfortdauer angeordnet hat; 
denn es steht die Gewährleistung von Rechtsschutz im Zu-
sammenhang mit der Überprüfung eines Freiheitsentzugs 
in Rede, der seinerseits einen tiefgreifenden Grundrechts-
eingriff darstellt. Eine Pflicht zur Aufhebung oder Außer-
vollzugsetzung des Haftbefehls begründet der Verstoß ge-
gen Art. 19 Abs. 4 GG für sich genommen allerdings nicht. 
 

1244. BVerfG 2 BvR 1838/22 (1. Kammer des 
Zweiten Senats) – Beschluss vom 3. August 
2023 (OLG Naumburg) 
Auslieferung an die Türkei zum Zwecke der Strafvoll-
streckung nach einem Abwesenheitsurteil (unabding-
bare verfassungsrechtliche Grundsätze; unverzichtbarer 
völkerrechtlicher Mindeststandard; ordre public; Recht 
auf effektiven Rechtsschutz; hinreichende gerichtliche 
Sachverhaltsaufklärung; Wahrung der Mindestrechte 
bezüglich wirksamer Verteidigung; nachträgliche Ein-
räumung rechtlichen Gehörs; Möglichkeit eines neuen 
Verfahrens; Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens; Er-
schütterung des Vertrauens bei systemischen Defiziten 
im Zielstaat; völkerrechtlich verbindliche Zusicherun-
gen; Zweifel an der Belastbarkeit; eigene gerichtliche 
Gefahrprognose). 
Art. 1 Abs. 1 GG; Art. 19 Abs. 4 GG; Art. 25 GG; Art. 79 
Abs. 3 GG; Art. 103 Abs. 1 GG; § 73 IRG; § 83 Abs. 1 
Nr. 3 IRG 

 
1. Die Entscheidung eines Oberlandesgerichts, mit der die 
Auslieferung eines türkischen Staatsangehörigen an die 
Türkei zum Zwecke der Strafvollstreckung auf der 

Grundlage einer in seiner Abwesenheit ergangenen Verur-
teilung wegen Totschlags für zulässig erklärt wird, verletzt 
das Recht des Verfolgten auf effektiven Rechtsschutz, 
wenn das Gericht unzureichend aufgeklärt hat, ob bei der 
Durchführung des Abwesenheitsverfahrens gegen die 
Mindestrechte des Beschwerdeführers, sich wirksam zu 
verteidigen, verstoßen wurde und ob ihm gegebenenfalls 
nachträglich die tatsächlich wirksame Möglichkeit einge-
räumt wird, sich in einem neuen Verfahren unter Beach-
tung rechtsstaatlicher Mindestanforderungen zu verteidi-
gen (Hauptsacheentscheidung zur einstweiligen Anord-
nung vom 31. Oktober 2022 [= HRRS 2022 Nr. 1187]). 
 
2. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Auslieferung 
haben die deutschen Gerichte zu prüfen, ob die Ausliefe-
rung und die ihr zugrundeliegenden Akte die unabdingba-
ren verfassungsrechtlichen Grundsätze und das unabding-
bare Maß an Grundrechtsschutz sowie – insbesondere im 
Auslieferungsverkehr mit Staaten, die nicht Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sind – den nach Art. 25 GG in 
der Bundesrepublik verbindlichen völkerrechtlichen Min-
deststandard wahren. 
 
3. Zum unverzichtbaren Bestand des verbindlichen völker-
rechtlichen Mindeststandards und der öffentlichen Ord-
nung (ordre public) gehört das in der Menschenwürde und 
im Recht auf rechtliches Gehör wurzelnde Gebot, dass ein 
Beschuldigter im Rahmen der Verfahrensordnung die 
Möglichkeit haben und auch tatsächlich ausüben können 
muss, auf das Strafverfahren einzuwirken, sich persönlich 
zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern, entlas-
tende Umstände vorzutragen und deren umfassende und 
erschöpfende Nachprüfung und gegebenenfalls auch Be-
rücksichtigung zu erreichen. 
 
4. Die Auslieferung zur Vollstreckung eines ausländischen, 
in Abwesenheit des Beschuldigten ergangenen Strafurteils 
ist von Verfassungs wegen unzulässig, wenn der Be-
troffene weder über die Tatsache der Durchführung und 
des Abschlusses des Verfahrens unterrichtet war noch ihm 
eine tatsächlich wirksame Möglichkeit eröffnet ist, sich 
nach Erlangung dieser Kenntnis nachträglich rechtliches 
Gehör zu verschaffen und sich wirksam zu verteidigen. 
Hingegen ist der völkerrechtliche Mindeststandard nicht 
verletzt, wenn der Betroffene von dem Verfahren in Kennt-
nis gesetzt worden ist, sich ihm durch Flucht entzogen hat 
und im Verfahren von einem ordnungsgemäß bestellten 
Pflichtverteidiger unter Beachtung rechtsstaatlicher Min-
destanforderungen verteidigt werden konnte. Dies haben 
die Gerichte vor einer Auslieferung aufzuklären. 
 
5. Dem ersuchenden Staat ist im Auslieferungsverkehr 
grundsätzlich Vertrauen entgegenzubringen. Dies gilt in 
besonderem Maße gegenüber den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, im Grundsatz jedoch auch im allgemei-
nen völkerrechtlichen Auslieferungsverkehr. Das Ver-
trauen kann jedoch durch entgegenstehende Tatsachen – 
wie etwa systemische Defizite im Zielstaat – erschüttert 
werden, angesichts derer gerade im konkreten Fall eine be-
achtliche Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Min-
deststandards nicht beachtet werden. 
 
6. Völkerrechtlich verbindliche Zusicherungen des ersu-
chenden Staates sind zwar grundsätzlich geeignet, etwaige 
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Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit einer Auslieferung 
auszuräumen, sofern nicht im Einzelfall zu erwarten ist, 
dass die Zusicherung nicht eingehalten wird. Eine Zusi-
cherung entbindet die Gerichte jedoch nicht von der 
Pflicht, zunächst eine eigene Gefahrenprognose anzustel-
len, um die Situation im Zielstaat und so die Belastbarkeit 
einer Zusicherung einschätzen zu können. 
 

1245. BVerwG 6 C 8/21 – Urteil vom 26. April 
2023 (OVG Münster)  
BVerwGE; Verbot eines Wahlplakats (Meinungsfreiheit: 
Kontexte des Wahlkampfs und des Parteiprogramms; 
Volksverhetzung: böswilliges Verächtlichmachen). 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG; Art. 5 Abs. 2 GG; Art. 21 GG; § 14 
Abs. 1 OBG NJW; § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB 

 
1. Bei mehrdeutigen Äußerungen haben Behörden und Ge-
richte sanktionsrechtlich irrelevante Auslegungsvarianten 
mit nachvollziehbaren und tragfähigen Gründen 

auszuschließen, bevor sie ihrer Entscheidung eine zur An-
wendung des Straftatbestands der Volksverhetzung füh-
rende Deutung zugrunde legen. 
 
2. Bei einer polemischen Äußerung auf einem Wahlplakat 
muss der Kontext des zu Verkürzungen und Zuspitzungen 
anhaltenden Wahlkampfes bei der Ermittlung des objekti-
ven Sinns der Äußerung bei der gerichtlichen Bewertung 
der Äußerung konkret sichtbar Berücksichtigung finden. 
Die Notwendigkeit der Berücksichtigung eines Wahl-
kampfes als Begleitumstand ergibt sich in besonderer 
Weise dann, wenn die betreffende Äußerung ersichtlich 
ein Anliegen in nur schlagwortartiger Form zusammen-
fasst. Das Parteiprogramm der plakatierenden Partei ist 
grundsätzlich nicht zu dem Kontext zu zählen, der in die 
Interpretation einzustellen ist. Anderes gilt auch dann 
nicht, wenn es sich um eine Partei handelt, hinsichtlich 
derer das Bundesverfassungsgericht selbst die Verfas-
sungswidrigkeit durch Urteil festgestellt hat.  

 
 
 

Rechtsprechung 
 

 
 

 

Hervorzuhebende Entscheidungen des BGH 
I. Materielles Strafrecht – Allgemeiner Teil 

 
 
 
In dieser Ausgabe kein Eintrag. 
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II. Materielles Strafrecht – Besonderer Teil 
 
 

1268. BGH 2 StR 217/22 – Urteil vom 15. März 
2023 (LG Erfurt) 
Beweiswürdigung (Zweifelssatz: einzelnes Indiz); Rechts-
beugung (objektiver Tatbestand: Differenzierung zwi-
schen Rechtsverstoß und Beugung des Rechts; subjektiver 
Tatbestand: Differenzierung zwischen bedingtem Vorsatz 
und bewusster Entfernung von Recht und Gesetz, Unver-
tretbarkeit der Rechtsansicht, bedingter Vorsatz, sachwid-
riges Privileg, sachbezogene Überlegungen, , Ermes-
sensausübung, rechtliche Irrtümer, In-Frage-Stellen der 
Rechtsordnung); Absehen von der Verfolgung bei Gering-
fügigkeit (durchermittelter Sachverhalt; hypothetische 
Schuldbeurteilung: gewisse Wahrscheinlichkeit; Ermes-
sen; weiter Beurteilungsspielraum; Willkürverbot). 
§ 261 StPO; § 153 StPO; § 339 StGB 

 

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs verwirklicht nicht schon jede (bedingt) vorsätz-
lich begangene Rechtsverletzung eine „Beugung des 
Rechts“; vielmehr wird vorausgesetzt, dass der Richter 
„sich bewusst in schwerwiegender Weise von Recht und 
Gesetz entfernt“. Diese Differenzierung zwischen Rechts-
verstoß und „Beugung des Rechts“ in objektiver Hinsicht, 
bedingtem Vorsatz und „bewusster Entfernung von Recht 
und Gesetz“ in subjektiver Hinsicht enthält, entgegen in 
der Literatur erhobener Kritik, keinen Widerspruch, wenn 
für die praktische Anwendung des Tatbestands hinsicht-
lich der Tatbestandsvoraussetzung der Verletzung einer 
Rechtsnorm bedingter Vorsatz ausreicht und für die 
Schwerebeurteilung die Bedeutung der verletzten Rechts-
vorschrift maßgebend ist. 
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2. Der Täter des § 339 StGB muss einerseits die Unvertret-
barkeit seiner Rechtsansicht zumindest für möglich gehal-
ten und billigend in Kauf genommen haben; andererseits 
muss er sich der grundlegenden Bedeutung der verletzten 
Rechtsregel für die Verwirklichung von Recht und Gesetz 
bewusst gewesen sein. Bedingter Vorsatz reicht für das 
Vorliegen eines Rechtsverstoßes aus; Bedeutungskenntnis 
im Sinn direkten Vorsatzes ist hinsichtlich der Schwere 
des Rechtsverstoßes erforderlich. Diese Differenzierung 
trägt dem berechtigten Anliegen Rechnung, einerseits den 
Verbrechenstatbestand der Rechtsbeugung nicht auf jede 
„nur“ rechtsfehlerhafte Entscheidung anzuwenden, ande-
rerseits aber ein sachwidriges Privileg für Richter auszu-
schließen, die unter bedingt vorsätzlicher Anwendung ob-
jektiv unvertretbarer Rechtsansichten bei der Entschei-
dung von Rechtssachen Normen verletzen, deren grundle-
gende – materiellrechtliche oder verfahrensrechtliche – 
Bedeutung für die Rechtsordnung im Allgemeinen oder 
für die zu entscheidende Sache ihnen bewusst ist. 
 
3. Nach § 153 Abs. 1 StPO kann die Staatsanwaltschaft 
unter den in dieser Vorschrift näher bezeichneten Voraus-
setzungen von der Erhebung der öffentlichen Klage abse-
hen. Für die Beurteilung der geringen Schuld wird ein 
durchermittelter Sachverhalt nicht vorausgesetzt. Aus der 
Formulierung „die Schuld als gering anzusehen wäre“ 
folgt, dass es eines Schuldnachweises nicht bedarf. Es ge-
nügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage 
einer hypothetischen Schuldbeurteilung. Auf der Rechts-
folgenseite eröffnet die Bestimmung echtes Ermessen. 
Den Staatsanwaltschaften kommt bei der Anwendung des 
Opportunitätsprinzips gemäß § 153 Abs. 1 Satz 2 StPO zu-
dem ein weiterer Beurteilungsspielraum zu. Im Bereich 
der Massenverfahren mit Bagatellcharakter, auf die § 153 
StPO zugeschnitten ist, sind deshalb für gewöhnlich Ein-
stellungen eher knapp und stereotyp begründet. 
 
4. Eröffnet eine Rechtsnorm einen Beurteilungsspielraum 
und ein Ermessen, begründet das Willkürverbot eine Ver-
pflichtung zu dessen sachgerechter Ausübung. Das zur 
Entscheidung berufene Rechtspflegeorgan darf seine Ent-
scheidung daher nicht nach freiem Belieben treffen, son-
dern muss das ihm eingeräumte Ermessen pflichtgemäß 
ausüben. 
 

1290. BGH 4 StR 132/23 – Beschluss vom 13. 
September 2023 (LG Neuruppin) 
Verbotene Kraftfahrzeugrennen (bedingter Gefähr-
dungsvorsatz: Beinahe-Unfall, voluntatives Vorsatzele-
ment); Gefährdung des Straßenverkehrs; Strafzumes-
sung (Doppelverwertungsverbot; Berücksichtigung ge-
neralpräventiver Gesichtspunkte). 
§ 315d StGB; § 315c StGB; § 46 StGB 

 
Der für § 315d Abs. 2 StGB erforderliche (mindestens) be-
dingte Gefährdungsvorsatz ist gegeben, wenn der Täter 
über die allgemeine Gefährlichkeit des Kraftfahrzeugren-
nens hinaus auch die Umstände kennt, die den in Rede 
stehenden Gefahrerfolg im Sinne eines Beinaheunfalls als 
naheliegende Möglichkeit erscheinen lassen, und er sich 
mit dem Eintritt einer solchen Gefahrenlage zumindest 
abfindet. Das hiernach erforderliche voluntative Vorsatze-
lement, nämlich das Erfordernis, dass sich der Täter mit 
dem Eintritt der konkreten Gefährdung abgefunden haben 

muss, hat das Landgericht indes gerade verneint, indem es 
festgestellt hat, dass der Angeklagte überzeugt gewesen 
sei, zur Kurvendurchfahrt in der Lage zu sein, und darauf 
vertraut habe, dass die Gefährdung etwa entgegenkom-
mender Verkehrsteilnehmer sich nicht realisieren werde. 
Damit fehlt es zugleich am Vorsatz des Angeklagten hin-
sichtlich der auch insoweit an § 315d Abs. 2 StGB anknüp-
fenden und nur im Übrigen § 18 StGB unterfallenden Er-
folgsqualifikation des § 315d Abs. 5 StGB. 
 

1320. BGH 3 StR 412/22 – Urteil vom 10. Au-
gust 2023 (LG Duisburg) 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (Urteilstenor; 
Strafzumessungsgründe; drohender Bewährungswider-
ruf; mittlere Gefährlichkeit von Amphetamin; polizeili-
che Überwachung); Geldwäsche (Altfassung; Katalog-
tat; Verschleierungshandlung; Selbstgeldwäsche; taugli-
ches Tatobjekt: Surrogat; Ausschluss des wirtschaftlich 
lediglich völlig unerheblicher Anteils mit inkriminierter 
Herkunft; besonders schwerer Fall: Gewerbsmäßigkeit); 
Verfahrenshindernis (vorläufige Einstellung); erwei-
terte Einziehung von Taterträgen (Einziehung des Wer-
tes; Einzahlung von sichergestellten Geldern auf Justiz-
konto; Einziehung bei Drittbegünstigten); Kognitions-
pflicht des Tatgerichts (zugelassene Anklage; aus der 
Anklageschrift erkennbarer Wille der Staatsanwalt-
schaft); Beweiswürdigung (Anforderungen an freispre-
chendes Urteil); Kostenbeschwerde (verständige Ausle-
gung des Rechtsbehelfs). 
§ 46 Abs. 2 StGB; § 73 StGB; § 73a StGB; § 73b StGB; 
§ 73c StGB; § 261 StGB a.F. § 29a BtMG; § 154 Abs. 2 
StPO; § 260 Abs. 3 StPO; § 261 StPO; § 264 Abs. 1 
StPO; § 464 Abs. 3 StPO 

 
1. § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB aF sperrt nicht die Anwendung 
des § 73a Abs. 1 StGB im Rahmen der Verurteilung wegen 
einer anderen Anlasstat und in Bezug auf Erträge aus Be-
täubungsmitteldelikten oder sonstigen Straftaten, nur 
weil diese Erträge später Gegenstand einer Geldwäsche 
wurden. 
 
2. Für eine erweiterte Einziehung des Wertes von Tater-
trägen bei einem Drittbegünstigten ist nicht erforder-
lich, dass das Erlangte zum Zeitpunkt einer Anlasstat 
des Angeklagten gegenständlich in dessen Vermögen 
vorhanden war. Diese Voraussetzung gilt nur für eine er-
weiterte Wertersatzeinziehung von Taterträgen beim Tä-
ter oder Teilnehmer nach § 73a Abs. 1 i.V.m. § 73c Satz 
1 StGB. 
 
3. Von dem Ergebnis der Beurteilung des Vorliegens be-
sonders schwerer Fälle kann es abhängen, ob für ent-
sprechende Altfälle – im Sinne des Grundsatzes der 
strikten Alternativität und der gebotenen konkreten Be-
trachtungsweise – die (weiteren) Rechtsfolgeentschei-
dungen nach § 261 StGB aF oder § 261 StGB nF zu tref-
fen sind. 
 

1319. BGH 3 StR 308/23 – Beschluss vom 5. 
September 2023 (LG Aurich)   
Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (Strafzu-
messung; Gesetzesänderung). 
§ 2 StGB; § 176a Abs. 2 aF; § 176c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 
a StGB 
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1. Die gesetzliche Strafandrohung für Taten des schweren 
sexuellen Missbrauchs von Kindern ist nach der umfang-
reichen Gesetzesänderung zum 1. Juli 2021 identisch ge-
blieben. Sowohl § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB aF als auch 
§ 176c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a StGB sehen eine Freiheits-
strafe von nicht unter zwei Jahren vor. 
 
2. Dieser Strafrahmen gab und gibt damit die generelle 
Vorbewertung des für den Tatbestand typischen Hand-
lungsunrechts wieder; er definiert den abgegrenzten Be-
reich, aus dem das Tatgericht mit Blick auf die konkrete 
Tat und den in ihr zum Ausdruck gekommenen individu-
ellen Unrechts- und Schuldgehalt unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Strafzumessungskriterien die konkrete 
Strafe nach § 46 StGB zu entnehmen hat. 
 
3. Der Umstand, dass beim Straftatbestand des schweren 
sexuellen Missbrauchs von Kindern nunmehr die bishe-
rige Regelung für minder schwere Fälle gestrichen ist, 
lässt insoweit keine abweichende generelle Vorbewertung 
erkennen und rechtfertigt für sich genommen nicht die 
Annahme, dass der Gesetzgeber das für den Tatbestand ty-
pische Handlungsunrecht nunmehr anders definiert oder 
höher bewertet als zuvor. 
 

1287. BGH 4 StR 29/23 – Urteil vom 17. Au-
gust 2023 (LG Essen) 
Schwere Vergewaltigung (Bei-sich-Führen sonst eines 
Werkzeuges oder Mittels: Verwendungsabsicht); Geisel-
nahme (Bemächtigungslage; Nötigungserfolg; Entfüh-
rung); Beweiswürdigung (beschränkte Revisibilität; 
Aussage gegen Aussage: Gesamtschau, Konstanzana-
lyse); Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
(Hang; symptomatischer Zusammenhang); Führen ei-
ner Schusswaffe (objektive Schusswaffeneigenschaft; 
Dekorationswaffe); kurze Freiheitsstrafe nur in Ausnah-
mefällen; Bildung der Gesamtstrafe. 
§ 177 Abs. 7 Nr. 2 StGB; § 239b StGB; § 64 StGB; § 47 
StGB; § 54 StGB; § 261 StPO; § 52 Abs. 3 Nr. 2a WaffG 

 
1. § 177 Abs. 7 Nr. 2 StGB setzt voraus, dass der Täter 
sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Wi-
derstand einer anderen Person durch Gewalt oder Dro-
hung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Bei 
sich führt der Täter das Werkzeug oder Mittel, wenn er es 
zu irgendeinem Zeitpunkt der Tatbestandsverwirklichung 
einsatzbereit am Körper oder in seiner Nähe hat. Das ist 
der Fall, wenn er den Gegenstand ohne nennenswerten 
Zeitaufwand, ohne größere räumliche Distanz und ohne 
besondere Schwierigkeiten während der Tatausführung 
verwenden kann. 
 
2. In subjektiver Hinsicht setzt der Qualifikationstatbe-
stand des § 177 Abs. 7 Nr. 2 StGB eine entsprechende Ver-
wendungsabsicht des Werkzeugs oder Mittels voraus, die 
sich auf die Verhinderung oder Überwindung eines etwai-
gen Widerstands gegen die sexuelle Nötigung richten 
muss. 
 
3. Nach § 239b Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer einen 
Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, 
um diesen durch eine qualifizierte Drohung zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, oder 
wer eine bestehende Bemächtigungslage zu einer 

derartigen Nötigung ausnutzt. Der Täter muss entweder 
bereits im Zeitpunkt der Begründung der Herrschaft über 
das Opfer die Absicht haben, die Bemächtigungslage zu 
der Nötigung auszunutzen, oder er muss die durch ihn aus 
anderen Gründen herbeigeführte Bemächtigungslage tat-
sächlich zu der Nötigung ausnutzen. In beiden Fällen ist 
es zudem erforderlich, dass er einen Nötigungserfolg er-
strebt, der über den zur Bemächtigung erforderlichen 
Zwang hinausgeht. 
 

1330. BGH 6 StR 132/23 – Beschluss vom 26. 
Juli 2023 (LG Rostock)   
Mord (Heimtücke: Arg- und Wehrlosigkeit, Umschla-
gen eines zunächst mit Verletzungsvorsatz geführten 
Angriffs in einen solchen mit Tötungsvorsatz); Erpres-
serischer Menschenraub (Bemächtigen: Zwei-Personen-
Verhältnis, stabilisierte Bemächtigungslage, Zusam-
menfallen von Bemächtigungs- und Nötigungsmittel); 
Nachträgliche Bildung der Gesamtstrafe (Darstellungs-
mangel: mangelnde Mitteilung der Einzelstrafen). 
§ 211 StGB; § 239a Abs. 1 StGB; § 55 Abs. 1 StGB; § 267 
StPO 

 
1. Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Opfer auch 
dann noch arg- und wehrlos sein, wenn ein zunächst mit 
Verletzungsvorsatz geführter Angriff so schnell in einen 
solchen mit Tötungsvorsatz umschlägt, dass ihm keine 
Zeit zu effektiver Gegenwehr oder Flucht verbleibt. 
 
2. In einem sogenannten Zwei-Personen-Verhältnis setzt 
ein Bemächtigen im Sinne von § 239a Abs. 1 StGB voraus, 
dass der Täter die physische Herrschaftsgewalt über das 
Tatopfer gewonnen und dadurch eine stabile Bemächti-
gungslage geschaffen hat, welche er für eine Erpressung 
ausnutzt oder ausnutzen will. Dabei muss der stabilisier-
ten Bemächtigungslage mit Blick auf die erstrebte Erpres-
sung eine eigenständige Bedeutung zukommen, indem 
sich aus ihr eine Drucksituation für das Tatopfer ergibt, 
die über die in jeder mit Gewalt oder Drohungen verbun-
denen Nötigungshandlung liegende Beherrschungssitua-
tion hinausgeht. An dem erforderlichen funktionalen Zu-
sammenhang fehlt es indes, wenn sich der Täter des Op-
fers durch Nötigungsmittel bemächtigt, die zugleich un-
mittelbar der beabsichtigten Erpressung dienen, wenn 
also Bemächtigungs- und Nötigungsmittel zusammenfal-
len. 
 
3. Werden Strafen aus einer früheren Verurteilung gemäß 
§ 55 StGB einbezogen, so sind diese konkret zu benennen. 
 

1300. BGH 4 StR 211/23 – Beschluss vom 27. 
September 2023 (LG Dortmund) 
Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographi-
scher Inhalte (Konkurrenzen: Versenden mehrerer Da-
teien im Rahmen eines einheitlichen Kommunikations-
vorgangs, eine Tat, neu gefasster Entschluss, verbinden-
des subjektives Element); Strafzumessung (Unbestraft-
heit; Erstverbüßer).  
§ 184b StGB; § 46 StGB 

 
Das Versenden mehrerer kinderpornographischer Bild- 
oder Videodateien im Rahmen eines einheitlichen Kom-
munikationsvorgangs stellt nur eine Tat nach § 184b Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 StGB dar. Ein einheitlicher 
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Kommunikationsvorgang wird in Fällen, in denen der An-
geklagte von ihm ausgesuchte kinderpornographische In-
halte in geringen Zeitabständen an seinen Chatpartner 
versandte, nicht durch den hierfür jeweils neu gefassten 
Entschluss in Frage gestellt. Denn jeder Fortgang der 
Kommunikation unter Chatpartnern bedarf der situativen 
Entscheidung eines Teilnehmers, dass und in welcher 
Weise auf übermittelte Inhalte zu reagieren ist. Ein ver-
bindendes subjektives Element, welches die kurz hinterei-
nander erfolgten Übersendungen der Dateien hier als Teil 
eines einheitlichen Kommunikationsvorgangs erscheinen 
lässt, besteht vielmehr bereits in dem alleinigen Bestreben 
des Angeklagten, mit seinem Chatpartner kinderporno-
graphische Inhalte auszutauschen. 
 

1322. BGH 3 StR 509/22 – Urteil vom 27. Juli 
2023 (LG Düsseldorf) 
Gefährliche Körperverletzung (lebensgefährdende Be-
handlung); Sicherungsverwahrung (Symptomcharakter 
der Tat sowohl für den Hang als auch für die Gefährlich-
keit des Täters). 
§ 66 StGB; § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB 

 
In objektiver Hinsicht muss die Tathandlung im Sinne von 
§ 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB zwar nicht dazu führen, dass das 
Opfer der Körperverletzung tatsächlich in Lebensgefahr 
gerät; jedoch muss die jeweilige Einwirkung durch den Tä-
ter nach den Umständen generell geeignet sein, das Leben 
des Opfers zu gefährden. Maßgeblich ist demnach die 
Schädlichkeit der Einwirkung auf den Körper des Opfers 
im Einzelfall. 
 

1348. BGH 5 StR 177/23 – Beschluss vom 15. 
August 2023 (LG Berlin)   

Geldwäsche (Vortatbeteiligung; Strafaufhebungsgrund; 
Rückausnahme; Inverkehrbringen; Buchgeld; Bank-
konto; Finanzagent). 
§ 261 StGB 

 
1. Wegen Geldwäsche wird gemäß § 261 Abs. 9 Satz 2 
StGB aF (vgl. § 261 Abs. 7 nF) nicht bestraft, wer wegen 
Beteiligung an der Vortat strafbar ist. Eine Beteiligung an 
der Vortat des Betrugs kommt für einen Finanzagenten 
dann in Betracht, wenn dieser den Hintermännern sein 
Bankkonto zur Verfügung stellt, damit die Geschädigten 
tatplankonform unmittelbar Geldbeträge darauf überwei-
sen. Er erbringt damit einen wesentlichen Beitrag zu den 
Betrugstaten, so dass der Strafausschließungsgrund aus 
§ 261 Abs. 9 Satz 2 StGB aF regelmäßig vom Tatgericht in 
den Blick zu nehmen und zu erörtern ist. 
 
2. Der Begriff des Inverkehrbringens erfasst sämtliche 
Handlungen, die dazu führen, dass der Täter den inkrimi-
nierten Gegenstand aus seiner tatsächlichen Verfügungs-
gewalt entlässt und ein Dritter die tatsächliche Verfü-
gungsgewalt über den Gegenstand erlangt. Eine lediglich 
interne Verschiebung zwischen Mittätern oder die Über-
gabe an einen Boten nicht. Das Inverkehrbringen der aus 
Straftaten erlangten Vermögensgegenstände muss viel-
mehr dazu führen, dass inkriminiertes Vermögen in den 
legalen Wirtschaftskreislauf gelangt, weshalb das bloße 
Verwahren und Verbergen von Vortatgegenständen, das 
den Wirtschafts- und Finanzkreislauf nicht tangiert, nicht 
erfasst wird. Dies ist etwa dann der Fall, wenn inkriminier-
tes Bargeld auf Bankkonten eingezahlt wird. Soweit aus 
der Vortat Forderungen oder Rechte herrühren, setzt das 
Inverkehrbringen die Aufgabe der rechtlichen Verfügungs-
befugnis und ihre Übertragung auf einen Dritten voraus. 

 

 

Rechtsprechung 
 

 
 

 

III. Strafzumessungs- und Maßregelrecht 
 
 

1280. BGH 2 StR 369/22 – Urteil vom 19. Juli 
2023 (LG Frankfurt am Main)  
Einziehung des Wertes von Taterträgen (Bestimmung 
der Höhe des Einziehungsbetrages: Verkehrswert der 
Beutegegenstände zurzeit der Erlangung; etwas Erlan-
gen: faktische oder wirtschaftliche Mitverfügungs-
macht, mittäterschaftliches Handeln, kurzfristiges und 
transitorisches Erhalten, Überlassung der Beute zum 
Transport); Geldwäsche (bandenmäßige Begehung: 
Bande, gleichartige rechtliche Bewertung der Taten, 
Straflosigkeit eines Vortäters, persönlicher Strafaufhe-
bungsgrund).  
§ 73c StGB; § 261 StGB 

 
1. Für eine Einziehung des Wertersatzes für Taterträge 
maßgeblich ist der zurzeit der Erlangung vorhandene Ver-
kehrswert der Beutegegenstände. 
 

2. Die Einziehung des Wertes von Taterträgen gemäß 
§ 73c Satz 1 StGB knüpft an § 73 Abs. 1 StGB an und setzt 
voraus, dass der Täter durch eine rechtswidrige Tat oder 
für sie etwas erlangt hat. Erforderlich ist bei einer Tatbe-
gehung durch mehrere Beteiligten eine faktische oder 
wirtschaftliche Mitverfügungsmacht des von der Einzie-
hung Betroffenen über die Tatbeute. Die bloße Annahme 
mittäterschaftlichen Handelns vermag die fehlende Darle-
gung des tatsächlichen Geschehens hierzu nicht zu erset-
zen. Eine gemeinsame Mitverfügungsmacht über die ge-
samte Beute ist in der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs auch verneint worden, wenn der Angeklagte 
den Gesamtbetrag nur kurzfristig und transitorisch erhal-
ten hatte. Allein aus der Überlassung der Beute zum 
Transport oder einer zeitlich nicht näher eingegrenzten 
Aufbewahrung folgt noch keine solche Mitverfügungsge-
walt. 
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3. Die bandenmäßige Begehung setzt voraus, dass der Tä-
ter die Tat als Mitglied einer Verbindung von mindestens 
drei Personen begangen hat, die sich für eine gewisse 
Dauer aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung zur 
fortgesetzten Begehung von gleichartigen Taten verbun-
den hat. Dabei ist nicht zwingend eine gleichartige recht-
liche Bewertung der Handlungen der Bandenmitglieder als 
Geldwäsche erforderlich. Da die mögliche Straflosigkeit 
eines Vortäters wegen Geldwäsche lediglich ein persönli-
cher Strafaufhebungsgrund ist, kann auch ein Beteiligter 
an einem Vermögensdelikt, der nach § 261 Abs. 7 StGB 
nicht wegen Geldwäsche strafbar ist, Mitglied einer ge-
mischten Bande sein, die auch Geldwäsche durch ein wei-
teres Bandenmitglied einschließt, sofern die Tathandlun-
gen sich auf Objekte beziehen, die aus derselben Straftat 
herrühren. 
 

1257. BGH 2 StR 118/22 – Beschluss vom 30. 
März 2023 (LG Bonn) 
Strafzumessung (strafschärfende Berücksichtigung: Be-
währung, Ablauf der Bewährungsfrist, Fehlen des Be-
schlusses über den Erlass der Strafe, strafzumessungs-
rechtliche Gleichsetzung von innerhalb der Bewäh-
rungsfrist begangenen Taten mit denen zwischen dem 
Ablauf der Frist und dem Straferlass erfolgenden, orga-
nisatorische Zufälligkeiten). 
§ 46 StGB; § 56a StGB 

 
Umstände, die im Zusammenhang mit Vorverurteilungen 
stehen, können im Regelfall nur dann zu Lasten des Täters 
berücksichtigt werden, wenn von ihnen noch eine beson-
dere Warnfunktion ausgeht und die Schuld des Täters sich 
durch das Hinwegsetzen über diese Warnung erhöht hat. 
Nach Ablauf der Frist des § 56a StGB ist – unabhängig 
vom Zeitpunkt des Straferlasses – die mit der vorigen Ver-
urteilung einhergehende Warnung einer für den Fall künf-
tiger Straftaten drohenden Vollstreckung der verhängten 
Strafe entfallen. Die Beschränkung der rechtlichen Wir-
kungen der §§ 56 ff. StGB auf „die Dauer der Bewährungs-
zeit“ (so etwa §§ 56c Abs. 1, 56d Abs. 1 StGB) bildet au-
ßerdem die Grundlage für die entsprechende Erwartungs-
handlung des Verurteilten. Es kommt hinzu, dass der Zeit-
punkt des Straferlasses von organisatorischen Zufälligkei-
ten abhängig ist, die der Verurteilte nicht beeinflussen 
kann. 
 

1306. BGH 4 StR 468/22 – Beschluss vom 12. 
April 2023 (LG Lübeck) 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
(Wahrscheinlichkeit höheren Grades zukünftiger erheb-
licher rechtswidriger Tate: Darstellung in den Urteils-
gründen, Indiz, keine erhebliche Straftat über Jahre hin-
weg trotz psychischen Defekts, schizophrene Erkran-
kung; Willensrichtung: Verbrechen, Erörterung, natürli-
cher Vorsatz, Vorstellungsausfälle, Beeinträchtigung der 
Verantwortlichkeit); Adhäsionsverfahren (Adhäsions-
antrag im Sicherungsverfahren: nicht statthaft; Unzu-
lässigkeit, Wortlaut, Zweck des Sicherungsverfahrens, 
Systematik). 
§ 63 StGB; § 403 StPO; § 413 StPO 

 
1. Die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus gemäß § 63 StGB erfordert eine Wahr-
scheinlichkeit höheren Grades, der Täter werde infolge 

seines fortdauernden psychischen Zustands in Zukunft er-
hebliche rechtswidrige Taten begehen. Diese Prognose ist 
auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung der Tä-
terpersönlichkeit, seines Vorlebens und der von ihm be-
gangenen Anlasstat(en) zu entwickeln. Neben der sorgfäl-
tigen Prüfung dieser Anordnungsvoraussetzungen ist das 
Tatgericht auch verpflichtet, die wesentlichen Umstände 
in den Urteilsgründen so umfassend darzustellen, dass das 
Revisionsgericht in die Lage versetzt wird, die Entschei-
dung nachzuvollziehen.  
 
2. Der Umstand, dass ein Täter trotz eines psychischen 
Defekts über Jahre hinweg keine erheblichen Straftaten 
begangen hat, kann dabei ein gewichtiges Indiz gegen die 
Wahrscheinlichkeit künftiger solcher Straftaten sein. Al-
lein mit der allgemein erhöhten Kriminalitätsbelastung 
schizophren Erkrankter kann die Gefährlichkeitsprognose 
nicht begründet werden. 
 
3. Wenn die Willensrichtung dafür entscheidend ist, ob 
sich die Handlung des Täters als ein die Unterbringung ge-
mäß § 63 StGB begründendes Verbrechen darstellt, dann 
muss insbesondere der innere Tatbestand erörtert werden, 
soweit dies nach dem psychischen Zustand des Täters 
möglich ist. Dabei wird zu beachten sein, dass es der An-
nahme eines natürlichen Tatvorsatzes nicht entgegensteht, 
wenn der Täter infolge seines Zustands Tatsachen ver-
kennt, die jeder geistig Gesunde richtig erkannt hätte. Vor-
stellungsausfälle, die auf der psychischen Erkrankung be-
ruhen, beeinträchtigen zwar die Verantwortlichkeit des Tä-
ters, führen aber nicht dazu, dass die sonst vorhandenen 
inneren Tatbestandsmerkmale verneint werden müssten. 
 
4. Ein Adhäsionsantrag ist im Sicherungsverfahren nicht 
statthaft.  
 
5. Die Unzulässigkeit eines Adhäsionsantrags im Siche-
rungsverfahren folgt aus dem Wortlaut des § 413 StPO 
und dem Zweck des Sicherungsverfahrens; sie findet ihre 
Bestätigung in der Gesetzessystematik. 
 

1274. BGH 2 StR 255/22 – Urteil vom 19. Juli 
2023 (LG Kassel) 
Veruntreuende Unterschlagung (Beweiswürdigung: Ge-
samtwürdigung be- und entlastender Indizien, Einlas-
sungen ohne Beweis, ungeprüftes Hinnehmen, Berei-
cherungsabsicht, Gesamtheit der Indizien; gewerbsmä-
ßiger Betrug): Schuldfähigkeit (narzisstische Störung: 
mehr oder weniger unwiderstehlicher Zwang; Spiel-
sucht: Grad und Ausmaß psychopathologischer Symp-
tome; mehrstufige Prüfung; Gesamtwürdigung: zwei 
verschiedene Störungsbilder, wechselseitiges Bedingen 
zweier Störungsbilder). 
§ 246 Abs. 2 StGB; § 263 StGB; § 20 StGB; § 21 StGB; 
§ 261 StPO 

 
1. Da es sich bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung 
um ein eher unspezifisches Störungsbild handelt, erreicht sie 
den Grad einer „schweren anderen seelischen Abartigkeit“ 
regelmäßig erst dann, wenn der Täter aus einem mehr oder 
weniger unwiderstehlichen Zwang heraus gehandelt hat. 
 
2. Auch „pathologisches Spielen“ oder „Spielsucht“ stellt 
für sich genommen keine die Schuldfähigkeit erheblich 
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einschränkende oder ausschließende krankhafte seelische 
Störung oder schwere andere seelische Abartigkeit dar. Im 
Einzelnen kommt es auf den Grad und das Ausmaß psy-
chopathologischer Symptome und deren konkrete Auswir-
kungen auf das Verhalten des Täters bei der Begehung der 
jeweiligen Tat an. Maßgeblich ist, ob der Betroffene gra-
vierende psychische Veränderungen in seiner Persönlich-
keit erfährt, die in ihrem Schweregrad einer krankhaften 
seelischen Störung gleichwertig sind. Nur wenn eine 
Spielsucht diagnostiziert ist und zu schwersten Persön-
lichkeitsveränderungen geführt oder der Täter bei Be-
schaffungstaten unter starken Entzugserscheinungen ge-
litten hat, kann eine erhebliche Verminderung der Steue-
rungsfähigkeit im Sinne von § 21 StGB anzunehmen sein. 
 
3. Grundsätzlich ist nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs beim Zusammenwirken mehrerer schuldrele-
vanter Faktoren eine umfassende Gesamtbetrachtung er-
forderlich. Treffen zwei verschiedene Störungsbilder auf-
einander, bedarf es einer konkreten Darlegung, wie sie 
sich einerseits zueinander verhalten und andererseits auf 
die Handlungsmöglichkeiten des Angeklagten bei den Ta-
ten ausgewirkt haben. Dabei darf die Frage des Steue-
rungsvermögens bei Begehung der Straftat nicht mit der 
Steuerungsfähigkeit in Bezug auf das Spielen verwechselt 
werden. 
 

1355. BGH 5 StR 302/23 – Beschluss vom 15. 
August 2023 (LG Hamburg) 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
(Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit; 
Auswirkung einer festgestellten Störung auf Einsichts- 
und Steuerungsfähigkeit; Zusammenhang mit Anlass-
tat; widerspruchsfreie Darstellung).  
§ 63 StGB 

 
Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
gemäß § 63 StGB darf nur angeordnet werden, wenn zwei-
felsfrei feststeht, dass der Unterzubringende bei Begehung 
der Anlasstat(en) auf Grund eines psychischen Defekts 
schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war und die 
Tatbegehung hierauf beruht. Ob jemand eine rechtswid-
rige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der ver-
minderten Schuldfähigkeit begangen hat, ist eine Rechts-
frage, die einer konkretisierenden und widerspruchsfreien 
Darlegung bedarf, in welcher Weise sich die festgestellte 
Störung bei Begehung der Tat auf die Handlungsmöglich-
keiten des Täters in der konkreten Tatsituation und damit 
auf die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ausgewirkt hat, 
und woraus sich ergibt, dass die Anlasstat auf diesen Zu-
stand zurückzuführen ist. 
 

1247. BGH 1 StR 116/23 – Urteil vom 10. Au-
gust 2023 (LG Bonn)   
Geldstrafe neben Freiheitsstrafe (zusätzliche Verhän-
gung einer Geldstrafe bei mehreren Straftaten für die 
einzelne Tat, keine Verhängung einer einheitlichen 
Geldstrafe). 
§ 41 StGB 

 
Eine einheitliche Geldstrafe als zusätzliche Sanktion für 
mehrere abgeurteilte Straftaten lässt § 41 StGB nicht zu. 
Vielmehr ist für jede Tat einzeln zu entscheiden, ob neben 
der jeweiligen Freiheitsstrafe eine Geldstrafe verhängt 

werden soll. Aus den Einzelfreiheitsstrafen ist sodann eine 
Gesamtfreiheitsstrafe und aus den Einzelgeldstrafen eine 
Gesamtgeldstrafe zu bilden. 
 

1254. BGH 1 StR 301/23 – Beschluss vom 6. 
September 2023 (LG Traunstein)   
Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt (hinreichende Heilungsaussicht: Voraussetzungen, 
erforderliche Darstellung im Urteil). 
§ 64 Satz 2 StGB; § 267 Abs. 6 Satz 1 StPO 

 
1. Nach § 64 Satz 2 StGB darf die Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt nur angeordnet werden, wenn eine 
hinreichend konkrete Aussicht besteht, den Angeklagten 
innerhalb der nach § 67d Abs. 1 Satz 1 oder 3 StGB zu be-
stimmenden Frist zu heilen oder über eine erhebliche Zeit 
vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der 
Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, 
die auf seinen Hang zurückgehen. Notwendig, aber auch 
ausreichend für die vom Tatgericht zu treffende Prognose 
ist eine auf Tatsachen gegründete Wahrscheinlichkeit des 
Behandlungserfolgs. Einer sicheren und unbedingten Ge-
währ bedarf es hierfür zwar nicht. Erforderlich ist aber, 
dass in der Persönlichkeit und den Lebensumständen des 
Verurteilten konkrete Anhaltspunkte für einen erfolgrei-
chen Verlauf der Therapie zu erkennen sind, die nicht nur 
die Möglichkeit einer therapeutischen Veränderung, son-
dern die positive Feststellung der hinreichend konkreten 
Erfolgsaussicht tragen.  
 
2. Damit das Revisionsgericht prüfen kann, ob eine Er-
folgsaussicht in dem vom Gesetzgeber geforderten Aus-
maß besteht, bedarf es der Darlegung konkreter, durch das 
Tatgericht als prognostisch bedeutsam für einen die Be-
handlung im Maßregelvollzug überdauernden Therapieer-
folg bewerteter Umstände in den Urteilsgründen. Erfor-
derlich ist stets eine Gesamtwürdigung der Täterpersön-
lichkeit und aller sonstigen maßgeblichen Umstände. 
 

1278. BGH 2 StR 308/22 – Urteil vom 16. Au-
gust 2023 (LG Darmstadt) 
Kognitionspflicht; schwere Zwangsprostitution (Ver-
such; Veranlassen: quantitative Steigerung, qualitative 
Steigerung, Sanktion). 
§ 264 StPO; § 232a Abs. 3 StGB; § 22 StGB; § 23 StGB 

 
Ein Veranlassen zur Fortsetzung der Prostitution erfasst 
nicht nur die Fälle, in denen das der Prostitution nachge-
hende Tatopfer, das hiervon Abstand nehmen will, dazu 
gebracht wird, der Prostitution weiter nachzugehen. Es ist 
auch gegeben, wenn die Person zwar grundsätzlich zur 
weiteren Ausübung der Prostitution bereit ist, aber vom 
Täter entgegen ihrem Willen zu einer intensiveren Form 
der Prostitutionsausübung bewegt oder von einer weniger 
intensiven Form abgehalten wird. Das gilt nicht nur für 
eine qualitativ andere Art der Tätigkeit, sondern auch für 
einen quantitativ wesentlich abweichenden Umfang. 
 

1307. BGH 3 StR 132/23 – Beschluss vom 27. 
Juli 2023 (LG Mönchengladbach) 
Strafrahmenwahl bei Zusammentreffen mehrerer Mil-
derungsgründe; Einziehung von Taterträgen; erweiterte 
Einziehung von Taterträgen (Subsidiarität; Einziehung 
des Wertes). 
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§ 49 StGB; § 73 StGB; § 73a StGB; § 73c StGB; § 29a 
Abs. 2 BtMG 

 
1. Ist nach einer Abwägung aller allgemeinen Strafzumes-
sungsumstände das Vorliegen eines minder schweren Falls 
abzulehnen, sind bei einer weitergehenden Prüfung, ob 
der mildere Sonderstrafrahmen zur Anwendung kommt, 
gesetzlich vertypte Strafmilderungsgründe zusätzlich her-
anzuziehen. Erst wenn der Tatrichter danach weiterhin 
keinen minder schweren Fall für gerechtfertigt hält, darf 

er seiner konkreten Strafzumessung den (allein) wegen 
des gegebenen gesetzlich vertypten Milderungsgrundes 
gemilderten Regelstrafrahmen zu Grunde legen. 
 
2. Für eine erweiterte Einziehung des Wertes von Tater-
trägen gemäß § 73a Abs. 1 i.V.m. § 73c Satz 1 StGB ist er-
forderlich, dass das durch eine nicht konkretisierbare an-
dere rechtswidrige Tat Erlangte bei Begehung der Anlass-
tat im Vermögen des Angeklagten gegenständlich oder in 
Gestalt eines Surrogats vorhanden war. 

 
 
 
 

Rechtsprechung 
 

 
 

 

IV. Strafverfahrensrecht mit GVG 
 
 

1345. BGH 5 StR 164/22 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Berlin)   
BGHR; Wartepflicht bei Selbstablehnung (Besorgnis der 
Befangenheit; weitere Mitwirkung des abgelehnten 
Richters an der Hauptverhandlung; Ablehnungsverfah-
ren; Unaufschiebbarkeit der Hauptverhandlung; Be-
schleunigung; gesetzlicher Richter; Willkür; Schöffen); 
Verjährungsunterbrechung (Anordnung der Bekannt-
gabe des Ermittlungsverfahrens). 
§ 29 StPO; § 30 StPO; § 24 StPO; Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG; § 78c Abs. 1 Nr. 1 StGB 

 
1. Zur Wartepflicht gemäß § 29 StPO. (BGHR) 
 
2. Durch das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfah-
rens vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2121) ist die 
grundsätzliche Wartepflicht des § 29 Abs. 1 StPO für die 
Mitwirkung eines abgelehnten Richters an der Hauptver-
handlung weiter eingeschränkt worden. In § 29 Abs. 2 
Satz 1 StPO ist seitdem geregelt, dass die Hauptverhand-
lung keinen Aufschub gestattet und bis zur Entscheidung 
über das Ablehnungsgesuch stattfindet. Diese die Warte-
pflicht begrenzende Vorschrift gilt gemäß § 31 StPO auch 
für Schöffen. Eine die Hauptverhandlung miterfassende 
Wartepflicht kennt die Strafprozessordnung seit dieser 
Änderung des § 29 Abs. 2 Satz 1 StPO nicht mehr. (Bear-
beiter) 
 
3. Derjenige, der einen Richter für befangen erachtet, hat 
bis zur Entscheidung über seinen Antrag dessen weitere 
Mitwirkung in der Hauptverhandlung hinzunehmen. Sein 
Interesse daran, dass der abgelehnte Richter bis zur Ent-
scheidung über sein Gesuch nicht mehr an der Hauptver-
handlung mitwirkt, muss nach der Wertung des § 29 Abs. 
2 Satz 1 StPO zugunsten des öffentlichen Interesses an der 
beschleunigten Durchführung der Hauptverhandlung zu-
rücktreten. Insofern ist kein Grund dafür ersichtlich, dass 
demgegenüber im Fall einer Selbstanzeige nach § 30 StPO 
die Hauptverhandlung nicht mehr durchgeführt werden 
können sollte, ohne dass ein Antragsberechtigter einen 
Anschein der Befangenheit geltend gemacht hat. (Bearbei-
ter) 

 
4. Ob die Wartepflicht über den Wortlaut des § 29 Abs. 1 
StPO hinaus auch auf den Richter entsprechend anzuwen-
den ist, der eine Selbstanzeige gemäß § 30 StPO erstattet 
hat, bedarf im vorliegenden Fall keiner Entscheidung. Der 
Senat neigt jedoch dazu, die Sicherungen des § 29 StPO, 
der nach der gesetzlichen Überschrift und nach dem 
Normtext allein das Verfahren nach Ablehnung betrifft, 
auch nur diesem Verfahren vorzubehalten. (Bearbeiter) 
 
5. Das Revisionsgericht kann den Beschluss, durch den die 
Selbstanzeige eines Richters für begründet oder für nicht 
begründet erklärt wird, grundsätzlich nicht überprüfen. 
Ausnahmen gelten nur, wenn das Vorgehen des Gerichts 
objektiv willkürlich ist, das heißt das Verfahren nach § 30 
StPO missbraucht wird, um den Angeklagten seinem ver-
fassungsrechtlich garantierten gesetzlichen Richter zu 
entziehen. (Bearbeiter) 
 
6. Verfahrensverstöße, die auf Irrtum oder auf unrichtiger 
oder sogar unhaltbarer Rechtsansicht beruhen, grundsätz-
lich noch keinen Ablehnungsgrund dar. Etwas anderes gilt 
lediglich dann, wenn Entscheidungen oder Prozesshand-
lungen rechtlich völlig abwegig sind oder den Anschein 
von Willkür erwecken. (Bearbeiter) 
 

1346. BGH 5 StR 165/23 – Beschluss vom 19. 
Juli 2023 (LG Berlin)   
Anordnung der Durchsuchung durch die Staatsanwalt-
schaft bei Gefahr im Verzug (Eilkompetenz; Richtervor-
behalt; unbestimmter Rechtsbegriff; Zeitablauf; keine 
Pflicht zur nachträglichen Einholung einer richterlichen 
Anordnung; Beweisverwertungsverbot nur bei schwer-
wiegenden Verstößen).  
§ 105 Abs. 1 StPO; § 103 StPO; Art. 13 GG 

 
1. Eine Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft für die An-
ordnung einer Durchsuchung ist nach § 105 Abs. 1 Satz 1 
StPO allein bei Gefahr im Verzug gegeben. Wegen des 
Ausnahmecharakters der nichtrichterlichen Anordnung 
und vor allem wegen der sichernden Schutzfunktion des 
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Richtervorbehalts für das Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 
GG ist diese Vorgabe eng auszulegen.  
 
2. Reine Spekulationen, hypothetische Erwägungen oder 
lediglich auf kriminalistische Alltagserfahrungen ge-
stützte, fallunabhängige Vermutungen reichen daher für 
die Annahme von Gefahr im Verzug nicht aus. Eine solche 
muss vielmehr mit Tatsachen begründet werden, die auf 
den Einzelfall bezogen sind. Die bloße Möglichkeit eines 
Beweismittelverlusts genügt nicht. Die Konkretisierung 
des unbestimmten Rechtsbegriffs „Gefahr im Verzug“ ist 
dabei Sache der Gerichte. Sie haben die Rechtsanwendung 
der Behörden uneingeschränkt nachzuprüfen; ein Beurtei-
lungsspielraum der Strafverfolgungsbehörden besteht 
hierbei nicht. 
 
3. Für die Überprüfung der Annahme von Gefahr im Ver-
zug ist allein die Lage in der Anordnungssituation maß-
geblich. Dabei ist zu berücksichtigen, wie groß der Beur-
teilungs- und Handlungsdruck war oder ob ausreichend 
Zeit für Rücksprachen mit Kollegen und Vorgesetzten so-
wie zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft bestand. Fer-
ner sind die situationsbedingten Grenzen von Erkenntnis-
möglichkeiten in Rechnung zu stellen, deren mögliche 
Unvollständigkeit und vorläufige Natur. 
 
4. Bei einer kraft Eilkompetenz ergangenen Durchsu-
chungsanordnung steht nicht im Belieben der Ermitt-
lungsbehörden, wann sie von ihr Gebrauch machen. Ins-
besondere ist die für richterliche Anordnungen – vorbe-
haltlich der Umstände des Einzelfalls – anerkannte maxi-
male Geltung von sechs Monaten auf eine Entscheidung 
durch die Staatsanwaltschaft oder deren Ermittlungsper-
sonen nicht übertragbar.  
 
5. Jede Durchsuchungsanordnung verliert durch Zeitab-
lauf ihre rechtfertigende Kraft, weil sich ihre Entschei-
dungsgrundlage im Lauf der Zeit vom Entscheidungsin-
halt immer weiter entfernt. Sie darf nur vollstreckt wer-
den, solange sich die für den Erlass maßgeblichen Um-
stände nicht wesentlich geändert haben. Für eine Eilan-
ordnung kommt hinzu, dass sie schon ihrem Wesen nach 
nur Eingriffe zu legitimieren vermag, die im unmittelba-
ren Fortgang ins Werk gesetzt werden. Nur für solche, kei-
nen Aufschub duldende Maßnahmen besteht die Zustän-
digkeit der Ermittlungsbehörden, nur für solche darf sie 
ausgeübt werden und kann dann auch nur ein unverzügli-
ches Handeln gestatten.  
 
6. Die Staatsanwaltschaft ist nach einer rechtmäßigen 
Eilanordnung nicht gehalten, nachträglich eine richterli-
che Genehmigung einzuholen. Dasselbe gilt für den Fall, 
dass sich eine Möglichkeit hierzu ausnahmsweise noch vor 
Beginn der – grundsätzlich unverzüglich ins Werk zu set-
zenden – Durchsuchung ergibt. Ansonsten müsste der an-
ordnende Beamte fortwährend einerseits Verbindung mit 
den Vollzugskräften halten und andererseits Kontaktver-
suche zum Gericht unternehmen, nur um Letzteres um 
Entscheidung ersuchen zu können, sofern dessen Erreich-
barkeit schneller eintritt als der Vollzug der Maßnahme 
beginnt. 
 
7. Die Unzulässigkeit oder Rechtswidrigkeit einer Beweis-
erhebung führt nach ständiger Rechtsprechung nicht ohne 
weiteres zu einem Beweisverwertungsverbot; dies gilt 

auch für Fälle einer fehlerhaften Durchsuchung. Ein Be-
weisverwertungsverbot ist von Verfassungs wegen aber 
zumindest bei schwerwiegenden, bewussten oder willkür-
lichen Verfahrensverstößen, bei denen die grundrechtli-
chen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer 
Acht gelassen worden sind, geboten. Das kommt in Be-
tracht, wenn der Richtervorbehalt bewusst missachtet 
oder seine Voraussetzungen in gleichgewichtig grober 
Weise verkannt wurden. 
 

1316. BGH 3 StR 256/23 – Beschluss vom 5. 
September 2023 (LG Duisburg)   
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Ver-
säumung der Revisionseinlegungsfrist; erforderlicher 
Vortrag zur Glaubhaftmachung von technischen 
Schwierigkeiten im elektronischen Schriftverkehr). 
§ 45 StPO 

 
Die Glaubhaftmachung der vorübergehenden technischen 
Unmöglichkeit der Einreichung eines Schriftsatzes als 
elektronisches Dokument bedarf einer aus sich heraus ver-
ständlichen, geschlossenen Schilderung der tatsächlichen 
Abläufe oder Umstände, deren Richtigkeit der Rechtsan-
walt unter Bezugnahme auf seine Standespflichten an-
waltlich versichern muss. 
 

1259. BGH 2 StR 164/23 – Beschluss vom 17. 
August 2023 (LG Kassel) 
Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbetei-
ligten (Bindungswirkung der Verständigung: Ausset-
zung der Hauptverhandlung, Unverwertbarkeit des im 
Vertrauen auf den Bestand der Verständigung abgegebe-
nen Geständnisses, qualifizierte Belehrung, Hinweis des 
Gerichts, Ursächlichkeit des Belehrungsfehlers, Kennt-
nis des Angeklagten). 
§ 257c StPO; § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO 

 
1. Die Rüge der Verletzung des Rechts auf ein faires Ver-
fahren beziehungsweise einer Belehrungspflicht entspre-
chend § 257c Abs. 5 StPO setzt nicht zwingend die Vorlage 
des Protokolls der Hauptverhandlung voraus, in der sich 
der Angeklagte nach dem Vortrag der Verteidigung ‒ im 
Übrigen unwidersprochen ‒ in Folge einer Verständigung 
geständig eingelassen hat.  
 
2. Ebenso wenig ist es schädlich, dass die Revision nicht 
vorträgt, ob der Angeklagte in dieser Hauptverhandlung 
vor der Verständigung ordnungsgemäß nach § 257c Abs. 5 
StPO belehrt worden war, mithin nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs keine Pflicht zur Belehrung 
über die Unverwertbarkeit des Geständnisses bestand. 
Dies gilt, wenn die Revision darstellt, dass der Angeklagte 
weder auf die entfallene Bindungswirkung noch auf die 
Unverwertbarkeit seines Geständnisses hingewiesen wor-
den ist.  
 
3. Der Senat kann offenlassen, ob der Angeklagte qualifi-
ziert über die Unverwertbarkeit seiner vormaligen ver-
ständigungsbasierten Einlassung zu informieren ist oder 
ob es in diesem Fall ausreicht, wenn der Angeklagte ledig-
lich über den Wegfall der Bindungswirkung der getroffe-
nen Verständigung informiert wird, sofern er in der ausge-
setzten Hauptverhandlung vor der dortigen Verständigung 
ordnungsgemäß nach § 257c Abs. 5 StPO belehrt worden 
war. 
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1315. BGH 3 StR 253/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Osnabrück) 
Urteilsgründe (Darstellungsanforderungen; Hineinko-
pieren von Ablichtungen und Lichtbildern in die Ur-
teilsgründe); Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 267 StPO; § 349 Abs. 2 StPO  

 
1. Das Hineinkopieren von Ablichtungen in den die Be-
weiswürdigung betreffenden Teil des schriftlichen Urteils 
ist rechtsfehlerhaft. Denn in den Urteilsgründen bedarf es 
einer textlichen Würdigung der erhobenen Beweise. 
 
2. Das Hineinkopieren von Lichtbildern – etwa von Tat-
mitteln oder Tatörtlichkeiten – in die Urteilsgründe, an-
statt auf diese – wie das Gesetz es vorsieht (§ 267 Abs. 1 
Satz 3 StPO) – wegen der Einzelheiten zu verweisen, er-
weist sich regelmäßig zumindest als untunlich. 
 

1248. BGH 1 StR 116/23 – Beschluss vom 10. 
August 2023 
Aussetzung des (Steuer-)Strafverfahrens bis zum Ab-
schluss des Besteuerungsverfahrens (Ermessensent-
scheidung des Gerichts). 
§ 396 Abs. 1, Abs. 2 AO 

 
Die Entscheidung über die Aussetzung des Strafverfah-
rens bis zum Abschluss des Besteuerungsverfahrens steht 
im Ermessen des Gerichts. Abzuwägen sind alle Um-
stände, die im konkreten Fall für und gegen die Ausset-
zung des Strafverfahrens sprechen, namentlich das Ziel, 
im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung und 
der Rechtssicherheit divergierende Entscheidungen im 
Straf- und Besteuerungsverfahren möglichst zu vermei-
den, und das Gebot zügiger Verfahrensdurchführung. Je-
denfalls wenn eine längere Aussetzung erforderlich wäre, 
gebührt dem in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK verankerten 
Anspruch des Angeklagten auf Entscheidung in angemes-
sener Frist regelmäßig der Vorrang vor dem Interesse an 
einer einheitlichen Rechtsanwendung; Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
EMRK setzt der Zulässigkeit einer Verfahrensaussetzung 
enge Grenzen. Einen Anspruch auf Aussetzung hat der 
Angeklagte nicht. 
 

1279. BGH 2 StR 308/22 – Beschluss vom 16. 
August 2023 (LG Darmstadt) 
Recht des letzten Wortes (Wiedereintritt in die Ver-
handlung: Antrag auf Eröffnung der Beweisaufnahme, 
Einfluss auf die Beweisaufnahme, keine Stattgabe eines 
Antrags); Vergewaltigung (Versuch); Zwangsprostitu-
tion (Gewerbsmäßigkeit: Vorsatz, Absicht der fortdau-
ernden Ausnutzung einer durch einmalige Einwirkung 
auf das Tatopfer veranlassten Prostitutionstätigkeit). 
§ 258 StPO; § 177 StGB; § 22 StGB; § 23 StGB; § 232a 
StGB 

 
1. Nach einem Wiedereintritt in die Verhandlung muss das 
Gericht die Möglichkeit zu umfassenden Schlussvorträgen 
und das letzte Wort erneut gewähren, auch wenn er nur 
einen unwesentlichen Aspekt oder einen Teil der Anklage-
vorwürfe betrifft, weil jeder Wiedereintritt den vorange-
gangenen Ausführungen ihre rechtliche Bedeutung als 
Schlussvorträge und letztes Wort nimmt.  
 

2. Ein Wiedereintritt in die Verhandlung kann durch eine 
ausdrückliche Erklärung des Vorsitzenden beziehungs-
weise des Gerichts oder stillschweigend geschehen. Für 
letzteres genügt jede Betätigung, in welcher der Wille des 
Gerichts, mit der Untersuchung und der Aburteilung fort-
zufahren, erkennbar zutage tritt, auch wenn das Gericht 
darin keine Wiedereröffnung der Verhandlung erblickt 
oder diese nicht beabsichtigt. Dies ist der Fall bei jedem 
Vorgang, der die gerichtliche Sachentscheidung auch nur 
mittelbar beeinflussen könnte, indem er eine tatsächliche 
oder rechtliche Bewertung des bisherigen Verfahrenser-
gebnisses zum Ausdruck bringt. Auf Umfang und Bedeu-
tung der nochmaligen Verhandlungen kommt es dabei 
nicht an. Ob ein Wiedereintritt vorliegt, richtet sich nach 
den konkreten Umständen des Einzelfalls. Er kann auch 
darin liegen, dass Anträge erörtert werden, ohne dass 
ihnen letztlich stattgegeben wird. 
 
3. Das Qualifikationsmerkmal der Gewerbsmäßigkeit im 
Sinne von § 232a Abs. 4 i.V.m. § 232 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
Alt. 1 StGB ist nur erfüllt ist, wenn der Täter den Straftat-
bestand des § 232a Abs. 1 StGB mehrfach verwirklicht be-
ziehungsweise bei seiner Tathandlung den Vorsatz hat, zu-
künftig weitere Taten der Zwangsprostitution zwecks Ge-
nerierung einer fortdauernden Einnahmequelle zu bege-
hen. Die Absicht der fortdauernden Ausnutzung einer 
durch eine einmalige Einwirkung auf das Tatopfer veran-
lassten Prostitutionstätigkeit genügt dagegen zur Erfüllung 
des Qualifikationsmerkmals der Gewerbsmäßigkeit nicht.  
 

1360. BGH 5 StR 405/23 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Berlin)   
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Wochenfrist; 
Angaben über den Zeitpunkt des Wegfalls des Hinder-
nisses). 
§ 44 StPO; § 45 StPO 

 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist auf Antrag dem-
jenigen zu gewähren, der ohne Verschulden gehindert war, 
eine Frist einzuhalten (§ 44 Satz 1 StPO). Der Antrag ist bin-
nen einer Woche nach Wegfall des Hindernisses zu stellen 
(§ 45 Abs. 1 Satz 1 StPO). Innerhalb der Wochenfrist muss 
der Antragsteller, sofern sich die Wahrung der Frist des § 45 
Abs. 1 StPO nicht offensichtlich aus den Akten ergibt, auch 
Angaben über den Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses 
machen; dies kann nicht nachgeholt werden. Entscheidend 
für den Fristbeginn ist der Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
durch den Angeklagten; auf den Zeitpunkt der Kenntnis-
nahme des Verteidigers kommt es hingegen nicht an. 
 

1323. BGH AK 54/23 – Beschluss vom 20. Sep-
tember 2023 
Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate 
(Fristbeginn; dringender Tatverdacht; Fluchtgefahr). 
§ 112 StPO; § 121 StPO  

 
1. Tragen erst im Laufe der Ermittlungen gewonnene Er-
kenntnisse für sich genommen den Erlass eines Haftbe-
fehls und ergeht deswegen ein neuer oder erweiterter 
Haftbefehl, so wird dadurch ohne Anrechnung der bishe-
rigen Haftdauer eine neue Sechsmonatsfrist in Gang ge-
setzt. 
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2. Für den Fristbeginn ist dann der Zeitpunkt maßgeblich, 
in dem sich der Verdacht hinsichtlich der neuen Tatvor-
würfe zu einem dringenden verdichtet hat. Entscheidend 
ist mithin, wann der neue bzw. erweiterte Haftbefehl hätte 
erlassen werden können, nicht hingegen, wann die Staats-
anwaltschaft ihn erwirkt hat. Dabei ist regelmäßig davon 
auszugehen, dass der Haftbefehl spätestens an dem auf die 
Beweisgewinnung folgenden Tag der veränderten Sachlage 
anzupassen ist. 
 

1250. BGH 1 StR 187/23 – Beschluss vom 20. 
September 2023 (LG Bonn)   
Grundsatz der Spezialität (Begriff der Tat nach dem Eu-
AlÜbk); Hinterziehung von Kapitalertragsteuer durch 
sog. Cum/Ex-Geschäfte. 
Art. 14 Abs. 1 EuAlÜbk; § 370 Abs. 1 AO   

 
1. Eine „andere Tat“ im Sinne des Art. 14 Abs. 1 EuAlÜbk) 
ist nicht anzunehmen, wenn sich die Angaben in der Aus-
lieferungsbewilligung und diejenigen im späteren Urteil 
hinreichend entsprechen (vgl. BGHSt 59, 105 Rn. 14). Der 
dem Spezialitätsgrundsatz zugrunde liegende Tatbegriff 
umfasst den gesamten dem ausliefernden Staat mitgeteil-
ten Lebenssachverhalt, innerhalb dessen der Verfolgte ei-
nen oder mehrere Straftatbestände erfüllt haben soll (st. 
Rspr.). 
 
2. Für die Wahrung der Identität der Tat ist weder erfor-
derlich, dass der Straftatbestand im Recht des ersuchten 
Staates seiner Bezeichnung nach dem des ersuchenden 
Staates entspricht, noch kommt es darauf an, dass er nach 
seinen Tatbestandsmerkmalen vergleichbar ist (vgl. auch 
BGHSt 59, 105 Rn. 16). 
 

1249. BGH 1 StR 152/23 – Urteil vom 20. Sep-
tember 2023 (LG Augsburg)   
Tatrichterliche Beweiswürdigung (erforderliche Über-
zeugungsbildung bei in Serie begangenen sexuellen 
Missbrauchstaten zulasten von Kindern und Jugendli-
chen; Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen bei lü-
gendem Belastungszeugen); Begriff der prozessualen 
Tat (Bestimmung der Grenzen der angeklagten Tat bei 
gleichförmigen Serientaten). 
§ 261 StPO; § 267 Abs. 1 Satz 1 StPO; § 264 StPO 

 
1. Bei der Aburteilung in Serie begangener sexueller Miss-
brauchstaten dürfen zur Vermeidung unvertretbarer Straf-
barkeitslücken und angesichts der besonderen Beweis-
schwierigkeiten – regelmäßig steht als Beweismittel nur 
ein Kind oder eine Jugendliche zur Verfügung – keine über-
steigerten Anforderungen gestellt werden; denn eine Kon-
kretisierung der jeweiligen Straftaten nach genauer Tatzeit 
und exaktem Geschehensablauf ist oft nicht möglich. Das 
Tatgericht muss sich aber in objektiv nachvollziehbarer 
Weise zumindest die Überzeugung verschaffen, dass der 
Angeklagte in einem gewissen Zeitraum eine bestimmte 
Mindestzahl von Missbrauchstaten begangen hat. Ent-
scheidend ist dabei nicht, dass eine – möglicherweise auf 
nicht völlig sicherer Grundlage hochgerechnete – Gesamt-
zahl festgestellt wird, sondern dass das Gericht von jeder 
einzelnen individuellen Straftat, die es aburteilt, über-
zeugt ist. Ist eine Individualisierung einzelner Taten man-
gels Besonderheiten im Tatbild oder der Tatumstände 
nicht möglich, sind zumindest die Anknüpfungspunkte zu 

bezeichnen, anhand derer das Tatgericht den Tatzeitraum 
eingrenzt und auf die sich seine Überzeugung von der 
Mindestzahl und der Begehungsweise der Missbrauchsta-
ten des Angeklagten in diesem Zeitraum gründet.  
 
2. Dabei sind grundsätzlich bei Verurteilungen, die den se-
xuellen Missbrauch von Geschädigten über 14 Jahren be-
treffen, an die Konkretisierung einzelner Handlungsab-
läufe größere Anforderungen zu stellen als bei Tatserien 
zu Lasten von Kindern (st. Rspr.). 
 
3. Die in einer „Aussage gegen Aussage“ oder „Schweigen 
gegen Aussage“-Konstellation ohnehin erhöhten Anforde-
rungen an die Beweiswürdigung und deren Darstellung im 
Urteil  sind u.a. zusätzlich dann gesteigert, wenn nach 
Auffassung des Tatgerichts der einzige Belastungszeuge 
gelogen hat. Dann muss es – jedenfalls regelmäßig – ge-
wichtige Gründe außerhalb der Zeugenaussage nennen, 
die es ihm ermöglichen, der Zeugenaussage im Übrigen 
dennoch zu glauben (st. Rspr.). Derartige „Außenkrite-
rien“ sind für eine tragfähige Beweiswürdigung erforder-
lich, weil die Glaubhaftigkeit der Angaben des Zeugen in 
einem solchen Fall insgesamt erschüttert ist. 
 

1281. BGH 2 StR 369/22 – Beschluss vom 19. 
Juli 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Pflicht zur elektronischen Übermittlung (Revision: 
Form, elektronisches Dokument, Signatur, elektroni-
sches Anwaltspostfach, Übermittlung als elektronisches 
Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, Serverausfall, kein Vorhalten eines geeig-
neten Systems). 
§ 32d StPO 

 
1. Nach der seit dem 1. Januar 2022 geltenden Vorschrift 
des § 32d Satz 2 StPO müssen Verteidiger und Rechtsan-
wälte die Revision und ihre Begründung als elektronisches 
Dokument übermitteln. Insoweit handelt es sich um eine 
Form- und Wirksamkeitsvoraussetzung der jeweiligen 
Prozesshandlung, die bei Nichteinhaltung deren Unwirk-
samkeit zur Folge hat. 
 
2. § 32d Satz 2 StPO erfordert zwingend die Übermittlung 
der Revision als elektronisches Dokument. Die Prozess-
handlung muss gemäß § 32a Abs. 3 StPO entweder mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder aber von der verant-
wortenden Person einfach signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Der Grad der Sig-
natur, durch welche die eigenhändige Unterschrift ersetzt 
wird, richtet sich daher nach der Versandart. Ist der Ver-
sand über ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach 
(§ 31a BRAO) als sicherer Übermittlungsweg erfolgt, so 
genügt eine einfache Signatur (§ 32a Abs. 3 Var. 2 StPO); 
in diesem Fall bedarf es keiner qualifizierten elektroni-
schen Signatur. 
 
3. Nur wenn die Übermittlung als elektronisches Doku-
ment aus technischen Gründen vorübergehend nicht mög-
lich ist, bleibt die Übermittlung der Revisionsbegründung 
in Papierform zulässig. In einem solchen Fall ist die vo-
rübergehende Unmöglichkeit auch bei der Ersatzeinrei-
chung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen. Als 
Beispiel für eine vorübergehende Unmöglichkeit gilt ein 
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Serverausfall. Wie die Formulierungen „aus technischen 
Gründen“ und „vorübergehend“ verdeutlichen, ist die Ein-
reichung der Revisionsbegründung in Papierform die Aus-
nahme. Deshalb muss beim Absender grundsätzlich die 
notwendige technische Einrichtung vorhanden sein, um 
elektronische Dokumente einreichen zu können. Dagegen 
muss die Anwendung des Ausnahmetatbestands ausschei-
den, wenn der Verteidiger kein geeignetes System vorhält 
oder bei technischen Problemen nicht umgehend für de-
ren Behebung sorgt. 
 

1362. BGH 5 StR 434/22 – Urteil vom 16. Au-
gust 2023 (LG Hamburg)   
Beweiswürdigung (DNA-Mischspur; indirekter Transfer 
von DNA-Material; molekulargenetische Vergleichsun-
tersuchung; Sachverständigengutachten; Darstellung 
im Urteil; Zweifelssatz; Aussage des Angeklagten). 
§ 261 StPO 

 
1. Wenn sich das Tatgericht bei seiner Überzeugungsbil-
dung auf das Gutachten eines Sachverständigen stützt, hat 
es im Urteil dessen wesentliche Anknüpfungstatsachen 
und Ausführungen so darzulegen, dass das Rechtsmittel-
gericht prüfen kann, ob die Beweiswürdigung auf einer 
tragfähigen Tatsachengrundlage beruht und die Schluss-
folgerungen nach den Gesetzen der Logik, den Erfah-
rungssätzen des täglichen Lebens und den Erkenntnissen 
der Wissenschaft möglich sind.  
 
2. Die Ergebnisse einer molekulargenetischen Vergleichs-
untersuchung sind im Urteil grundsätzlich so darzustel-
len, dass sie nachvollziehbar sind. Dies gilt auch für die 
Frage eines indirekten Transfers von DNA-Material, weil 
insoweit der DNA-Gehalt einer Spur und die Anzahl der 
Übereinstimmung untersuchter DNA-Profile, neben ande-
ren Faktoren, von wesentlicher Bedeutung sein kann. Bei 
DNA-Mischspuren muss danach grundsätzlich mitgeteilt 
werden, wie viele DNA-Systeme untersucht wurden, ob 
und inwieweit sich Übereinstimmungen mit den DNA-
Merkmalen des Angeklagten ergaben und mit welcher 
Wahrscheinlichkeit die festgestellte Merkmalskombina-
tion bei einer weiteren Person zu erwarten ist. 
 
3. An die Bewertung der Einlassung eines Angeklagten 
sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die Be-
urteilung sonstiger Beweismittel. Dabei sind entlastende 
Angaben des Angeklagten nicht schon deshalb als 

unwiderlegbar hinzunehmen, weil es für das Gegenteil 
keine unmittelbaren Beweise gibt. Wie auch im Übrigen 
hat sich das Tatgericht aufgrund einer Gesamtwürdigung 
des Ergebnisses der Beweisaufnahme eine Überzeugung 
von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Beweisergeb-
nisses zu bilden. 
 

1354. BGH 5 StR 252/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Berlin)   
Teilfreispruch bei von der Anklage abweichender kon-
kurrenzrechtlicher Beurteilung. 
§ 260 StPO; § 52 StGB; § 53 StGB 

 
Hatte die unverändert zugelassene Anklage dem Ange-
klagten eine einzige Tat im sachlich-rechtlichen Sinne vor-
geworfen, während sich nach dem Ergebnis der Hauptver-
handlung der dem Angeklagten vorgeworfene Sachverhalt 
als zweiaktiges Geschehen darstellt, dessen Akte in Tat-
mehrheit zueinander stehen würden, und wird der Ange-
klagte nur wegen des einen Aktes verurteilt, so ist er vom 
Vorwurf des anderen freizusprechen. 
 

1291. BGH 4 StR 142/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Münster) 
Beweiswürdigung (Tatnachweis beruhend auf einem 
Wiedererkennen des Angeklagten durch einen Tatzeu-
gen: Darlegungsanforderungen). 
§ 261 StPO 

 
In Fällen, in denen der Tatnachweis auf einem Wiederer-
kennen des Angeklagten durch einen Tatzeugen beruht, ist 
das Tatgericht aus sachlich-rechtlichen Gründen regelmä-
ßig verpflichtet, die Angaben des Zeugen zur Täterbe-
schreibung zumindest in gedrängter Form wiederzugeben 
und diese sodann zum Erscheinungsbild des Angeklagten 
in der Hauptverhandlung in Beziehung zu setzen. Zudem 
sind in den Urteilsgründen diejenigen Gesichtspunkte 
darzulegen, auf denen die Folgerung des Tatgerichts be-
ruht, dass insoweit tatsächlich Übereinstimmung besteht. 
Darüber hinaus bedarf es einer Mitteilung der Umstände, 
die zur Identifizierung des Angeklagten durch den Zeugen 
geführt haben. Bei einem wiederholten Wiedererkennen 
in einer Hauptverhandlung ist außerdem zu beachten, 
dass eine verstärkte Suggestibilität der Identifizierungssi-
tuation besteht.

 
 
 

Rechtsprechung 
 

 
 

 

V. Wirtschaftsstrafrecht und Nebengebiete 
 
 

1321. BGH 3 StR 462/22 – Urteil vom 10. Au-
gust 2023 (LG Kleve) 
BGHR; Festlegung der nicht geringen Menge von Betäu-
bungsmitteln (Levometamfetamin). 
§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG; § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG 

 

Für Levometamfetamin – (R)-(Methyl)(1-phenylpropan-
2-yl)azan – beginnt die nicht geringe Menge im Sinne von 
§ 29a Abs. 1 Nr. 2, § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG bei 50 g der 
wirkungsbestimmenden Base. (BGHR) 
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1350. BGH 5 StR 205/23 (alt: 5 StR 115/21) – 
Beschluss vom 13. September 2023 
Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit keine kumula-
tive Voraussetzung der Anordnung einer Jugendstrafe 
wegen Schwere der Schuld; Anfrageverfahren. 
§ 17 Abs. 2 JGG; § 2 Abs. 1 JGG; § 18 Abs. 2 JGG; § 132 
Abs. 3 GVG 

 
1. Der Senat beabsichtigt zu entscheiden, dass die Verhän-
gung einer Jugendstrafe nach § 17 Abs. 2 Alt. 2 JGG, bei 
der wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist, 
nicht kumulativ voraussetzt, dass bei dem Angeklagten 
eine Erziehungsbedürftigkeit oder -fähigkeit festgestellt 
werden kann. Er fragt bei den anderen Strafsenaten an, ob 
an gegebenenfalls entgegenstehender Rechtsprechung 
festgehalten wird. 
 
2. Ein Erfordernis der Erziehungsbedürftigkeit bei der we-
gen der Schwere der Schuld erforderlichen Jugendstrafe 
sieht der Wortlaut des § 17 Abs. 2 JGG nicht vor. Die Vor-
schrift unterscheidet vielmehr deutlich zwischen der Ju-
gendstrafe wegen schädlicher Neigungen des Jugendli-
chen, der sog. „Erziehungsstrafe“, und der in § 17 Abs. 2 
Alt. 2 JGG als selbständige Alternative dazu geregelten 
sog. „Schuldstrafe“. 
 
3. Auch aus dem in § 2 Abs. 1 JGG normierten Leitprinzip, 
nach dem vorrangig alle Rechtsfolgen am Erziehungsge-
danken auszurichten sind, sowie aus der Regelung des 
§ 18 Abs. 2 JGG lässt sich eine andere wortgetreue Ausle-
gung des § 17 Abs. 2 Alt. 2 JGG nicht herleiten. Durch die 
Einführung von § 2 Abs. 1 JGG sollte an der Selbständig-
keit der beiden Alternativen in § 17 Abs. 2 JGG – Erzie-
hungsstrafe einerseits und Schuldstrafe andererseits – 
nichts geändert werden. Nichts anderes ergibt sich daraus, 
dass bei der Bemessung der Jugendstrafe „die erforderli-
che erzieherische Einwirkung“ zu ermöglichen ist. Denn 
daraus kann angesichts des Wortlauts des § 17 Abs. 2 JGG 
gerade nicht der Schluss gezogen werden, ein Erziehungs-
bedürfnis und eine -fähigkeit würden auch schon bei der 
Verhängung vorausgesetzt. 
 
4. Soweit in der Rechtsprechung des BGH teilweise her-
vorgehoben wird, ohne nähere Prüfung der Erziehungsbe-
dürftigkeit und -fähigkeit könne jedenfalls in Fällen von 
„Kapitaldelikten oder anderen besonders schweren Ta-
ten“, namentlich „schweren Gewaltdelikten“ und „gravie-
renden Sexualdelikten“ eine Jugendstrafe wegen Schwere 
der Schuld verhängt werden, kann daraus im Umkehr-
schluss nicht entnommen werden, bei Straftaten, die kei-
ner der genannten Kategorien zuzurechnen sind, bei de-
nen das Merkmal der Schwere der Schuld im Sinne von 
§ 17 Abs. 2 Alt. 2 JGG aber gleichwohl verwirklicht ist, 
komme die Verhängung einer Jugendstrafe nur in Be-
tracht, wenn kumulativ eine Erziehungsbedürftigkeit und 
-fähigkeit des Täters festgestellt werden könne. Denn eine 
Fallgruppe der „Kapitaldelikte“, der „schweren Gewaltde-
likte“ oder der „gravierenden Sexualdelikte“ sieht das Ge-
setz nicht vor. 
 

1266. BGH 2 StR 200/23 – Beschluss vom 17. 
August 2023 (LG Kassel) 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (Konkurrenzen: 
wiederholtes Auffüllen eines Betäubungsmittelvorrats, 

keine Verklammerung der Erwerbsakte, gleichzeitiger 
Besitz mehrerer Drogenmengen, einheitlicher Verkaufs-
vorrat, Tateinheit, Tatmehrheit, Überschneiden der tat-
bestandlichen Ausführungshandlungen, Vorhalten einer 
Handelsmenge zum Vertrieb, bloße Gleichzeitigkeit der 
Besitzausübung, enger räumlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang, Mitbesitz, Kommission, bestehende Lie-
ferbeziehung, Anlass der Übernahme einer weiteren Be-
täubungsmittelmenge, Schuldentilgung); Strafmilde-
rung oder Absehen von Strafe. 
§ 29a BtMG; § 31 BtMG; § 52 StGB; § 53 StGB 

 
1. Grundsätzlich führt weder das wiederholte Auffüllen ei-
nes Betäubungsmittelvorrats zu einer Verklammerung der 
Erwerbsakte zu einer Bewertungseinheit noch verbindet 
allein der gleichzeitige Besitz mehrerer Drogenmengen die 
hierauf bezogenen Handlungen zu einer Tat des Handel-
treibens. Eine Bewertungseinheit kommt allerdings dann 
in Betracht, wenn die Betäubungsmittel aus verschiedenen 
Erwerbsvorgängen zu einem einheitlichen Verkaufsvorrat 
vereint werden. 
 
2. Zudem stehen mehrere Taten des Handeltreibens mit 
Betäubungsmitteln zueinander in Tateinheit im Sinne 
des § 52 Abs. 1 StGB, wenn ihre tatbestandlichen Aus-
führungshandlungen sich (teilweise) überschneiden. Da 
das Vorhalten einer Handelsmenge zum Vertrieb als Teil-
akt des Handeltreibens anzusehen ist, kann der gleich-
zeitige Besitz zweier für den Verkauf bestimmter Vorräte 
dann Tateinheit in diesem Sinne begründen, wenn die 
Art und Weise der Besitzausübung über eine bloße 
Gleichzeitigkeit hinausgeht und die Wertung rechtfer-
tigt, dass – etwa wegen eines engen räumlichen und zeit-
lichen Zusammenhangs – die tatsächliche Ausübung des 
Besitzes über die eine Menge zugleich die Ausübung der 
tatsächlichen Verfügungsgewalt über die andere dar-
stellt. 
 
3. Die Bezahlung einer zuvor „auf Kommission“ erhalte-
nen Betäubungsmittelmenge aus Anlass der Übernahme 
einer weiteren Betäubungsmittelmenge im Rahmen einer 
bestehenden Lieferbeziehung verbindet die beiden Um-
satzgeschäfte zu einer einheitlichen Tat im Sinne einer na-
türlichen Handlungseinheit. 
 

1334. BGH 6 StR 295/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Würzburg)   
Strafzumessung (Stufenverhältnis von sogenannten 
harten Drogen, Amphetamin; Besitz von Betäubungs-
mitteln: erfolgte Sicherstellung von Betäubungsmitteln, 
strafmildernde Berücksichtigung). 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BtMG; § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BtMG; § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG; § 46 StGB 

 
1. Mit Blick auf das Stufenverhältnis von sogenannten har-
ten Drogen wie Heroin oder Kokain über Amphetamin, 
das auf der Gefährlichkeitsskala einen mittleren Platz ein-
nimmt, bis hin zu sogenannten weichen Drogen wie Can-
nabis ist es verfehlt, dem Umstand, dass es sich bei Am-
phetamin nicht um eine weiche Droge handelt, strafschär-
fendes Gewicht beizumessen (st. Rspr.). 
 
2. Entfällt die auch beim Besitz von Betäubungsmitteln 
stets bestehende abstrakte Gefahr für die Allgemeinheit 
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durch eine Weitergabe, ist dies regelmäßig zugunsten des 
Angeklagten zu berücksichtigen. 
 

1335. BGH 6 StR 311/23 – Beschluss vom 4. 
Oktober 2023 (LG Verden)   
Unerlaubtes Führen einer Schusswaffe, unerlaubter Be-
sitz einer Schusswaffe (konkurrenzrechtliche Beurtei-
lung). 
§ 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) WaffG; § 52 StGB 

 

Übt der Täter die tatsächliche Gewalt über eine Schuss-
waffe außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume, 
des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schieß-
stätte aus, so führt er sie. Das Führen verdrängt in diesem 
Fall die Umgangsform des Besitzes. Eine Verurteilung we-
gen tateinheitlich verwirklichten Besitzes kommt nur in 
Betracht, wenn festgestellt ist, dass der Täter die tatsäch-
liche Gewalt über die Schusswaffe auch innerhalb der vor-
bezeichneten Örtlichkeiten ausgeübt hat. 

 

Aufsätze und Anmerkungen 
 

 
 

 

Die Meinungsfreiheit rechtfertigt keine 
Entscheidungsflucht  
Zugl. Bespr. von BVerwG HRRS 2023 Nr. 1245 
Von Prof. Dr. Erol Pohlreich, Frankfurt (Oder)*  

 
 

A. Einleitung 

Ein* Wahlplakat spaltet die Rechtsprechung in zwei Lager. 
Anlässlich der Europawahl 2019 warb eine damals als 
NPD bekannte rechtsextreme Partei mit Plakaten, auf de-
nen im rechten Drittel das Parteilogo mit Schriftzug „Wi-
derstand – jetzt –“ und im linken Zweidrittel im Hinter-
grund deutsche Städtenamen, je getrennt durch ein christ-
liches Kreuz, zu sehen waren; im Vordergrund war der Slo-
gan zu lesen: „Stoppt die Invasion:“ (in Rot gedruckt) und 
„Migration tötet!“ (in Weiß und in deutlich hervorste-
chender Schriftgröße). Ob dieses Wahlplakat den Straftat-
bestand der Volksverhetzung gemäß § 130 StGB erfüllt, ist 
Gegenstand zahlreicher, teils veröffentlichter, Gerichtsent-
scheidungen.1 Überwiegend ging es dabei nicht um den 
staatlichen Strafanspruch, sondern um eine Strafbarkeits-
prüfung als Vorfrage für das Vorliegen einer von den Pla-
katen ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit. 
 
Die Ergebnisse dieser Entscheidungen könnten gegensätz-
licher nicht sein, was umso bemerkenswerter ist, als stets 
dieselben verfassungsrechtlichen Maßstäbe zum Einsatz 

 
 
*  Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Straf-

prozessrecht, Sanktionenrecht und Menschenrechte an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 

1  BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 
24.5.2019 – 1 BvQ 45/19 –, juris; VG Düsseldorf, Beschluss 
vom 21.5.2019 – 20 L 1449/19 –, juris, und Urteil vom 
29.4.2020 – 20 K 3926/19 –, juris; OVG Münster, Urteil 
vom 22.6.2021 – 5 A 1386/20 –, NWVBl 2022, 171; VG Gel-
senkirchen, Gerichtsbescheid vom 16.7.2020 – 16 K 
3211/19 –, juris; OVG Weimar, Beschluss vom 22.10.2019 
– 3 EO 715/19 –, juris; LG Potsdam, Beschluss vom 
20.12.2019 – 23 Qs 56/19 –, juris; VG Gießen, Urteil vom 
9.8.2019 – 4 K 2279/19.GI –, juris; OVG Lüneburg, Be-
schluss vom 24.5.2019 – 11 ME 189/19 –, NordÖR 2019, 

kamen: Während das Wahlplakat etwa in den Augen des 
OVG Bautzen „evident gegen den […] Straftatbestand der 
Volksverhetzung“ verstößt,2 sieht das OVG Weimar hierin 
eine im Wahlkampf übliche und deshalb hinzunehmende 
Zuspitzung einer Parteiauffassung.3 Wenn das BVerfG den 
Anspruch erhebt, dass seine Rechtsprechung zur Verhält-
nismäßigkeitsprüfung in Meinungsfreiheitsfällen die 
Rechtsfindung normativ zu leiten vermag und den Gebo-
ten der Berechenbarkeit des Rechts gerecht wird,4 dürften 
solche Entscheidungsdivergenzen das normative Lei-
tungsvermögen der Karlsruher Maßstäbe zumindest rela-
tivieren. Das hier besprochene und zur Veröffentlichung 
in der amtlichen Entscheidungssammlung vorgesehene 
Urteil des BVerwG, das im Gegensatz zur Münsteraner Vo-
rinstanz die Voraussetzungen von § 130 StGB ablehnt, ver-
anschaulicht dies.5 Denn bemerkenswerterweise beruhen 
auch hier die unterschiedlichen Entscheidungsergebnisse 
nicht auf einer Uneinigkeit in den Maßstäben, sondern in 
den hieraus abzuleitenden Folgerungen für den Fall des 
Wahlplakats. Während das OVG Münster – wie zuvor be-
reits das VG Düsseldorf6 – von der Strafbarkeit des Plakats 

441; OVG Bautzen, Beschlüsse vom 23.5.2019 – 3 B 155/19 
–, juris, und vom 21.5.2019 – 3 B 151/19 –, SächsVBl 2019, 
234; VG Dresden, Beschluss vom 20.5.2019 – 6 L 385/19 –, 
juris. 

2  OVG Bautzen, Beschluss vom 23.5.2019 – 3 B 155/19 –, ju-
ris, Rn. 9. 

3  OVG Weimar, Beschluss vom 22.10.2019 – 3 EO 715/19 – 
juris, Rn. 6 ff. 

4  Vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. I, 3. Aufl. 2013, Art. 5 
Rn. 161, unter Hinweis auf BVerfGE 66, 116 (138). 

5  A.A. Enders JZ 2023, 872 (874). 
6  VG Düsseldorf, Urteil vom 29.4.2020 – 20 K 3926/19 –, ju-

ris. 
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nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB ausgegangen war,7 favori-
siert das BVerwG eine zur Straflosigkeit führende Ausle-
gung als „Kritik an der deutschen Migrationspolitik“, die 
wohl nur der politisch Ahnungsloseste noch nachvollzie-
hen kann. 

B. Äußerungsinhalt ≠ Äußerungszweck 

Damit blendet das BVerwG in erster Linie aus, dass die 
von ihm präferierte Deutung als „Kritik an der deutschen 
Migrationspolitik“ nicht durch primär die Ehre der hieran 
beteiligten Politiker tangierende Äußerungen zum Aus-
druck kommt, sondern ausschließlich auf dem Rücken de-
rer geäußert wird, die durch Migration nach Deutschland 
gekommen sind. Die Meinungsfreiheit verbürgt jedoch 
keinen Anspruch von sich Äußernden auf eine inhaltsver-
drehende, starr auf den Äußerungszweck festgelegte Aus-
legung.8 
 
Dass es um Kritik an der Migrationspolitik geht, betrifft 
exklusiv den Äußerungszweck, nicht den Äußerungsin-
halt. Letzterer ist aus den vom OVG Münster genannten 
Gründen eindeutig. Diese Gründe hätte das BVerwG von 
daher nicht im Wege einer revisionsrechtlich unstatthaf-
ten (vgl. § 137 Abs. 2 VwGO) eigenen Tatsachenwürdi-
gung ersetzen oder ergänzen müssen. Allein mit Sicht auf 
einen hiermit unterstellten Äußerungszweck von einer 
Straflosigkeit unter dem Gesichtspunkt von § 130 Abs. 1 
Nr. 2 StGB auszugehen, hieße aber im Ergebnis, dass im 
Wahlkampf jedes, wirklich jedes Mittel zulässig ist. Es 
muss doch aber ein Unterschied sein, ob die Bundesregie-
rung mit schonungsloser Kritik überzogen wird oder ob 
die Regierungskritik durch gröbstes Verächtlichmachen 
allein von Bürgerinnen und Bürgern geäußert wird, ohne 
dass die Regierung auch nur ansatzweise in der Äußerung 
zur Sprache kommt. 
 
Der Zweck einer Äußerung entspricht nicht zwingend ih-
rem Inhalt. Zwar hängt der grundrechtliche Schutz einer 
Meinungsäußerung nicht selten von dem mit ihr verfolg-
ten Zweck ab.9 Weil das Grundgesetz die Meinungsfreiheit 
um des „Kampfes der Meinungen“10 willen verbürgt,11 
ergibt es Sinn, erst Äußerungen, die nur oder weit über-
wiegend der persönlichen Diffamierung dienen und ein 
möglicherweise zugleich verfolgtes Sachanliegen völlig in 
den Hintergrund drängen, im Sinne der Schmähkritik-
Rechtsprechung des BVerfG12 vom Schutzbereich des 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG auszunehmen. Unabhängig davon, 
ob man dieser Auffassung folgt oder – überzeugender – in 
diesen Fällen der Kundgabe ein so geringes Gewicht bei-
misst, dass jedenfalls das Persönlichkeitsrecht des 

 
 
7  OVG Münster, Urteil vom 22.6.2021 – 5 A 1386/20 –, 

NWVBl 2022, 171. Mit Sicht darauf, dass es sich beim Plakat 
zugleich um ein Druckwerk, das dauerhaft einen gedankli-
chen Inhalt verkörpert, und damit um eine Schrift im Sinne 
von § 130 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 3 StGB handelt (Stein, in: 
SK-StGB, Bd. 3, 9.Aufl. 2019, § 130 Rn. 30, 40), könnte man 
(auch) an eine Strafbarkeit nach dem Vorbereitungstatbe-
stand denken (diesen als „evident“ vorrangig bejahend: OVG 
Bautzen, Beschluss vom 23.5.2019 – 3 B 155/19 –, juris, Rn. 
9), der allerdings im Wege der Gesetzeskonkurrenz hinter 
Abs. 1 zurücktritt, weil die Tat durch Verbreiten von Schrif-
ten begangen wurde (Stein, in: SK-StGB, Bd. 3, 9.Aufl. 2019, 
§ 130 Rn. 62). 

Äußerungsbetroffenen sich durchsetzt,13 reichen die Fol-
gen für den sich Äußernden weit, weshalb bei der Beja-
hung von Schmähkritik Zurückhaltung angezeigt ist. In-
sofern ist es der Rechtsanwendung versagt, den Blick auf 
den Äußerungswortlaut zu fixieren und nur deshalb auf 
das Vorliegen von Schmähkritik zu schließen, sondern hat 
sie den Äußerungsanlass und -kontext mit zu berücksich-
tigen.14 Wenn aber nun einmal die Regierung auf dem 
Wahlplakat der NPD textlich und auch sonst nirgends auf-
taucht, vermag der schlanke Hinweis des Leipziger Senats 
auf einen gerade nicht zur Sprache kommenden Äuße-
rungszweck die Suche nach dem Äußerungsinhalt nicht zu 
ersetzen. Beim Wort genommen liefe der Beschluss des 
BVerwG darauf hinaus, dass Gerichte bei Äußerungen im 
Wahlkampf wie auf einem Wahlplakat nur einen Äuße-
rungszweck benennen müssten, ohne dass sie diesen an 
den Äußerungswortlaut oder eine bildliche Darstellung 
anzubinden hätten; da die Suche nach einem solchen 
Zweck jedenfalls in Wahlkampfzeiten gewiss keine Her-
ausforderung darstellen dürfte, wäre in solchen Zeiten das 
Entscheidungsergebnis stets dasselbe: kein Fall von § 130 
StGB. Dann wäre aber alles sagbar, das Ergebnis also vor-
gezeichnet und eine interpretatorische Auseinanderset-
zung mit dem Äußerungswortlaut ausnahmslos sinnlos. 
 
Wenn das BVerwG dem OVG Münster weiter entgegen-
hält, auf die Besonderheiten des Wahlkampfkontextes, in 
dem politische Parteien ihren Standpunkt überspitzt und 
polemisch äußern dürften, nicht näher eingegangen zu 
sein (Rn. 32), blendet es übrigens aus, dass das OVG sich 
durchaus mit der „gesellschaftlichen und politischen Dis-
kussion“ über „die hohe Zahl der in das Bundesgebiet ein-
reisenden Ausländer insbesondere im Jahr 2015“ ausei-
nandergesetzt und letztlich eine Auslegung des Wahlpla-
kats als Kritik an der Migrationspolitik deshalb verneint 
hat, weil das Plakat Einzelfälle von Tötungsdelikten gene-
ralisierend auf „die Gruppe der gesamten Migranten“ be-
zieht.15 

C. Parteiprogramm als 
auslegungserheblicher Kontext 

Die Art und Weise, mit der das BVerwG die Berücksichti-
gungsfähigkeit des Parteiprogramms bei der Auslegung 
des Plakats bestreitet, ist entscheidungsflüchtig. Das OVG 
Münster hatte unter Rekurs auf den Kern des Parteipro-
gramms sein Auslegungsergebnis abgesichert16 und zwei 
Kammerentscheidungen, mit denen das BVerfG begrün-
dungslos die Auslegungsrelevanz von Parteiprogrammen 

8  Fischer/Gärditz StV 2018, 491 (494). 
9  von der Decken, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, GG, 

15. Aufl. 2022, Art. 5 Rn. 9. 
10  BVerfGE 7, 198 (208). 
11  BVerfGE 82, 272 (281). 
12  BVerfGE 93, 266 (294). 
13  Pohlreich JA 2020, 744 (746). 
14  BVerfGE 93, 266 (303). 
15  OVG Münster, Urteil vom 22.6.2021 – 5 A 1386/20 –, 

NWVBl 2022, 171 (176). 
16  OVG Münster, Urteil vom 22.6.2021 – 5 A 1386/20 –, 

NWVBl 2022, 171 (176); zust. Kalscheuer, NVwZ 2023, 
1171. 
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ausgeschlossen habe,17 gewichtige Argumente entgegen-
gehalten, mit denen sich das BVerwG offenbar nicht in-
haltlich auseinandersetzen will. 
 
Dabei hatte das OVG Münster zwar durchaus anerkannt, 
dass unbefangenen Betrachtern keine vertieften Kennt-
nisse des Parteiprogramms der NPD zu unterstellen sei; 
allerdings sei der dauerhafte Kern ihres Parteiprogramms 
dem Wahlbürger als Adressaten so präsent, „dass er die 
Aussage auch unter Berücksichtigung dieses Wissens aus-
legen und verstehen muss“ – jedenfalls wenn das BVerfG 
selbst die Verfassungswidrigkeit einer Partei durch Urteil 
festgestellt und dies auch damit begründet habe, diese po-
sitioniere sich in die Menschenwürde verletzender Art 
und Weise gegenüber Ausländern, was dem unbefangenen 
Betrachter auch bekannt sein müsse.18 Die rassistische Po-
sitionierung der NPD gehöre, so der Münsteraner Senat – 
nach den Feststellungen des BVerfG zum „fortlaufenden 
und beständigen ‚Markenkern‘ der NPD, also die zentrale 
Aussage, mit der sie fortlaufend in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird.“19 

I. Publizität von Parteiverbots-
entscheidungen 

Dass diese Ausnahme eng, also auf den „Markenkern“ der 
NPD begrenzt, zu verstehen ist, hat das BVerwG offen-
sichtlich nicht begriffen, denn es hält dem OVG Münster 
einen „Rückgriff auf das Parteiprogramm“ beziehungs-
weise die „parteiliche Programmatik“ vor (Rn. 36), den 
das OVG in dieser Pauschalität überhaupt nicht vorge-
nommen hat.20 In den engen vom OVG Münster gezoge-
nen Grenzen überzeugt die Ausnahme und rechtfertigt sie 
entgegen der Auffassung des BVerwG, beim Rezipienten 
eine Kenntnis dieses Markenkerns als präsent zu unter-
stellen, zumal das BVerfG die zitierten Feststellungen im 
zweiten NPD-Parteiverbotsverfahren getroffen hat. Weil 
in jedem Parteiverbotsverfahren, sobald der Antrag weder 
unzulässig noch nicht hinreichend begründet ist, gemäß 
§ 45 BVerfGG eine mündliche Verhandlung zwingend 
durchzuführen ist,21 hatte das BVerfG im zweiten NPD-
Parteiverbotsverfahren eine solche mündliche Verhand-
lung durchgeführt. Dass das BVerfG nach einer mündli-
chen Verhandlung gemäß § 30 Abs. 1 S. 3 BVerfGG seine 
das Verfahren abschließende Entscheidung „unter Mittei-
lung der wesentlichen Entscheidungsründe“ öffentlich 
verkünden muss, ohne – anders als nach § 172 GVG – die 
Öffentlichkeit auch nur bei der Verkündung der Gründe 
ausschließen zu dürfen,22 unterstreicht die besondere 
Publizität bundesverfassungsgerichtlicher Judikate in Par-
teiverbotsverfahren und erklärt, warum man bei verstän-
digen Personen die Kenntnis der Kernaussagen solcher 

 
 
17  BVerfG, Beschlüsse v. 7.7.2020 – 1 BvR 479/20 –, juris, Rn. 

15 = HRRS 2020 Nr. 842, Rn. 17, und v. 15.05.2019 – 1 BvQ 
43/19 – juris, Rn. 12. 

18  OVG Münster, Urteil vom 22.6.2021 – 5 A 1386/20 –, 
NWVBl 2022, 171 (177), unter Hinweis auf BVerfGE 144, 
20 (247 ff., 252 f., 311 ff.). 

19  OVG Münster, Urteil vom 22.6.2021 – 5 A 1386/20 –, 
NWVBl 2022, 171 (177). 

20  Das scheint auch Enders zu übersehen, wenn er von einem 
Verbot der Bezugnahme „auf einen allgemeinen 

Entscheidungen, auf die sich das OVG stützte, durchaus 
als präsent voraussetzen darf. Selbst wenn man es anders 
sieht, bleibt die vom OVG Münster gebildete Ausnahme 
von der grundsätzlichen Auslegungsirrelevanz von Partei-
programmen zumindest diskutabel. Ob sie im Schlossbe-
zirk überzeugt, wird man freilich nicht erfahren, weil das 
BVerwG sich der Diskussion verschließt, indem es den Re-
kurs auf das Parteiprogramm mangels Präsenz in den Köp-
fen der Rezipienten apodiktisch ablehnt. Dem BVerfG 
nimmt es damit eine geeignete Gelegenheit, seine bishe-
rige Haltung zu hinterfragen. Von gründlicherer Auseinan-
dersetzung mit den fundierten Argumenten aus Münster 
sieht sich der Senat offenbar dadurch entlastet, dass das 
BVerfG in einer Eilentscheidung „auch in Bezug auf die 
NPD ausdrücklich ausgeschlossen [habe], die Parteipro-
grammatik zur Bestimmung des Bedeutungsinhalts (eines 
Wahlwerbespots) heranzuziehen“ (Rn. 36). Ein inhaltli-
ches Argument, warum dieser Ausschluss des Parteipro-
gramms aus dem Kreis des auslegungsrelevanten Kontex-
tes ungeachtet der vom OVG Münster genannten Argu-
mente richtig ist, sucht man vergebens. 

II. Selektive Wahrnehmung von Karlsruher 
Judikaten 

Dass das BVerfG in dem maßgeblich in Bezug genomme-
nen Eilbeschluss gerade keine Entscheidung über die Ein-
ordnung des gleichen Wahlplakats getroffen hat, erfährt 
der Leser nicht. Mit diesem Eilbeschluss lehnte das 
BVerfG einen Eilantrag der NPD ab, die Stadt Zittau zu 
verpflichten, drei Wahlplakate mit derselben Gestaltung 
wie in dem vom BVerwG entschiedenen Fall unverzüglich 
wieder an ihren alten Standorten aufzuhängen. Den Aus-
gang des Verfassungsbeschwerdeverfahrens in der Haupt-
sache erachtete die Kammer ausdrücklich für offen,23 so-
dass ihr Eilbeschluss gerade keine Entscheidung darüber 
beinhaltete, ob der Einsatz des Wahlplakats im Wahl-
kampf gegen § 130 StGB verstieß oder nicht. Soweit sich 
das BVerfG in diesem Eilbeschluss überhaupt zu dieser 
Frage verhielt, ging es allein darum, inwieweit die Fachge-
richte im Ausgangsverfahren die Plakate mit tragfähiger 
Begründung als Volksverhetzung eingeordnet hatten. Im 
Ausgangsverfahren hatte das VG Dresden seine Einord-
nung auf zwei Annahmen gestützt: Erstens vermittele al-
leine der Wortlaut des Slogans „Migration tötet!“ dem un-
befangenen Betrachter den Eindruck, sämtliche in der 
Bundesrepublik lebende Ausländer oder Migranten seien 
als potentielle Straftäter von Tötungsdelikten anzuse-
hen.24 Und zweitens sei „Widerstand – jetzt“ als Aufforde-
rung an die Bevölkerung zum tatsächlichen Widerstand zu 
verstehen.25 Das BVerfG hielt der ersten Annahme entge-
gen, dass sie außer Acht lasse, dass der Satz „Migration 

ideologischen Hintergrund“ ausgeht und hierauf gestützt 
dem BVerwG zustimmt, JZ 2023, 872 (875). 

21  Lenz/Hansel, BVerfGG, 3. Aufl. 2020, § 45 Rn. 9. 
22  Klein/Bethge, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, 

§ 30 Rn. 23 (Dezember 1993). 
23  BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 

24.5.2019 – 1 BvQ 45/19 –, juris, Rn. 15. 
24  VG Dresden, Beschluss vom 20.5.2019 – 6 L 385/19 –, juris, 

Rn. 11.  
25  VG Dresden, Beschluss vom 20.5.2019 – 6 L 385/19 –, juris, 

Rn. 15.  
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tötet!“ im „Kontext eines Wahlkampfes steht und in abs-
trakter Weise auf vermeintliche Folgen der Migration auf-
merksam machen will und insoweit auf einzelne Straftaten 
– die freilich als grundsätzliches Phänomen gedeutet wer-
den – hinweist.“ Auch der zweiten Annahme hielt das 
BVerfG entgegen, dass sie den Wahlkampfkontext außer 
Acht lasse.26 
 
Schon weil das BVerfG selbst indessen eine Unzulässigkeit 
des Plakats mit anderer Begründung nicht ausschloss und 
sich die Begründungen des VG Dresden einerseits und des 
OVG Münster andererseits im Ansatz wie in der Begrün-
dungstiefe deutlich voneinander unterscheiden, überzeugt 
es nicht, wenn das BVerwG sich einer selbst begründeten 
Positionierung unberechtigterweise dadurch entzieht, 
dass es auf einen BVerfG-Beschluss verweist, der sich zu 
den vom OVG Münster angesprochenen weiteren Aspek-
ten nicht verhält. Überhaupt macht der Leipziger Blick auf 
die Karlsruher Rechtsprechung einen doch sehr selektiven 
Eindruck, wenn etwa ein Kammerbeschluss des BVerfG 
aus dem Jahr 2021 nicht einmal Erwähnung findet, in dem 
das BVerfG die Frage ausdrücklich offenließ, ob der von 
der NPD verwendete Slogan den Tatbestand der Volksver-
hetzung erfüllt.27 

III. Leider kein Einzelfall 

Da tröstet es wenig, dass auch andere mit dem Wahlplakat 
befasste Gerichte den Beschluss des BVerfG als taugliche 
Rechtfertigung ihrer Entscheidungsflucht missverstanden 
haben. So hat beispielsweise das LG Potsdam – ebenso wie 
anscheinend auch andere Strafgerichte28 – hinsichtlich des 
gleichen Wahlplakats den Anfangsverdacht einer Straftat 
nach § 130 Abs. 1 StGB verneint, ohne das Plakat rechtlich 
selbst zu beurteilen; stattdessen verwies das LG Potsdam 
in grober Verkennung des Regelungsgehaltes von § 31 
Abs. 1 BVerfGG auf die Bindungswirkung von den in sei-
nen Entscheidungen vom 15.5.2019 und vom 24.5.2019 
getroffenen „Erwägungen des Bundesverfassungsge-
richts“, denen sich die Kammer „im Ergebnis“ anschloss.29 
Abgesehen davon, dass die zweite Entscheidung nicht das 
Plakat, sondern einen Wahlwerbespot und damit einen 
völlig anderen Gegenstand betraf und der dürre Hinweis 
auf sie dem Landgericht schon allein deshalb keine recht-
liche Befassung mit dem Plakat ersparen kann,30 legt der 

 
 
26  BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 

24.5.2019 – 1 BvQ 45/19 –, juris, Rn. 14. 
27  Vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats 

vom 1.7.2021 – 2 BvR 890/20 –, NJW 2021, 2955 (2956), 
Rn. 17. 

28  Vgl. AG Garmisch-Partenkirchen, Beschluss vom 13.8.2019 
– 2 Ds 12 Js 22133/19 –, unveröffentlicht, und LG München 
II, Beschluss vom 19.9.2019 – 1 Qs 23/19 –, unveröffent-
licht. Diese Entscheidungen lagen dem Verfasser nicht vor, 
allerdings klingt ihre inhaltliche Wiedergabe in einer Ent-
scheidung des OVG Weimar (Beschluss vom 22.10.2019 – 3 
EO 715/19 –, juris), dem sie offenbar vorgelegen haben, so, 
als hätten das AG Garmisch-Partenkirchen und das LG Mün-
chen II es sich mit der Verneinung des hinreichenden Tat-
verdachts einer Straftat nach § 130 StGB mit ähnlicher Be-
gründung leicht gemacht wie das LG Potsdam (vgl. OVG 
Weimar, a.a.O. Rn. 8).  

29  LG Potsdam, Beschluss vom 20.12.2019 – 23 QS 56/19 –, 
juris, Rn. 7 ff. und 14. 

Hinweis auf § 31 Abs. 1 BVerfGG Zeugnis ab von bemer-
kenswert mangelndem Sinn dafür, inwieweit Verfassungs-
gerichtsentscheidungen die Fachgerichtsbarkeit über-
haupt binden können. Wer an einem deutschen Gericht 
rechtliche Entscheidungen zu treffen hat, sollte über die 
Reichweite der Bindungswirkung bundesverfassungsge-
richtlicher Judikate nicht mehr belehrt werden müssen. 
Weil es nun aber kein Einzelfall ist und eine solche Beleh-
rung offenbar vonnöten ist: Zwar trifft es im Ausgangs-
punkt zu, dass § 31 Abs. 1 BVerfGG auch eine Bindungs-
wirkung in Parallelfällen in dem Sinne begründet, dass die 
staatlichen Hoheitsträger gehalten sind, in mit dem ent-
schiedenen Fall vergleichbar gelagerten Fällen die vom 
BVerfG vorgegebenen verfassungsrechtlichen Maßgaben 
zu beachten.31 An dieser Bindungswirkung nimmt aber – 
abgesehen von der Entscheidungsformel – nach herr-
schender wie zutreffender Auffassung nur jeder tragende 
Entscheidungsgrund teil,32 also jeder Rechtssatz, der nicht 
hinweggedacht werden kann, ohne dass das konkrete Ent-
scheidungsergebnis nach dem in der Entscheidung zum 
Ausdruck gekommenen Gedankengang entfiele. Unstrei-
tig nicht von der Bindungswirkung erfasst sind demgegen-
über obiter dicta, also bei Gelegenheit einer Entscheidung 
gemachte Rechtsausführungen, die außerhalb des Begrün-
dungszusammenhangs zwischen genereller Rechtsregel 
und konkreter Entscheidung stehen.33 Zweifelhaft ist be-
reits, ob die Ausführungen des BVerfG betreffend die Ein-
ordnung des Wahlplakats als Volksverhetzung durch die 
Verwaltungsgerichte überhaupt Rechtssätze darstellen. 
Vor allem waren es aber keine tragenden, weil das BVerfG 
die Erfolgsaussichten in der Hauptsache, insbesondere die 
– möglicherweise anders tragfähig begründbare – verfas-
sungsrechtliche Unzulässigkeit des Plakats ausdrücklich 
offenließ.34 Bei dem vom BVerfG allein zum Ausdruck ge-
brachten Zweifel an der Tragfähigkeit der verwaltungsge-
richtlichen Annahme, das Plakat sei als Volksverhetzung 
zu beurteilen, geht es darüber hinaus um einen rechtli-
chen Zweifel, den sich die Organe der Strafrechtspflege bei 
der Beurteilung des Anfangsverdachts nicht leisten dür-
fen: Rechtsfragen müssen sie vor der Bejahung eines An-
fangsverdachts lösen.35 Auch wenn die genaue strafrecht-
liche Einordnung für den Anfangsverdacht noch nicht fest-
stehen muss, muss die Einordnung des mutmaßlichen 
Verhaltens als strafbar geklärt sein.36 

30  In diesem Beschluss (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des 
Ersten Senats vom 15.5.2019 – 1 BvQ 43/19 –, NVwZ 2019, 
963) ging es freilich nicht um ein Wahlplakat, sondern um 
einen Wahlwerbespot der NPD. 

31  von Ungern-Sternberg, in: BeckOK BVerfGG, § 31 Rn. 31 (Juni 
2023); Bethge, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVer-
fGG, § 31 Rn. 75 (Februar 2019); Wieland, in: Dreier, GG, 
Bdl. 3, 3. Aufl. 2018, Art. 94 Rn. 26 ff. 

32  Bethge, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, § 31 
Rn. 96 (Februar 2019) m.w.N.  

33  von Ungern-Sternberg, in: BeckOK BVerfGG, § 31 Rn. 30 (Juni 
2023). 

34  BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 
24.5.2019 – 1 BvQ 45/19 –, juris, Rn. 9, 10 und 15. 

35  Vgl. Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 66. Aufl. 
2023, § 152 Rn. 4c; Diemer, in: Karlsruher Kommentar, 
StPO, 9. Aufl. 2023, § 152 Rn. 13; Peters, in: Münchener 
Kommentar, StPO, 2016, § 152 Rn. 50 und 67 m.w.N.; Beu-
kelmann, in: BeckOK, StPO, § 152 Rn. 7 (Juli 2023). 

36  Scheinfeld/Willenbacher NJW 2019, 1357 (1358) m.w.N. 
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D. Fazit 
Solange nicht feststeht, wie weit in Meinungsfreiheitsfäl-
len der auslegungsrelevante Kontext reicht und inwieweit 
bei der Bestimmung des Äußerungsinhalts der Äuße-
rungszweck zu berücksichtigen ist, auch wenn er in der 
Äußerung selbst nicht zum Ausdruck kommt, und solange 
die Fachgerichte sich über die Reichweite der 

Bindungswirkung von Karlsruher Judikaten nicht im Kla-
ren sind, haben rechte Parteien bei der Verbreitung ihrer 
Ideologie in Deutschland ein leichtes Spiel. Klarheit in der 
ersten Frage kann aber nur gewonnen werden, wenn alle 
Fachgerichte ernsthaft in eine Diskussion eintreten, das 
heißt sich weder ihrer Entscheidungspflicht entziehen 
noch klärende Entscheidungen höherer Gerichte, wo diese 
am Platz wären, hindern.  
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Zum Begriff der „Inlandstat“ der §§ 3, 9 StGB und zur 
Bedeutung des Konfrontationsrechts des Angeklagten 
in Strafverfahren mit Auslandsbezug 
Zugl. Bespr. zu BGH HRRS 2023 Nr. 164 
Von Prof. Dr. Aziz Epik, LL.M. (Cambridge), Univ. Hamburg*  

 
 

A. Einleitung 
Das* Strafanwendungsrecht gibt vergleichsweise selten 
Anlass zu höchstrichterlichen Stellungnahmen. Anders 
lag dies in einem Revisionsverfahren, über das der 3. Straf-
senat des Bundesgerichtshofs mit seinem Urteil vom 24. 
November 2022 zu entscheiden hatte, und das Gegen-
stand der vorliegenden Besprechung ist. Im Zentrum der 
Entscheidung steht der Begriff der Inlandstat nach §§ 3, 9 
StGB (dazu B.). Daneben enthält das Urteil jedoch auch 
Ausführungen des Senats zur Auslegung des § 251 Abs. 1 
Nummer 3 StPO in Fällen mit Auslandsbezug, welche ei-
nige Bemerkungen verdienen (dazu C.). 

B. Der Begriff der Inlandstat in §§ 3, 9 
StGB 

Der Entscheidung liegt ein Sachverhalt zugrunde, der sich 
überwiegend auf niederländischem Hoheitsgebiet, partiell 
aber auch auf dem Territorium der Bundesrepublik ereig-
net hat, und sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfas-
sen lässt: Die Angeklagten hatten den Geschädigten unter 
dem Vorwand eines Autoverkaufs zu einem Treffen in ei-
nem Ort in den Niederlanden gelockt. Dort wurden der 
Geschädigte und ein Begleiter von den, wie geplant, in 
Überzahl auftretenden Mitangeklagten körperlich ange-
griffen, wobei der Geschädigte mit einem spitzen Gegen-
stand in die Brust gestochen und sein Begleiter durch 

 
 
*  Der Verfasser ist Juniorprofessor für Strafrecht, Internatio-

nales Strafrecht und Kriminologie an der Universität Ham-
burg. Ich danke Frau Anna-Julia Egger für ihre kritischen 

einen wuchtigen Faustschlag, der eine stark blutende 
Wunde am Auge hervorrief, zu Boden gebracht wurde. Die 
Mitangeklagten bugsierten den Geschädigten sodann in 
ein Fahrzeug und entfernten sich rasch mit diesem. Der 
Geschädigte, der unter dem fortwirkenden Eindruck der 
Gewaltanwendung und der Bedrohungslage aus Angst um 
sein Leben keinen Widerstand leistete, übergab den Mit-
angeklagten, wie aufgefordert, eine Schultertasche mit 
Bargeld in Höhe von mindestens 25.000 Euro sowie eine 
Bankkarte. Sodann verbrachten die Mitangeklagten den 
Geschädigten auf ein Firmengelände auf bundesdeut-
schem Territorium, von wo aus dieser seine frühere Ehe-
frau in den Niederlanden anrufen musste, damit diese 
zwei Uhren an einen Abholer übergibt. Anschließend 
wurde der Geschädigte zurück in die Niederlande ge-
bracht. Von seinem Konto wurden aus den Niederlanden 
heraus 2.000 Euro abgehoben [Rn. 4 f.]. 
 
Damit stellte sich die Frage, ob auf sämtliche nach dem 
vorstehenden Sachverhalt verwirklichte Delikte das deut-
sche Strafrecht anwendbar ist, ob also ein deutsches Ge-
richt den Sachverhalt insgesamt aburteilen durfte. Dies 
hing – jedenfalls nach Auffassung des Senats – maßgeblich 
von der Frage ab, ob der Begriff der Inlandstat nach §§ 3, 
9 StGB streng tatbestandsbezogen auszulegen ist, oder ob 
er sich auf einen einheitlichen Lebensvorgang bezieht und 
sämtliche innerhalb desselben Vorgangs verwirklichte De-
likte umfasst [Rn. 22 ff.]. Denn während für den Tatbe-
stand der Geiselnahme (§ 239b StGB) aufgrund der 

Anmerkungen und die sorgfältige Durchsicht des Manu-
skripts. 
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Verbringung des Geschädigten über die Grenze nach 
Deutschland ein inländischer Handlungsort gegeben und 
damit unzweifelhaft eine Inlandstat im Sinne der §§ 3, 9 
StGB anzunehmen war,1 wurde insbesondere die tatein-
heitlich verwirklichte gefährliche Körperverletzung zu 
Lasten des Geschädigten vollständig auf dem Staatsgebiet 
der Niederlande verwirklicht [Rn. 21 f.]. Eine Verurtei-
lung der Angeklagten auch wegen dieser gefährlichen Kör-
perverletzung hing – nach Auffassung des Senats – daher 
davon ab, wie der Tatbegriff der §§ 3, 9 StGB insoweit aus-
zulegen ist. Im Schrifttum ist diese Frage umstritten. 
Während ein Teil der Autoren eine gesonderte Prüfung des 
Vorliegens einer Inlandstat für jeden Tatbestand fordert,2 
geht der wohl überwiegende Teil des Schrifttums davon 
aus, dass das konkrete Tatgeschehen unter sämtlichen 
rechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen ist.3 Mit seinem 
Urteil hat der 3. Strafsenat sich der letztgenannten Auffas-
sung angeschlossen und entschieden, dass eine Inlandstat 
nach §§ 3, 9 StGB nicht ausschließlich tatbestandsbezogen 
zu verstehen ist, sondern „regelmäßig die im Rahmen des-
selben Lebensvorgangs verwirklichten Delikte“ umfasst 
und damit zur Anwendung des deutschen Strafrechts auch 
für diese führt [Leitsatz sowie Rn. 24 ff.]. Dieses auch im 
Folgenden vertretene Ergebnis hat der Senat allerdings 
nicht hinreichend überzeugend begründet. 

I. Wortlaut 

Der Senat meint, dass der Wortlaut des § 3 StGB, „der al-
lein von ‚Taten‘ spricht“, keinen Anhaltspunkt zur Ausle-
gung enthalte [Rn. 25]. Zutreffend ist daran, dass das 
deutsche Strafrecht den Begriff der Tat seit jeher mit un-
terschiedlicher Bedeutung verwendet, weshalb aus dem 
nicht weiter qualifizierten Gebrauch des Begriffs der Tat 
allein keine Rückschlüsse darauf gezogen werden können, 
ob der Gesetzgeber damit einen materiellen oder pro-
zessualen Tatbegriff in den Blick genommen hat.4 Zugleich 
wird § 3 StGB durch § 9 StGB konkretisiert, der Regelun-
gen darüber enthält, an welchem Ort eine Tat begangen 
ist.5 Nur wenn der nach § 9 StGB zu bestimmende Bege-
hungsort im Sinne des § 3 StGB im Inland liegt, kann das 
deutsche Strafrecht auf Grundlage des Territorialitätsprin-
zips Anwendung finden. Obschon der Senat diesen Zu-
sammenhang erkennt, widmet er § 9 StGB lediglich zwei 
Sätze: 
 
„Der den Tatort näher konkretisierende § 9 Abs. 1 StGB 
stellt zwar unter anderem auf einen ‚zum Tatbestand‘ ge-
hörenden Erfolg ab und ließe sich somit für einen Tatbe-
standsbezug heranziehen. Allerdings liegt eine solche 
weitgehende Bedeutung der den Tatbestandserfolg auf-
greifenden Normvariante bereits deshalb nicht nahe, weil 
sie lediglich Erfolgsdelikte betrifft und damit keine 

 
 
1  Vgl. MK-StGB/Ambos, 4. Aufl. 2020, § 9 Rn. 8; 

Schönke/Schröder/Eser/Weißer, StGB, 30. Aufl. 2019, § 9 Rn. 
4. 

2  Vgl. NK-StGB/Böse, 6. Aufl. 2023, Vor §§ 3-7 Rn. 57; 
Walther, JuS 2012, 203, 204 f. 

3  Vgl. MK-StGB/Ambos, 4. Aufl. 2020, § 3 Rn. 6; LK-
StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, Vor §§ 3 ff. Rn. 338; 
dezidiert von einem prozessualen Tatbegriff ausgehend 
Lackner/Kühl/Heger/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, Vor §§ 3-
7 Rn. 1b. 

allgemeine Bestimmung zum Verständnis des Tatbegriffs 
enthält.“ [Rn. 25] 
 
Diese knappen Ausführungen bedürfen näherer Erläute-
rung. Der hier allein relevante § 9 Abs. 1 StGB – Absatz 2 
betrifft den Begehungsort der Teilnahme – bestimmt, dass 
eine Tat „an jedem Ort begangen [ist], an dem der Täter 
gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte han-
deln müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende 
Erfolg eingetreten ist oder nach der Vorstellung des Täters 
eintreten sollte.“ Danach ist ein Begehungsort sowohl am 
Ort der Handlung beziehungsweise Unterlassung der ge-
botenen Handlung, am Ort des (tatbestandlichen) Erfolgs-
eintritts als auch, im Falle des Versuchs, am Ort des inten-
dierten Erfolgseintritts begründet.6 Der Senat setzt sich 
näher nur mit der dritten Variante auseinander, die den 
Eintritt des „zum Tatbestand“ gehörenden Erfolgs als An-
knüpfungspunkt wählt. Er gesteht zu, dass diese sich 
kaum anders als tatbestandsbezogen verstehen lasse. Da 
sich diese Variante jedoch ausschließlich auf Erfolgsde-
likte beziehe, lasse sie sich nicht verallgemeinern [Rn. 25]. 
 
Dem Senat ist darin zuzustimmen, dass § 9 Abs. 1 Var. 3 
StGB von vornherein nur auf Tatbestände Anwendung fin-
den kann, welche einen Erfolg überhaupt voraussetzen. Es 
ist daher auch folgerichtig, dass sich aus § 9 Abs. 1 Var. 3 
StGB keine allgemeine gesetzgeberische Festlegung in Be-
zug auf den Begriff der Inlandstat ableiten lässt. Zugleich 
verdeckt die Argumentation des Senats, die sich spezifisch 
auf § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB bezieht, dass auch die übrigen 
Varianten des § 9 Abs. 1 StGB eine tatbestandsbezogene 
Auslegung nahelegen. Zunächst bezieht sich der Begriff 
der Tat in § 9 Abs. 1 StGB auf alle vier Varianten des Ab-
satzes. Es liegt daher nicht nahe, dass der Gesetzgeber den 
Begriff „Tat“ für die vier Varianten jeweils unterschiedlich 
bestimmen wollte. Darüber hinaus lassen sich – anders als 
vom Senat suggeriert – auch die übrigen Varianten kaum 
sinnvoll ohne Tatbestandsbezug auslegen. So stellt § 9 
Abs. 1 Var. 1 StGB auf den Ort ab, an dem der Täter ge-
handelt hat, während die zweite Variante den Ort, an dem 
der Täter im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen, 
im Blick hat. Auf welche konkrete Täterhandlung bezie-
hungsweise -unterlassung dabei abzustellen ist, lässt sich 
ohne Bezugnahme auf einen konkreten Straftatbestand je-
doch kaum bestimmen.7 Dies ist bei der zweiten Variante, 
welche das Unterlassungsdelikt betrifft, noch greifbarer, 
da sich die Handlungspflicht ohne Tatbestandsbezug nicht 
definieren lässt. Für die vierte Variante gilt im Wesentli-
chen das zur dritten Variante schon vom Senat Festge-
stellte, da sich diese auf den Versuch eines Erfolgsdelikts 
bezieht.8 
 
Die Lösung des Bundesgerichtshofs läuft letztlich darauf 
hinaus, dass § 9 Abs. 1 StGB folgendermaßen gelesen 

4  Vgl. MK-StGB/Ambos, 4. Aufl. 2020, § 3 Rn. 6; NK-
StGB/Böse, 6. Aufl. 2023, Vor §§ 3-7 Rn. 57; LK-
StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, Vor §§ 3 ff. Rn. 334, 
337 f. 

5  Vgl. NK-StGB/Böse, 6. Aufl. 2023, § 3 Rn. 2; LK-
StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, § 3 Rn. 8. 

6  Vgl. im Einzelnen LK-StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, 
§ 9 Rn. 9 ff. 

7  Vgl. NK-StGB/Böse, 6. Aufl. 2023, Vor §§ 3-7 StGB, Rn. 57. 
8  Vgl. Walther Jus 2012, 203, 204 f. 
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werden muss: „Eine Tat (im prozessualen Sinne) ist an je-
dem Ort begangen, an dem der Täter zur Begehung min-
destens eines im Rahmen dieser (prozessualen) Tat ver-
wirklichten Tatbestandes gehandelt hat oder im Falle des 
Unterlassens hätte handeln müssen oder an dem der zu 
mindestens einem Tatbestand innerhalb dieser (prozessu-
alen) Tat gehörende Erfolg eingetreten ist oder nach der 
Vorstellung des Täters eintreten sollte.“9 Mit anderen 
Worten: Die Position des Senats und der herrschenden 
Meinung im Schrifttum setzt für die Anwendbarkeit deut-
schen Strafrechts auf die gesamte Tat im prozessualen 
Sinne lediglich voraus, dass ein „Ankerdelikt“ verwirklicht 
wird – ein Delikt also, dessen tatbestandliche Handlung 
oder dessen tatbestandlicher Erfolg jedenfalls auch auf 
dem Bundesgebiet verwirklicht worden ist. 
 
Der Wortlaut gibt ein solches Verständnis wohl noch her. 
Auch unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten dürfte die 
Ausweitung der deutschen Strafgewalt auf die gesamte Tat 
im prozessualen Sinne vertretbar sein: Da ein substanziel-
ler, für die Strafbegründung maßgeblicher Teil des Delikts 
auf dem Territorium der Bundesrepublik verwirklicht sein 
muss, damit ein inländischer Tatort für das „Ankerdelikt“ 
begründet werden kann, sind die souveränen Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland stets unmittelbar be-
rührt. Die Erstreckung der deutschen Strafgewalt auf das 
konkrete Tatgeschehen – die Tat im prozessualen Sinne – 
betrifft dann zwar zugleich die Souveränität des anderen 
Territorialstaates, verletzt jedoch aufgrund der zeitlich-
räumlichen Verknüpfung des Ankerdelikts mit den übri-
gen verwirklichten Delikten das völkerrechtliche Nicht-
einmischungsgebot nicht. 
 
Entscheidend für die Auslegung des Senats spricht wiede-
rum, dass die zusammenhängende und umfassende Erle-
digung von Fällen, in welche oftmals erhebliche Ressour-
cen deutscher Justizbehörden investiert worden sein wer-
den, gewährleistet wird. Wenn die territorial begründete 
Strafgewalt der Bundesrepublik durch das „Ankerdelikt“ 
eröffnet ist, erscheint es wenig sinnvoll, für die übrigen 
Delikte derselben prozessualen Tat mühsam andere straf-
anwendungsrechtliche Anknüpfungspunkte zu definieren 
oder – in Ermangelung solcher – gar von einer Verfolgung 
absehen zu müssen. Bedenken begegnet mithin nicht das 
Ergebnis als vielmehr die Begründung des Senats, der sich 
– jedenfalls in der Verschriftlichung des Beratungsergeb-
nisses – mit dem Regelungsgehalt des § 9 StGB nicht hin-
reichend vertieft auseinandergesetzt hat. 

II. Systematik und Gesetzesbegründung 

Der Bundesgerichtshof argumentiert neben dem Wortlaut 
mit der Gesetzessystematik und zieht zudem die Geset-
zesbegründung als Argument heran. So meint der Senat, 
dass aus der expliziten Nennung der Straftatbestände 
(„folgende Taten“) in §§ 5, 6 StGB, für die das deutsche 
Strafrecht trotz ausländischem Tatort stets gelten soll, 
nicht ohne Weiteres zu folgern sei, dass auch §§ 3, 9 StGB 
tatbestandsbezogen ausgelegt werden müssten. Vielmehr 
spreche die Gesetzesbegründung für die gegenteilige 

 
 
9  Ähnlich Walther JuS 2012, 203, 204. 
10  Vgl. BT-Drs. IV/650 S. 105, Sp. 2. 

Auffassung, da in dieser für die Auslandstaten der §§ 5, 6 
StGB explizit auf ihre „tatbestandliche“ Bestimmung hin-
gewiesen werde, woraus sich in einem Umkehrschluss ab-
leiten lasse, dass dies bei Inlandstaten gerade nicht der 
Fall sei [Rn. 25]. Dieses Argument geht freilich ins Leere. 
Zum einen wäre für Inlandstaten eine tatbestandliche Be-
stimmung im Gesetz von vornherein wenig sinnvoll, da 
bei ihnen eine Begrenzung auf bestimmte Straftatbestände 
kaum ernsthaft in Betracht kommt. Auf im Inland began-
gene Taten findet das deutsche Strafrecht stets vollum-
fänglich Anwendung. Eine Aufzählung (dann sämtlicher) 
Tatbestände des StGB wäre daher gesetzgebungstechnisch 
kaum zweckmäßig. Zum anderen ist aus dem Zusammen-
hang der Gesetzesbegründung zu entnehmen, dass die 
Ausführungen zu §§ 5, 6 StGB vor allem der Abgrenzung 
zum seinerzeit geltenden § 3 Abs. 1 StGB a.F., welcher an 
die Staatsangehörigkeit anknüpfte, dienten.10 Im Vergleich 
zu der damit bewirkten Ausdehnung deutschen Straf-
rechts auf Auslandssachverhalte unter Beteiligung Deut-
scher führte die tatbestandliche Bestimmung in §§ 5, 6 
StGB tatsächlich zu einer Rücknahme deutscher Strafge-
walt. Dementsprechend lässt sich aus der Formulierung 
der Gesetzesbegründung nichts für die Auslegung des Be-
griffs der Inlandstat nach §§ 3, 9 StGB herleiten. 

III. Transnationales ne bis in idem als 
Problem? 

Von Gewicht ist demgegenüber das ne bis in idem-Argu-
ment des Senats, das jedenfalls für Fälle relevant ist, die 
sich im europäischen Rechtsraum zutragen. Würde die 
Anwendbarkeit deutschen Strafrechts nach §§ 3, 9 StGB 
nämlich strikt tatbestandsbezogen bestimmt, könnte es – 
nach Auffassung des Senats – in Fällen wie dem vorliegen-
den zu einer nur partiellen Erfassung des verwirklichten 
Unrechts kommen, da deutsche Strafgerichte nur solche 
Delikte aburteilen könnten, die vollständig oder jedenfalls 
teilweise auf deutschem Territorium verwirklicht worden 
sind. Tateinheitlich verwirklichte Straftatbestände, die 
demselben Lebenssachverhalt zuzuordnen sind, müssten 
ausgeklammert werden. Zugleich griffe – nach Auffassung 
des Senats – das transnationale ne bis in idem, welches in 
Art. 54 ff. des Schengener Durchführungsübereinkom-
mens (SDÜ) und Art. 50 der Grundrechtecharta der Euro-
päischen Union (GRCh) niedergelegt ist. Unter den Vo-
raussetzungen dieser Vorschriften ist eine erneute Verfol-
gung wegen derselben Tat im Anwendungsbereich des 
Schengener Durchführungsübereinkommens beziehungs-
weise der Europäischen Grundrechtecharta ausgeschlos-
sen. Der dabei relevante, autonom nach unionsrechtlichen 
Maßstäben zu bestimmende Tatbegriff bezieht sich auf ei-
nen Komplex „konkreter, in zeitlicher und räumlicher Hin-
sicht sowie nach ihrem Zweck unlösbar miteinander ver-
bundener Tatsachen“ [Rn. 26] und damit einen, mit § 264 
StPO allerdings nicht deckungsgleichen, prozessualen Be-
griff der Tat.11 In der Konsequenz wäre durch die Aburtei-
lung einzelner Delikte aus einem einheitlichen Lebens-
sachverhalt durch deutsche Gerichte die Strafklage für die 
gesamte prozessuale Tat verbraucht. Im vorliegenden Fall 

11  EuGH NJW 2018, 1233, 1235 = HRRS 2018 Nr. 373; BGH 
NJW 2014, 1025, 1026 f.; vgl. BeckOK-StPO/Inhofer, 47. Edi-
tion 2023, Art. 54 SDÜ Rn. 35 ff. 
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bedeutete dies, dass die Aburteilung der Geiselnahme 
(§ 239b StGB) zur Konsequenz hätte, dass die tateinheit-
lich innerhalb desselben Komplexes verwirklichte, aber – 
mangels Anwendbarkeit deutschen Strafrechts – nicht ab-
geurteilte gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) un-
ter das transnationale ne bis in idem fiele [Rn. 26]. Dies 
wäre in der Tat ein wenig sachgerechtes Ergebnis. 
 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieses Er-
gebnis jedenfalls nicht zwingendes Resultat einer tatbe-
standsbezogenen Auslegung der §§ 3, 9 StGB sein muss. 
So wird teilweise bereits in Frage gestellt, ob das transna-
tionale ne bis in idem überhaupt eingreifen könne, wenn ein 
staatliches Gericht den konkreten Lebenssachverhalt in 
Ermangelung eines strafanwendungsrechtlichen Anknüp-
fungspunktes von vornherein nur partiell aburteilen 
könne.12 Allerdings wird man dieser Erwägung entgegen-
halten müssen, dass schon angesichts der unterschiedli-
chen Ausgestaltung der nationalen Strafrechtsordnungen 
das Eingreifen des transnationalen ne bis in idem gerade 
nicht von der materiell-rechtlichen Ausgestaltung des 
Strafanwendungsrechts abhängen kann. Ansonsten liefe 
die Schutzwirkung ins Leere. Das transnationale ne bis in 
idem dient gerade dazu, Beschuldigte vor der Gefahr mul-
tipler Strafverfahren innerhalb des europäischen Rechts-
raumes zu schützen – und dies im vollen Bewusstsein der 
divergierenden rechtlichen Rahmenbedingungen in den 
EU-Mitgliedstaaten.13 
 
Unabhängig von der Reichweite des transnationalen ne bis 
in idem wird aber auch auf einen möglichen Ausweg im 
deutschen Strafanwendungsrecht hingewiesen. So haben 
Böse und Walther hervorgehoben, dass es in Fällen wie dem 
vorliegenden möglich sei, die Anwendbarkeit des deut-
schen Strafrechts über § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB auf die 
übrigen innerhalb derselben prozessualen Tat begangenen 
Straftaten zu erstrecken.14 Daran ist zutreffend, dass die 
Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB in derar-
tigen Fällen oftmals vorliegen werden, weil der vorrangig 
strafbefugte Staat ein Auslieferungsersuchen nicht stellt 
oder aber eine Auslieferung nach § 83b Abs. 1 Nummer 1 
IRG unter Verweis auf das bereits laufende Strafverfahren 
abgelehnt wird.15 Diese scheinbar elegante Lösung wirft 
jedoch ihrerseits Probleme auf: § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB 
ist Ausfluss des Prinzips stellvertretender Strafrechts-
pflege.16 Hier wird nicht originär deutsche Strafgewalt 
ausgeübt, sondern stellvertretend für einen vorrangig straf-
befugten Staat das Strafverfahren geführt, also abgeleitete 
Strafgewalt verwirklicht.17 Vorrangig zuständig ist ein an-
derer Staat – der Tatortstaat oder der Staat, dessen Staats-
angehörigkeit der Täter besitzt –, weshalb die Ausliefe-
rung des Beschuldigten grundsätzlich Vorrang hat.18 Die 
vorrangige Zuständigkeit dieser Staaten darf nicht über 
§ 83b Abs. 1 Nummer 1 IRG umgangen werden, da an-
dernfalls die Auffangfunktion des § 7 Abs. 2 Nummer 2 

 
 
12  So Walther JuS 2012, 203, 205. 
13  Deutlich EuGH NJW 2018, 1233, 1235 = HRRS 2018 Nr. 

373: „Ferner sind die rechtliche Einordnung der Tat nach na-
tionalem Recht und das geschützte rechtliche Interesse für 
die Feststellung, ob dieselbe Straftat vorliegt, nicht erheb-
lich, da die Reichweite des in Art. 50 der Charta gewährten 
Schutzes nicht von einem Mitgliedstaat zum anderen unter-
schiedlich sein kann.“; siehe auch BGH NJW 2014, 1025, 
1026 f. 

StGB ausgeblendet würde. Im vorliegenden Fall könnte 
zwar von einer „Umgehung“ nicht die Rede sein, weil das 
schwerste Delikt (auch) auf dem Territorium der Bundes-
republik begangen worden ist und über § 7 Abs. 2 Num-
mer 2 StGB nur die weiteren Straftaten innerhalb dersel-
ben prozessualen Tat zu erfassen wären. Denkbar sind je-
doch auch Fälle, in denen der Schwerpunkt des Komplexes 
im Ausland liegt; in derartigen Fällen geriete die Lösung 
über § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB an ihre Grenzen. Dem-
entsprechend ist mit dem Ansatz von Böse und Walther ge-
genüber einer weiten Auslegung der §§ 3, 9 StGB wenig 
gewonnen. Hinzu kommt, dass das Erfordernis der Straf-
barkeit am Tatort im europäischen Kontext zwar regelmä-
ßig erfüllt sein wird, dass aber gleichwohl potenzielle Re-
ziprozitätslücken verbleiben können. Diese sind als Resul-
tat des Prinzips stellvertretender Strafrechtspflege nicht 
zu beanstanden, offenbaren aber die Schwächen der Lö-
sung über § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB. Schließlich ist nicht 
ersichtlich, weshalb der deutschen Justiz die mitunter 
komplexe Prüfung der strafrechtlichen Beurteilung des 
Verhaltens im Ausland und des Standes eines möglichen 
Auslieferungsverfahrens zugemutet werden sollte, wenn 
eine Lösung über die ohnehin vorrangig zu prüfenden, weil 
auf das Territorialitätsprinzip und damit auf originäre 
deutsche Strafgewalt Bezug nehmenden, §§ 3, 9 StGB of-
fensteht. 
 
Im Ergebnis ist das Argument des Senats daher überzeu-
gend. Es ist gleichwohl zu bedauern, dass sich der Senat 
nicht näher mit der Gegenposition befasst hat. Die Lösung 
über § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB ist derjenigen über §§ 3, 
9 StGB nicht vorzuziehen. Das eigene Argument aber auf 
Art. 54 SDÜ und Art. 50 GRCh zu stützen, ohne sich mit 
den vorgenannten Erwägungen überhaupt auseinanderzu-
setzen, wird der grundsätzlichen Bedeutung der Entschei-
dung nicht vollständig gerecht. 

IV. Zwischenergebnis 

Der Senat ist mit seinem Urteil zu einem vom überwie-
genden Schrifttum geteilten Ergebnis gelangt, dem weder 
Wortlaut noch Gesetzessystematik entgegenstehen und 
das Friktionen mit Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRCh verlässlich 
vermeidet. Der Ansatz, über das „Ankerdelikt“ die ge-
samte prozessuale Tat der deutschen Strafgewalt unter-
werfen zu können, ist unter dem Gesichtspunkt einer ef-
fektiven und konzentrierten Durchsetzung deutscher 
Strafgewalt überzeugend. Gewisse Bedenken können sich 
freilich auch auf Grundlage dieser Lösung ergeben, wenn 
künftig das Schwergewicht nicht, wie hier, auf dem „An-
kerdelikt“ liegt, sondern das deutsche Strafrecht deshalb 
anwendbar wird, weil ein Delikt von geringem Gewicht 
(etwa § 316 StGB) auf deutschem Territorium verwirklicht 
worden ist. Zwar geht es dann immerhin um die 

14  NK-StGB/Böse, 6. Aufl. 2023, Vor §§ 3-7 Rn. 57; Walther JuS 
2012, 203, 205 f. 

15  Vgl. Walther JuS 2012, 203, 206. 
16  LK-StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, § 7 Rn. 5, 91. 
17  LK-StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, Vor §§ 3 ff. Rn. 

267. 
18  BGH NStZ 2019, 460 = HRRS 2019 Nr. 637; LK-

StGB/Werle/Jeßberger, 13. Aufl. 2020, Vor §§ 3 ff. Rn. 267. 
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Ausweitung originärer deutscher Strafgewalt, weshalb der 
Einwand weniger Gewicht hat als bei einer Anwendung 
des § 7 Abs. 2 Nummer 2 StGB. Gleichwohl spricht in sol-
chen Fällen vieles dafür, das Verfahren, soweit möglich, 
insgesamt an den schwerpunktmäßig betroffenen Staat 
abzugeben. Dies wäre auch ein Beitrag zur Vertiefung der 
europäischen Justizkooperation. 

C. Das Konfrontationsrecht nach Art. 6 
Abs. 3 lit. d) EMRK in Fällen mit 
Auslandsbezug 

I. Ausgangslage 

Im Rahmen der Verfahrensrügen der Angeklagten hatte 
sich der Senat ferner mit der Auslegung der §§ 251 Abs. 1 
Nummer 3, 244 Abs. 3 Satz 3 Nummer 5 StPO durch das 
Tatgericht zu befassen. Die Strafkammer hatte fünf Zeu-
gen aus den Niederlanden zur Hauptverhandlung geladen, 
von denen nur drei erschienen waren. Die beiden anderen 
Zeugen, zu denen auch der Geschädigte gehörte, kamen 
der Ladung „aus Angst“ nicht nach. Nachdem die Haupt-
verhandlung nach einer teilweisen Vernehmung eines die-
ser Zeugen unterbrochen worden war, erklärten sowohl 
der teilweise vernommene als auch die übrigen erschiene-
nen Zeugen, nicht mehr in Anspruch genommen werden 
zu wollen [Rn. 9]. Daraufhin beschloss die Kammer, die 
Vernehmung der Zeugen gemäß § 251 Abs. 1 Nummer 3 
StPO durch Protokollverlesung zu ersetzen. Die Kammer 
ging dabei davon aus, dass die Zeugen im Sinne des § 244 
Abs. 3 Satz 3 Nummer 5 StPO unerreichbar seien. Die von 
den Verteidigern erhobenen Widersprüche wies das Ge-
richt zurück und führte aus, dass auch eine kommissari-
sche oder audiovisuelle Vernehmung der Zeugen nicht ge-
boten sei, da nach den konkreten Umständen „nur eine 
Vernehmung unmittelbar vor dem erkennenden Gericht 
zur weiteren Wahrheitsfindung beitragen“ könne [Rn. 9]. 

II. Position des Senats und Kritik 

Der Bundesgerichtshof hat die gegen dieses Vorgehen er-
hobenen Verfahrensrügen vollumfänglich zurückgewie-
sen. Im Ausgangspunkt überzeugend legt der Senat dabei 
dar, dass § 251 Abs. 1 Nummer 3 StPO nicht bereits dann 
anwendbar wird, wenn sich ein im Ausland aufhältiger 
Zeuge weigert, vor dem erkennenden Gericht zu erschei-
nen, da der Gesetzeswortlaut im Gegensatz zu § 251 
Abs. 2 Nummern 1 und 2 StPO gerade nicht ausreichen 
lässt, dass der Zeuge am Erscheinen in der „Hauptver-
handlung“ gehindert oder ein solches ihm nicht zumutbar 
ist [Rn. 13]. Vielmehr setzt § 251 Abs. 1 Nummer 3 vo-
raus, dass der Zeuge in absehbarer Zeit nicht gerichtlich 
vernommen werden kann. Dies kann etwa der Fall sein, 
wenn der Zeuge unerreichbar im Sinne des § 244 Abs. 3 
Satz 3 Nummer 5 StPO ist.19 Eine Unerreichbarkeit ist je-
doch erst gegeben, wenn „das Tatgericht unter Beachtung 
der ihm obliegenden Aufklärungspflicht alle der 

 
 
19  Vgl. KK-StPO/Diemer, 9. Aufl. 2023, § 251 Rn. 14; MK-

StPO/Kreiker, 2016, § 251 Rn. 52. 
20  Anders dagegen LR-StPO/Cirener/Sander, 27. Aufl. 2019, 

§ 251 Rn. 28, 39; MK-StPO/Kreiker, § 251 Rn. 63 f. 

Bedeutung des Beweises entsprechenden Bemühungen 
zur Beibringung des Zeugen vergeblich entfaltet hat und 
keine begründete Aussicht besteht, der Zeuge könne in ab-
sehbarer Zeit von dem Gericht als Beweismittel herange-
zogen werden […]“ [Rn. 14]. Dies schließt die kommissa-
rische wie auch die audiovisuelle Vernehmung mit ein, 
weshalb diese Möglichkeiten bei der Prüfung der Voraus-
setzungen der §§ 251 Abs. 1 Nummer 3, 244 Abs. 3 Satz 
3 Nummer 5 StPO in Betracht zu ziehen sind [Rn. 14].20 
Zugleich räumt der Senat den Tatgerichten allerdings Er-
messen bei der Entscheidung darüber ein, „ob nur eine 
Vernehmung vor dem erkennenden Gericht die nach Sach- 
und Rechtslage erforderliche Ausschöpfung des Beweis-
mittels gewährleistet oder ob auch eine kommissarische 
oder audiovisuelle Vernehmung zur Sachaufklärung taug-
lich ist“ [Rn. 14]. Der Bundesgerichtshof geht dabei davon 
aus, dass das Tatgericht trotz der zunehmenden Bedeu-
tung insbesondere audiovisueller Vernehmungen und 
obschon diese geeignet seien, das Konfrontationsrecht des 
Angeklagten nach Art. 6 Abs. 3 lit. d) EMRK, „wenn auch 
mit Einschränkungen“, zu gewährleisten, auch zu dem Er-
gebnis kommen könne, dass die audiovisuelle Verneh-
mung „wegen gewisser Defizite gegenüber einem präsen-
ten Zeugen im Einzelfall für die Wahrheitsfindung wert-
los, der Zeuge mithin auch unter Beachtung der Möglich-
keiten des § 247a StPO ein ungeeignetes Beweismittel“ sei 
[Rn. 14]. Diese Position verkennt die Bedeutung des Kon-
frontationsrechts und gewinnt auch durch die Bezug-
nahme des Senats auf den Wortlaut des § 247a StPO, wel-
cher die Zulässigkeit der audiovisuellen Vernehmung an 
die Erforderlichkeit zur Erforschung der Wahrheit knüpft 
[Rn. 14], nicht an Überzeugungskraft. 
 
Die Position des Senats, die den Tatgerichten Ermessen 
bei der Entscheidung über die Notwendigkeit der kommis-
sarischen oder audiovisuellen Vernehmung einräumt, sug-
geriert, dass die sich dem Gericht eröffnenden Entschei-
dungsoptionen gleichwertig wären. Tatsächlich ist dies je-
doch nicht der Fall, da die Alternative zur kommissari-
schen beziehungsweise audiovisuellen Vernehmung in 
Fällen wie dem vorliegenden nicht etwa die persönliche 
Vernehmung durch das erkennende Gericht ist, welche zur 
„Ausschöpfung des Beweismittels“ zweifelsohne am bes-
ten geeignet wäre, sondern die vollständige Ersetzung des 
Personalbeweises durch die Verlesung des Vernehmungs-
protokolls einer nicht-richterlichen Vernehmung. Dass 
ausgerechnet diese eine echte Alternative gegenüber einer 
kommissarischen oder audiovisuellen Vernehmung dar-
stellen soll, erschließt sich nicht. 
 
Zum einen geht bereits die Strafprozessordnung selbst da-
von aus, dass nicht-richterliche Vernehmungsprotokolle 
lediglich in eng umgrenzten Ausnahmefällen eine taugli-
che Beweisgrundlage bilden, wenn sie die Verlesbarkeit 
dieser konsequent an höhere Voraussetzungen knüpft.21 
Unabhängig davon ist aber die Verlesung von Verneh-
mungsprotokollen von vornherein ungeeignet, dem Kon-
frontationsrecht des Angeklagten, das nach Art. 6 Abs. 3 
lit. d) EMRK menschenrechtlichen Schutz genießt, 

21  Vgl. in diesem Sinne LR-StPO/Cirener/Sander, 27. Aufl. 2019, 
§ 251 Rn. 39. 



Aufsätze und Anmerkungen Epik – Bespr. zu BGH HRRS 2023 Nr. 164 

HRRS November (11/2023) 

 
 362 
 
 362 

Rechnung zu tragen. Das seinen Wurzeln nach dem adver-
satorischen Strafprozess entstammende, jedoch auch für 
den deutschen Strafprozess moderner Prägung unver-
zichtbare Konfrontationsrecht ist eine der zentralen straf-
verfahrensrechtlichen Gewährleistungen der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention und wichtige Ausprä-
gung des fair-trial-Grundsatzes.22 Es sichert nicht zuletzt 
die Subjektstellung des Beschuldigten im Strafverfahren 
ab, indem es ihm ein wirksames Instrument an die Hand 
gibt, Einfluss auf die Rezeption einer Zeugenaussage zu 
nehmen. Das erkennende Gericht wird auf diese Weise 
veranlasst, sich mit den Fragen des Angeklagten bezie-
hungsweise seiner Verteidigung und den Antworten der 
Belastungszeugen gedanklich auseinanderzusetzen – Fra-
gen, die möglicherweise initial weder vom Gericht noch 
von der Staatsanwaltschaft für relevant gehalten werden.23 
Vor diesem Hintergrund erschließt sich, weshalb selbst 
eine kommissarische Vernehmung unter Berücksichtigung 
eines Fragenkatalogs des Angeklagten beziehungsweise 
der Verteidigung grundsätzlich einer Verlesung des Ver-
nehmungsprotokolls vorzuziehen ist. Für eine audiovisu-
elle Vernehmung gilt dies erst recht. Der Gesetzeswortlaut 
steht einer Auslegung, die dem Konfrontationsrecht Prio-
rität einräumt, anders als vom Senat angedeutet, keines-
wegs entgegen. § 247a Abs. 1 Satz 1 StPO ist vielmehr 
konventionskonform dahingehend auszulegen,24 dass be-
reits die Gewährleistung des Konfrontationsrechts zur Er-
forschung der Wahrheit erforderlich ist, weil die Reaktion 
eines Zeugen auf die von Seiten der Verteidigung formu-
lierten Fragen schon für sich genommen für die Würdi-
gung seiner Aussage bedeutsam ist. 
 
Eine solche Auslegung ist auch vor dem Hintergrund der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte zum Konfrontationsrecht geboten. So ver-
langt dieser, dass die Justizbehörden sich sorgfältig darum 
bemühen müssen, dass die Befragung der (Belastungs-
)Zeugen durch den Angeklagten geschehen kann.25 Dabei 
verlange Art. 6 Abs. 3 lit. d) EMRK von den Konventions-
staaten, „dass sie positive Maßnahmen ergreifen, um dem 
Angeklagten zu ermöglichen, Fragen an Belastungszeugen 
zu stellen oder stellen zu lassen. Das ergibt sich aus der 
Sorgfaltspflicht der Konventionsstaaten, die gewährleisten 
müssen, dass die Rechte aus Art. 6 EMRK wirksam in An-
spruch genommen werden können.“26 Hierzu gehört auch 
und gerade, Rechtshilfe zur Ermöglichung der 

Konfrontation in Anspruch zu nehmen, wobei vom Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte auch eine indi-
rekte – etwa schriftliche – Zeugenbefragung durch die Ver-
teidigung als wichtige Sicherungsmaßnahme für das Kon-
frontationsrecht angesehen wird.27 
 
Eine Ermessensentscheidung im zuvor skizzierten Sinne 
hat mit einem „sorgfältigen Bemühen“ oder einem Ergrei-
fen „positiver Maßnahmen“ jedoch wenig gemein, da sie 
es den Tatgerichten erlaubt, selbst dann von einer kom-
missarischen oder audiovisuellen Vernehmung abzuse-
hen, wenn der Zeuge im Ausland für eine solche zur Ver-
fügung stünde, sofern sie nur meinen, dass eine kommis-
sarische oder audiovisuelle Vernehmung „gegenüber ei-
nem präsenten Zeugen im Einzelfall für die Wahrheitsfin-
dung wertlos“ [Rn. 14] ist. Vor diesem Hintergrund muss 
in Fällen, in denen das Konfrontationsrecht nicht auf an-
dere Weise gewährleistet worden ist, von einer Ermes-
sensreduzierung auf Null ausgegangen werden.28 Die vom 
Bundesgerichtshof hervorgehobene angemessene Berück-
sichtigung der Nichtgewährleistung des Konfrontations-
rechts auf Beweiswürdigungsebene [Rn. 16] stellt demge-
genüber, wenn nicht zuvor angemessene Anstrengungen 
zur Gewährleistung des Rechts unternommen worden 
sind, keine angemessene Kompensation dar. Der Rückgriff 
auf die Beweiswürdigungslösung muss vielmehr solchen 
Fällen vorbehalten bleiben, in denen eine kommissarische 
oder audiovisuelle Vernehmung trotz ernsthafter Bemü-
hungen der Tatgerichte nicht möglich gewesen ist. Erst 
dann vermag die sorgfältige Beweiswürdigung eine Kom-
pensationswirkung zu entfalten, sodass im Ergebnis noch 
von einem insgesamt fairen Verfahren ausgegangen wer-
den kann.29 

D. Schluss 

Im Ergebnis ist dem 3. Strafsenat in seiner Auslegung des 
Begriffs der Inlandstat zuzustimmen. Der Umgang mit der 
Verfahrensrüge der Angeklagten verdient demgegenüber 
deutliche Kritik und lässt eine – vom Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte allerdings zuletzt nachsich-
tig behandelte – Zurückhaltung bei der konsequenten Ge-
währleistung der Konventionsgarantien in der deutschen 
Strafverfahrenspraxis erkennen.  
 

 
 

 
 
22  BGH NStZ 2018, 51, 52 = HRRS 2017 Nr. 613; zur Bedeu-

tung des Konfrontationsrechts auch BVerfG NJW 2010, 925 
f. = HRRS 2009 Nr. 1114; Cornelius NStZ 2008, 244, 247; 
MK-StPO/Gaede, Art. 6 EMRK Rn. 231: „stark parteipro-
zessual beeinflusst, jedoch auch in einem Amtsaufklärungs-
verfahren notwendig und umsetzbar.“ 

23  Vgl. MK-StPO/Gaede, Art. 6 EMRK Rn. 238, 242. 
24  Vgl. zur konventionskonformen Auslegung im Zusammen-

hang mit dem Konfrontationsrecht Cornelius NStZ 2008, 
244, 247 f. 

25  EGMR NStZ 2007, 103, 104 = HRRS 2006 Nr. 63. 
26  EGMR NJOZ 2017, 544, 549 = HRRS 2016 Nr. 1. 
27  EGMR NJOZ 2017, 544, 549 f. = HRRS 2016 Nr. 1; vgl. MK-

StPO/Gaede, Art. 6 EMRK Rn. 259. 
28  Andeutend LR-StPO/Becker, 27. Aufl. 2019, § 244 Rn. 261. 

Cornelius NStZ 2008, 244, 248, weist in anderem 

Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass das Konfronta-
tionsrecht den Rückgriff auf Ausnahmevorschriften zum 
Unmittelbarkeitsgrundsatz sperre, wenn die Verteidigung 
„im gesamten Verfahren keine Gelegenheit zu einer Befra-
gung eines Belastungszeugen hatte und wenn sich das Ge-
richt gerade auf diese Zeugenaussage alleine oder entschei-
dend stützen möchte“. 

29  So geht der EGMR NJOZ 2017, 544, 551 = HRRS 2016 Nr. 
1, offensichtlich davon aus, dass die Beweiswürdigungslö-
sung kein Allheilmittel für eine unangemessene Berücksich-
tigung des Konfrontationsrechts darstellen kann, wenn die 
Nichtgewährleistung dem Staat zuzurechnen ist, etwa weil 
eine rechtzeitige Pflichtverteidigerbestellung unterblieben 
ist. 
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Vollständige Rechtsprechungsübersicht 

 
Hinweis Bei den folgenden Leitsätzen ohne besondere Angabe handelt es sich wie auch oben um Leitsätze des Bearbeiters. Die 
oben hervorgehoben angegebenen Entscheidungen werden im Folgenden ohne die Leitsätze wiedergegeben. Aufgenommen 
sind auch die oben genannten EGMR – und BVerfG-Entscheidungen sowie eventuell auch weitere BVerfG-Entscheidungen, 
die keine besonders hervorzuhebenden Leitsätze aufweisen. Die Entscheidungen können im Volltext über ihre Nummer on-
line über die Suchfunktion unserer Startseite (http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/) abgerufen werden. 
 
1241. BVerfG 1 BvR 2219/20 (1. Kammer des 
Ersten Senats) – Beschluss vom 25. September 
2023 (OLG München) 
Durchsuchung eines Universitätslehrstuhls zum Auffin-
den von Forschungsunterlagen (Forschungsprojekt zur 
„Islamistischen Radikalisierung im Justizvollzug“; Inter-
view mit einem Strafgefangenen; Ermittlungsverfahren 
gegen den Gefangenen wegen Mitgliedschaft in einer ter-
roristischen Vereinigung im Ausland; Wissenschaftsfrei-
heit; Forschungsfreiheit; Vertraulichkeit von Daten im 
Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte; Abwä-
gung mit den Belangen einer effektiven und funktions-
tüchtigen Strafrechtspflege; Bedeutung der Forschung für 
die Kriminalprävention); Zulässigkeit der Verfassungsbe-
schwerde (Darlegungslast in Zweifelsfällen auch hinsicht-
lich der Wahrung der Monatsfrist). 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG; § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG; § 92 
BVerfGG; § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG; § 35 Abs. 2 Satz 2 
StPO; § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StPO; § 103 StPO; § 105 
StPO 

1242. BVerfG 2 BvR 825/23 (3. Kammer des 
Zweiten Senats) – Beschluss vom 21. September 
2023 (OLG Frankfurt am Main) 
Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz durch 
erheblich verzögerte Entscheidung des Oberlandesge-
richts im besonderen Haftprüfungsverfahren (Sechs-Mo-
nats-Haftprüfung; überlange Verfahrensdauer aus von 
dem Beschuldigten nicht zu vertretenden Gründen; Unter-
bleiben der Neun-Monats-Prüfung; Anspruch auf Rechts-
schutz innerhalb angemessener Zeit; keine feste zeitliche 
Grenze; Umstände des Einzelfalls; Freiheitsgrundrecht; 
Unschuldsvermutung; Rechtsschutzbedürfnis; fortbeste-
hendes Feststellungsinteresse nach Anordnung der Haft-
fortdauer). 
Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG; Art. 19 Abs. 4 GG; Art. 104 GG; 
Art. 5 Abs. 4 EMRK; § 121 StPO; § 122 StPO 
 
1243. BVerfG 2 BvR 900/22 (Zweiter Senat) – 
Urteil vom 31. Oktober 2023 (OLG Celle / LG 
Verden) 
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Wiederaufnahme des Strafverfahrens zuungunsten des 
Freigesprochenen aufgrund neuer Tatsachen oder Beweis-
mittel (Verfassungswidrigkeit des Gesetzes zur Herstel-
lung materieller Gerechtigkeit; Grundsatz „ne bis in i-
dem“; Verbot der Mehrfachbestrafung und Mehrfachver-
folgung; grundrechtsgleiches Recht des Verurteilten 
ebenso wie des Freigesprochenen; Unschuldsvermutung; 
Freispruch als verfahrensbeendendes Sachurteil; Rechts-
kraft und Vertrauensschutz; verfassungsrechtlich vorgege-
bener absoluter Vorrang vor dem Gebot materialer Ge-
rechtigkeit; keine Abwägung durch den Gesetzgeber; enge 
Auslegung der Sonderregelung; Begrenzung auf Strafur-
teile inländischer Gerichte; Zulässigkeit der Wiederauf-
nahme zur Beseitigung schwerwiegender Verfahrensmän-
gel; Unzulässigkeit der Wiederaufnahme zur Herbeifüh-
rung einer materiell gerechteren Entscheidung; keine Be-
rücksichtigung neuer kriminaltechnischer Methoden oder 
von Opferinteressen; keine Beeinträchtigung des An-
spruchs auf effektive Strafverfolgung; Verletzung des 
Rückwirkungsverbots; keine ausnahmsweise Zulässigkeit 
„echter“ Rückwirkung; Hauptsacheentscheidung zur 
einstweiligen Anordnung vom 14. Juli 2022 [= HRRS 
2022 Nr. 762]). 
Art. 1 Abs. 3 GG; Art. 20 Ab. 3 GG; Art. 103 Abs. 3 GG; 
§ 362 Nr. 5 StPO; § 211 StGB; § 6 Abs. 1 VStGB; § 7 Abs. 
1 VStGB; § 8 Abs. 1 VStGB 
 
1244. BVerfG 2 BvR 1838/22 (1. Kammer des 
Zweiten Senats) – Beschluss vom 3. August 
2023 (OLG Naumburg) 
Auslieferung an die Türkei zum Zwecke der Strafvollstre-
ckung nach einem Abwesenheitsurteil (unabdingbare ver-
fassungsrechtliche Grundsätze; unverzichtbarer völker-
rechtlicher Mindeststandard; ordre public; Recht auf effek-
tiven Rechtsschutz; hinreichende gerichtliche Sachver-
haltsaufklärung; Wahrung der Mindestrechte bezüglich 
wirksamer Verteidigung; nachträgliche Einräumung recht-
lichen Gehörs; Möglichkeit eines neuen Verfahrens; 
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens; Erschütterung 
des Vertrauens bei systemischen Defiziten im Zielstaat; 
völkerrechtlich verbindliche Zusicherungen; Zweifel an 
der Belastbarkeit; eigene gerichtliche Gefahrprognose). 
Art. 1 Abs. 1 GG; Art. 19 Abs. 4 GG; Art. 25 GG; Art. 79 
Abs. 3 GG; Art. 103 Abs. 1 GG; § 73 IRG; § 83 Abs. 1 Nr. 3 
IRG 
 
1245. BVerwG 6 C 8/21 – Urteil vom 26. April 
2023 (OVG Münster)  
BVerwGE; Verbot eines Wahlplakats (Meinungsfreiheit: 
Kontexte des Wahlkampfs und des Parteiprogramms; 
Volksverhetzung: böswilliges Verächtlichmachen). 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG; Art. 5 Abs. 2 GG; Art. 21 GG; § 14 
Abs. 1 OBG NJW; § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB 
 
1246. BGH 1 StR 109/23 – Beschluss vom 5. Sep-
tember 2023 (LG Berlin)   
Steuerhehlerei (Begriff des Sichverschaffens). 
§ 374 Abs. 1 AO 
 
1247. BGH 1 StR 116/23 – Urteil vom 10. August 
2023 (LG Bonn)   
Geldstrafe neben Freiheitsstrafe (zusätzliche Verhängung 
einer Geldstrafe bei mehreren Straftaten für die einzelne 
Tat, keine Verhängung einer einheitlichen Geldstrafe). 

§ 41 StGB 
 
1248. BGH 1 StR 116/23 – Beschluss vom 10. 
August 2023 
Aussetzung des (Steuer-)Strafverfahrens bis zum Ab-
schluss des Besteuerungsverfahrens (Ermessensentschei-
dung des Gerichts). 
§ 396 Abs. 1, Abs. 2 AO 
 
1249. BGH 1 StR 152/23 – Urteil vom 20. Sep-
tember 2023 (LG Augsburg)   
Tatrichterliche Beweiswürdigung (erforderliche Überzeu-
gungsbildung bei in Serie begangenen sexuellen Miss-
brauchstaten zulasten von Kindern und Jugendlichen; 
Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen bei lügendem 
Belastungszeugen); Begriff der prozessualen Tat (Bestim-
mung der Grenzen der angeklagten Tat bei gleichförmigen 
Serientaten). 
§ 261 StPO; § 267 Abs. 1 Satz 1 StPO; § 264 StPO 
 
1250. BGH 1 StR 187/23 – Beschluss vom 20. 
September 2023 (LG Bonn)   
Grundsatz der Spezialität (Begriff der Tat nach dem Eu-
AlÜbk); Hinterziehung von Kapitalertragsteuer durch sog. 
Cum/Ex-Geschäfte. 
Art. 14 Abs. 1 EuAlÜbk; § 370 Abs. 1 AO   
 
1251. BGH 1 StR 193/23 – Beschluss vom 17. 
Oktober 2023 (LG Bonn) 
Abgabe des Verfahrens an einen anderen Senat. 
 
1252. BGH 1 StR 209/22 – Urteil vom 14. Juni 
2023 (LG Halle)   
Steuerhinterziehung. 
§ 370 Abs. 1 AO 
 
1253. BGH 1 StR 240/23 – Beschluss vom 8. Au-
gust 2023 (LG Baden-Baden)   
Adhäsionsklage (erforderliche Bezifferung des geltend ge-
machten Anspruchs). 
§ 403 StPO; § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO 
 
1254. BGH 1 StR 301/23 – Beschluss vom 6. Sep-
tember 2023 (LG Traunstein)   
Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt (hinreichende Heilungsaussicht: Voraussetzungen, 
erforderliche Darstellung im Urteil). 
§ 64 Satz 2 StGB; § 267 Abs. 6 Satz 1 StPO 
 
1255. BGH 1 StR 399/22 – Urteil vom 14. Juni 
2023 (LG Ellwangen)   
Mord aus niederen Beweggründen (Voraussetzungen, Mo-
tivbündel). 
§ 211 StGB 
 
1256. BGH 2 StR 118/22 – Beschluss vom 30. 
März 2023 (LG Bonn) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1257. BGH 2 StR 118/22 – Beschluss vom 30. 
März 2023 (LG Bonn) 
Strafzumessung (strafschärfende Berücksichtigung: Be-
währung, Ablauf der Bewährungsfrist, Fehlen des 
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Beschlusses über den Erlass der Strafe, strafzumessungs-
rechtliche Gleichsetzung von innerhalb der Bewährungs-
frist begangenen Taten mit denen zwischen dem Ablauf 
der Frist und dem Straferlass erfolgenden, organisatori-
sche Zufälligkeiten). 
§ 46 StGB; § 56a StGB 
 
1258. BGH 2 StR 138/22 – Beschluss vom 17. 
August 2023 (LG Bonn) 
Beweiswürdigung (Darstellung in den Urteilsgründen: 
Glaubhaftigkeit der Angaben einer Mittäterin: konkretes 
Aussageverhalten, polizeiliche Vernehmung, einge-
schränkter Wert der Einlassung mittels Verteidigererklä-
rung; Zirkelschluss: Ausgangspunkt, Begründung mit der 
Aussage einer Mitangeklagten; nicht-existierender Erfah-
rungssatz: Eingehung eines Entdeckungsrisikos, andere 
Deutungsmöglichkeiten; Gesamtwürdigung). 
§ 261 StPO; § 267 StPO 
 
1259. BGH 2 StR 164/23 – Beschluss vom 17. 
August 2023 (LG Kassel) 
Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteilig-
ten (Bindungswirkung der Verständigung: Aussetzung der 
Hauptverhandlung, Unverwertbarkeit des im Vertrauen 
auf den Bestand der Verständigung abgegebenen Geständ-
nisses, qualifizierte Belehrung, Hinweis des Gerichts, Ur-
sächlichkeit des Belehrungsfehlers, Kenntnis des Ange-
klagten). 
§ 257c StPO; § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO 
 
1260. BGH 2 StR 180/23 – Beschluss vom 10. 
Oktober 2023 (LG Köln) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1261. BGH 2 StR 37/22 – Beschluss vom 14. Sep-
tember 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1262. BGH 2 StR 37/22 – Beschluss vom 14. Sep-
tember 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Einstellung des Verfahrens bei Verfahrenshindernis (Tod 
des Angeklagten). 
§ 206a StPO 
 
1263. BGH 2 StR 8/23 – Beschluss vom 6. Juli 
2023 (LG Aachen) 
Anrechnung der Untersuchungshaft (Anordnung des Un-
terbleibens der Anrechnung: Auslieferungshaft); Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung (Freiheitsstrafe 
von mindestens zwei Jahren wegen einer oder mehrerer 
berücksichtigungsfähiger Katalogtaten; Würdigung der 
Person des Angeklagten). 
§ 51 StGB; § 66 StGB 
 
1264. BGH 2 StR 187/23 – Beschluss vom 20. 
Juli 2023 (LG Köln) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1265. BGH 2 StR 196/23 – Beschluss vom 10. 
Oktober 2023 (LG Kassel) 

Abgabe des Verfahrens zuständigkeitshalber (Trunkenheit 
im Verkehr). 
§ 316 StGB 
 
1266. BGH 2 StR 200/23 – Beschluss vom 17. 
August 2023 (LG Kassel) 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (Konkurrenzen: 
wiederholtes Auffüllen eines Betäubungsmittelvorrats, 
keine Verklammerung der Erwerbsakte, gleichzeitiger Be-
sitz mehrerer Drogenmengen, einheitlicher Verkaufsvor-
rat, Tateinheit, Tatmehrheit, Überschneiden der tatbe-
standlichen Ausführungshandlungen, Vorhalten einer 
Handelsmenge zum Vertrieb, bloße Gleichzeitigkeit der 
Besitzausübung, enger räumlicher und zeitlicher Zusam-
menhang, Mitbesitz, Kommission, bestehende Lieferbe-
ziehung, Anlass der Übernahme einer weiteren Betäu-
bungsmittelmenge, Schuldentilgung); Strafmilderung 
oder Absehen von Strafe. 
§ 29a BtMG; § 31 BtMG; § 52 StGB; § 53 StGB 
 
1267. BGH 2 StR 203/23 – Beschluss vom 13. 
September 2023 (LG Köln) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1268. BGH 2 StR 217/22 – Urteil vom 15. März 
2023 (LG Erfurt) 
Beweiswürdigung (Zweifelssatz: einzelnes Indiz); Rechts-
beugung (objektiver Tatbestand: Differenzierung zwi-
schen Rechtsverstoß und Beugung des Rechts; subjektiver 
Tatbestand: Differenzierung zwischen bedingtem Vorsatz 
und bewusster Entfernung von Recht und Gesetz, Unver-
tretbarkeit der Rechtsansicht, bedingter Vorsatz, sachwid-
riges Privileg, sachbezogene Überlegungen, , Ermes-
sensausübung, rechtliche Irrtümer, In-Frage-Stellen der 
Rechtsordnung); Absehen von der Verfolgung bei Gering-
fügigkeit (durchermittelter Sachverhalt; hypothetische 
Schuldbeurteilung: gewisse Wahrscheinlichkeit; Ermes-
sen; weiter Beurteilungsspielraum; Willkürverbot). 
§ 261 StPO; § 153 StPO; § 339 StGB 
 
1269. BGH 2 StR 217/23 – Beschluss vom 1. Au-
gust 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Bildung der Gesamtstrafe (deutliche Erhöhung der Ein-
satzstrafe: gleichartige Taten, enger Zusammenhang, Ge-
samtgewicht, Summe der Einzelstrafen). 
§ 54 StGB 
 
1270. BGH 2 StR 227/23 – Urteil vom 27. Sep-
tember 2023 (LG Darmstadt) 
Strafzumessung (Betäubungsmitteldelikte: geringe 
Menge, Volksgesundheit, geringer Schuldumfang, Regel-
beispiel, Gewerbsmäßigkeit). 
§ 46 StGB; § 29 BtMG; § 29a BtMG 
 
1271. BGH 2 StR 244/23 – Beschluss vom 23. 
August 2023 (LG Köln) 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (Eigennützigkeit: 
Veräußerung zum Einstandspreis, Aufrechterhaltung ei-
ner gewinnbringenden Geschäftsbeziehung); Veräußerung 
von Betäubungsmitteln. 
§ 29 BtMG 
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1272. BGH 2 StR 248/22 – Urteil vom 19. Juli 
2023 (LG Bonn) 
Urteilsgründe (Beweiswürdigung: Darstellung in den Ur-
teilsgründen, Überzeugung des Tatgerichts, wertende Vor-
auswahl, Hineinkopieren, Zeugenaussagen, Einzelheiten, 
unübersichtlicher Aufbau der Urteilsgründe). 
§ 267 StPO; § 261 StPO 
 
Eine den Anforderungen des § 267 Abs. 1 Satz 2 StPO ge-
nügende Beweiswürdigung setzt voraus, dass die für die 
Überzeugung des Tatgerichts maßgeblichen Gesichts-
punkte klar und bestimmt im Rahmen einer strukturier-
ten, verstandesgemäß einsichtigen und auf das Wesentli-
che konzentrierten Darstellung nachvollziehbar niederge-
legt werden. Sie soll keine umfassende Dokumentation 
der Beweisaufnahme enthalten, sondern lediglich belegen, 
warum bestimmte, für die Schuld und die Straffrage be-
deutsame Umstände so festgestellt worden sind wie ge-
schehen. Die Abfassung des Urteils setzt eine wertende 
Vorauswahl zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem 
durch das Tatgericht voraus. Es ist daher regelmäßig ver-
fehlt, umfängliche Vernehmungsprotokolle oder verschrif-
tete Audiovernehmungen in Gänze in das Urteil hineinzu-
kopieren. Ebenso wenig ist es angezeigt, Zeugenaussagen 
in allen Einzelheiten sowie unter Mitteilung ihnen zu-
grundeliegender Vorhalte oder Nachfragen des Gerichts 
wiederzugeben. Im Übrigen kann bereits ein unübersicht-
licher Aufbau der Urteilsgründe einen durchgreifenden 
Mangel des Urteils darstellen, wenn sich hieraus Unklar-
heiten und Widersprüche ergeben. 
 
1273. BGH 2 StR 252/23 – Beschluss vom 24. 
August 2023 (LG Kassel)  
Strafzumessung (Sicherstellung von Betäubungsmitteln: 
bestimmender Strafzumessungsgrund); Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt (Erfolgsaussicht: Gesamtschau, 
Darlegung, geringer Bildungsstand, prekäre Lebenssitua-
tion, mangelnde Sprachkenntnisse).  
§ 46 StGB; § 64 StGB 
 
1274. BGH 2 StR 255/22 – Urteil vom 19. Juli 
2023 (LG Kassel) 
Veruntreuende Unterschlagung (Beweiswürdigung: Ge-
samtwürdigung be- und entlastender Indizien, Einlassun-
gen ohne Beweis, ungeprüftes Hinnehmen, Bereiche-
rungsabsicht, Gesamtheit der Indizien; gewerbsmäßiger 
Betrug): Schuldfähigkeit (narzisstische Störung: mehr 
oder weniger unwiderstehlicher Zwang; Spielsucht: Grad 
und Ausmaß psychopathologischer Symptome; mehrstu-
fige Prüfung; Gesamtwürdigung: zwei verschiedene Stö-
rungsbilder, wechselseitiges Bedingen zweier Störungsbil-
der). 
§ 246 Abs. 2 StGB; § 263 StGB; § 20 StGB; § 21 StGB; 
§ 261 StPO 
 
1275. BGH 2 StR 266/22 – Urteil vom 19. Juli 
2023 (LG Köln) 
Verfahrensrüge (Selbstleseverfahren: unvollständige oder 
unrichtige Würdigung der Urkunde im Urteil, Beweiswür-
digung). 
§ 344 StPO; § 249 Abs. 2 StPO; § 261 StPO 
 
1276. BGH 2 StR 270/23 – Beschluss vom 10. 
Oktober 2023 (LG Bonn) 

Revisionshauptverhandlung (Vorführung des Angeklag-
ten). 
§ 350 Abs. 2 StPO 
 
1277. BGH 2 StR 271/23 – Beschluss vom 24. 
August 2023 (LG Bonn) 
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (sexuelle 
Handlung: Erheblichkeitsschwelle); Strafzumessung 
(Fehlen von Vorstrafen). 
§ 174 StGB; § 184h StGB; § 46 StGB 
 
1278. BGH 2 StR 308/22 – Urteil vom 16. August 
2023 (LG Darmstadt) 
Kognitionspflicht; schwere Zwangsprostitution (Versuch; 
Veranlassen: quantitative Steigerung, qualitative Steige-
rung, Sanktion). 
§ 264 StPO; § 232a Abs. 3 StGB; § 22 StGB; § 23 StGB 
 
1279. BGH 2 StR 308/22 – Beschluss vom 16. 
August 2023 (LG Darmstadt) 
Recht des letzten Wortes (Wiedereintritt in die Verhand-
lung: Antrag auf Eröffnung der Beweisaufnahme, Einfluss 
auf die Beweisaufnahme, keine Stattgabe eines Antrags); 
Vergewaltigung (Versuch); Zwangsprostitution (Gewerbs-
mäßigkeit: Vorsatz, Absicht der fortdauernden Ausnut-
zung einer durch einmalige Einwirkung auf das Tatopfer 
veranlassten Prostitutionstätigkeit). 
§ 258 StPO; § 177 StGB; § 22 StGB; § 23 StGB; § 232a 
StGB 
 
1280. BGH 2 StR 369/22 – Urteil vom 19. Juli 
2023 (LG Frankfurt am Main)  
Einziehung des Wertes von Taterträgen (Bestimmung der 
Höhe des Einziehungsbetrages: Verkehrswert der Beute-
gegenstände zurzeit der Erlangung; etwas Erlangen: fakti-
sche oder wirtschaftliche Mitverfügungsmacht, mittäter-
schaftliches Handeln, kurzfristiges und transitorisches Er-
halten, Überlassung der Beute zum Transport); Geldwä-
sche (bandenmäßige Begehung: Bande, gleichartige recht-
liche Bewertung der Taten, Straflosigkeit eines Vortäters, 
persönlicher Strafaufhebungsgrund).  
§ 73c StGB; § 261 StGB 
 
1281. BGH 2 StR 369/22 – Beschluss vom 19. 
Juli 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Pflicht zur elektronischen Übermittlung (Revision: Form, 
elektronisches Dokument, Signatur, elektronisches An-
waltspostfach, Übermittlung als elektronisches Doku-
ment aus technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, Serverausfall, kein Vorhalten eines geeigneten 
Systems). 
§ 32d StPO 
 
1282. BGH 2 StR 369/22 – Beschluss vom 19. 
Juli 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1283. BGH 2 StR 403/22 – Beschluss vom 14. 
Februar 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Ablehnung des Antrages der Nebenklägerin auf Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe unter Beiordnung eines 
Rechtsanwalts für das Adhäsionsverfahren. 
§ 397a StPO 
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1284. BGH 2 StR 403/22 – Beschluss vom 14. 
Februar 2023 (LG Frankfurt am Main) 
Ablehnung des Antrages der Nebenklägerin auf Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe unter Beiordnung eines 
Rechtsanwalts für die Nebenklage. 
§ 397a StPO 
 
1285. BGH 2 StR 405/22 – Beschluss vom 23. 
August 2023 (LG Köln) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1286. BGH 2 ARs 347/23 (2 AR 149/23) – Be-
schluss vom 10. Oktober 2023 
Beschwerde (Zulässigkeit). 
§ 304 Abs. 2 StPO 
 
1287. BGH 4 StR 29/23 – Urteil vom 17. August 
2023 (LG Essen) 
Schwere Vergewaltigung (Bei-sich-Führen sonst eines 
Werkzeuges oder Mittels: Verwendungsabsicht); Geisel-
nahme (Bemächtigungslage; Nötigungserfolg; Entfüh-
rung); Beweiswürdigung (beschränkte Revisibilität; Aus-
sage gegen Aussage: Gesamtschau, Konstanzanalyse); Un-
terbringung in einer Entziehungsanstalt (Hang; sympto-
matischer Zusammenhang); Führen einer Schusswaffe 
(objektive Schusswaffeneigenschaft; Dekorationswaffe); 
kurze Freiheitsstrafe nur in Ausnahmefällen; Bildung der 
Gesamtstrafe. 
§ 177 Abs. 7 Nr. 2 StGB; § 239b StGB; § 64 StGB; § 47 
StGB; § 54 StGB; § 261 StPO; § 52 Abs. 3 Nr. 2a WaffG 
 
1288. BGH 4 StR 119/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Münster) 
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1289. BGH 4 StR 123/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Siegen) 
Freiheitsberaubung (Garantenstellung: Ingerenz, vorange-
gangenes Bestärken Dritter). 
§ 13 StGB; § 239 StGB 
 
1290. BGH 4 StR 132/23 – Beschluss vom 13. 
September 2023 (LG Neuruppin) 
Verbotene Kraftfahrzeugrennen (bedingter Gefährdungs-
vorsatz: Beinahe-Unfall, voluntatives Vorsatzelement); 
Gefährdung des Straßenverkehrs; Strafzumessung (Dop-
pelverwertungsverbot; Berücksichtigung generalpräventi-
ver Gesichtspunkte). 
§ 315d StGB; § 315c StGB; § 46 StGB 
 
1291. BGH 4 StR 142/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Münster) 
Beweiswürdigung (Tatnachweis beruhend auf einem Wie-
dererkennen des Angeklagten durch einen Tatzeugen: Dar-
legungsanforderungen). 
§ 261 StPO 
 
1292. BGH 4 StR 146/23 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Göttingen) 
Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (verkehrs-
feindlicher Inneneingriff: Schädigungsvorsatz. 
§ 315b StGB 

1293. BGH 4 StR 157/23 – Beschluss vom 17. 
August 2023 (LG Münster) 
Nachträgliche Bildung der Gesamtstrafe (Einziehung: Ein-
ziehung des Wertes von Taterträgen, Zusammenzählen 
der Beträge). 
§ 55 StGB; § 73c StGB 
 
1294. BGH 4 StR 48/23 – Beschluss vom 13. Sep-
tember 2023 (LG Mönchengladbach) 
Konkurrenzen (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Tat-
mehrheit, ununterbrochene Fluchtfahrt, eine Tat); Entzie-
hung der Fahrerlaubnis (andauernde Ungeeignetheit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen: zulässiges Verteidigungsver-
halten). 
§ 53 StGB; § 52 StGB; § 142 StGB; § 69 StGB 
 
1295. BGH 4 StR 90/23 – Beschluss vom 20. Juli 
2023 (LG Kleve) 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
(Wahrscheinlichkeit höheren Grades für die Begehung 
künftiger Taten: Prognose, Nachstellung, Taten gegen be-
stimmte Personen, Ursprung der Taten in der Beziehung 
des Täters zu einer Person, Gefährlichkeit für die Allge-
meinheit). 
§ 63 StGB; § 238 StGB 
 
1296. BGH 4 StR 175/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Münster) 
Betäubungsmittelstrafbarkeit (minder schwerer Fall: Ab-
wägungsentscheidung vertypter Strafmilderungsgrund, 
Beihilfe). 
§ 30a BtMG; § 27 StGB 
 
1297. BGH 4 StR 179/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Detmold) 
Verhandlungsleitung (Auskunftsverweigerungsrecht: Ver-
folgungsgefahr, Rechtsbehelf, Aufklärungsrüge). 
§ 238 StPO; § 55 StPO 
 
1298. BGH 4 StR 200/23 – Beschluss vom 27. 
September 2023 (LG Bielefeld) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1299. BGH 4 StR 208/23 – Beschluss vom 13. 
September 2023 (LG Hamburg) 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
(länger andauernder Defekt: erhebliche Einschränkung 
der Schuldfähigkeit); Schuldfähigkeit (Zweifelssatz); Be-
weiswürdigung; Darstellung in den Urteilsgründen 
(DNA-Spuren; Fasergutachten); Gefährdung des Straßen-
verkehrs. 
§ 63 StGB; § 20 StGB; § 21 StGB; § 315c StGB; § 261 StPO; 
§ 267 StPO 
 
1300. BGH 4 StR 211/23 – Beschluss vom 27. 
September 2023 (LG Dortmund) 
Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer 
Inhalte (Konkurrenzen: Versenden mehrerer Dateien im 
Rahmen eines einheitlichen Kommunikationsvorgangs, 
eine Tat, neu gefasster Entschluss, verbindendes subjek-
tives Element); Strafzumessung (Unbestraftheit; Erstver-
büßer).  
§ 184b StGB; § 46 StGB 
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1301. BGH 4 StR 266/23 – Beschluss vom 14. 
September 2023 (LG Arnsberg)  
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1302. BGH 4 StR 269/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Bielefeld) 
Sexuelle Nötigung (Abgrenzung zur sexuellen Belästi-
gung: Gewalt; Erheblichkeitsschwelle, Gesamtbetrach-
tung). 
§ 177 StGB; § 184i StGB; § 184h StGB 
 
1303. BGH 4 StR 274/23 – Beschluss vom 14. 
September 2023 (LG Magdeburg) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1304. BGH 4 StR 308/23 – Beschluss vom 10. 
Oktober 2023 (LG Münster) 
Verwerfung der Revision als unbegründet.  
§ 349 Abs. 2 StPO  
 
1305. BGH 4 StR 337/23 – Beschluss vom 11. 
Oktober 2023 (LG Dortmund) 
Nachträgliche Bildung der Gesamtstrafe (Nichterstattung 
des in Erfüllung der Bewährungsauflagen gezahlten Geld-
betrags: Ausgleich). 
§ 55 StGB 
 
1306. BGH 4 StR 468/22 – Beschluss vom 12. 
April 2023 (LG Lübeck) 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
(Wahrscheinlichkeit höheren Grades zukünftiger erhebli-
cher rechtswidriger Tate: Darstellung in den Urteilsgrün-
den, Indiz, keine erhebliche Straftat über Jahre hinweg 
trotz psychischen Defekts, schizophrene Erkrankung; Wil-
lensrichtung: Verbrechen, Erörterung, natürlicher Vorsatz, 
Vorstellungsausfälle, Beeinträchtigung der Verantwort-
lichkeit); Adhäsionsverfahren (Adhäsionsantrag im Siche-
rungsverfahren: nicht statthaft; Unzulässigkeit, Wortlaut, 
Zweck des Sicherungsverfahrens, Systematik). 
§ 63 StGB; § 403 StPO; § 413 StPO 
 
1307. BGH 3 StR 132/23 – Beschluss vom 27. 
Juli 2023 (LG Mönchengladbach) 
Strafrahmenwahl bei Zusammentreffen mehrerer Milde-
rungsgründe; Einziehung von Taterträgen; erweiterte Ein-
ziehung von Taterträgen (Subsidiarität; Einziehung des 
Wertes). 
§ 49 StGB; § 73 StGB; § 73a StGB; § 73c StGB; § 29a Abs. 
2 BtMG 
 
1308. BGH 3 StR 162/23 – Beschluss vom 22. 
August 2023 (LG Stralsund)   
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1309. BGH 3 StR 162/23 – Beschluss vom 22. 
August 2023 (LG Stralsund)   
Gegenstandslosigkeit des Verwerfungsbeschlusses nach 
Antrag auf Entscheidung des Revisionsgerichts und Rück-
nahme der Revision. 
§ 346 StPO  
 

1310. BGH 3 StR 181/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Stralsund) 
Aufhebung der Beiordnung eines Pflichtverteidigers und 
Verteidigerwechsel im Revisionsverfahren. 
§ 143 Abs. 2 StPO; § 143a Abs. 1 Satz 1 StPO 
 
1311. BGH 3 StR 219/23 – Beschluss vom 5. Sep-
tember 2023 (LG Koblenz)   
Einziehung des Wertes von Taterträgen (gesamtschuldne-
rische Haftung; Kennzeichnung im Urteilstenor). 
§ 73 StGB; § 73c StGB 
 
1312. BGH 3 StR 230/23 – Beschluss vom 5. Sep-
tember 2023 (LG Oldenburg)   
Unterlassene Tenorierung im Rahmen der Adhäsionsent-
scheidung. 
§ 406 StPO  
 
1313. BGH 3 StR 238/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Trier)   
Unzutreffende Tenorierung der Einziehungsentscheidung 
als „Wertersatzverfall“. 
§ 73c StGB 
 
1314. BGH 3 StR 76/23 – Beschluss vom 20. Sep-
tember 2023 (LG Düsseldorf)   
Betrug; Konkurrenzen bei Deliktsserie (Tateinheit; Tatmehr-
heit; Beurteilung nach individuell erbrachtem Tatbeitrag). 
§ 263 StGB; § 52 StGB; § 53 StGB 
 
1315. BGH 3 StR 253/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Osnabrück) 
Urteilsgründe (Darstellungsanforderungen; Hineinkopie-
ren von Ablichtungen und Lichtbildern in die Urteils-
gründe); Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 267 StPO; § 349 Abs. 2 StPO  
 
1316. BGH 3 StR 256/23 – Beschluss vom 5. Sep-
tember 2023 (LG Duisburg)   
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Ver-
säumung der Revisionseinlegungsfrist; erforderlicher Vor-
trag zur Glaubhaftmachung von technischen Schwierigkei-
ten im elektronischen Schriftverkehr). 
§ 45 StPO 
 
1317. BGH 3 StR 268/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Düsseldorf)   
Fehlerhafte Berücksichtigung von in Tateinheit verwirk-
lichter verjährter Delikte. 
§ 78 StGB; § 78b StGB; § 78c StGB 
 
1318. BGH 3 StR 291/23 – Beschluss vom 4. Ok-
tober 2023 (LG Kleve)   
Verwerfung der Gegenvorstellung gegen nach § 349 Abs. 
2 StPO ergangenen Beschluss. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1319. BGH 3 StR 308/23 – Beschluss vom 5. Sep-
tember 2023 (LG Aurich)   
Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (Strafzumes-
sung; Gesetzesänderung). 
§ 2 StGB; § 176a Abs. 2 aF; § 176c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
StGB 
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1320. BGH 3 StR 412/22 – Urteil vom 10. August 
2023 (LG Duisburg) 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (Urteilstenor; 
Strafzumessungsgründe; drohender Bewährungswiderruf; 
mittlere Gefährlichkeit von Amphetamin; polizeiliche 
Überwachung); Geldwäsche (Altfassung; Katalogtat; Ver-
schleierungshandlung; Selbstgeldwäsche; taugliches Tat-
objekt: Surrogat; Ausschluss des wirtschaftlich lediglich 
völlig unerheblicher Anteils mit inkriminierter Herkunft; 
besonders schwerer Fall: Gewerbsmäßigkeit); Verfah-
renshindernis (vorläufige Einstellung); erweiterte Einzie-
hung von Taterträgen (Einziehung des Wertes; Einzahlung 
von sichergestellten Geldern auf Justizkonto; Einziehung 
bei Drittbegünstigten); Kognitionspflicht des Tatgerichts 
(zugelassene Anklage; aus der Anklageschrift erkennbarer 
Wille der Staatsanwaltschaft); Beweiswürdigung (Anfor-
derungen an freisprechendes Urteil); Kostenbeschwerde 
(verständige Auslegung des Rechtsbehelfs). 
§ 46 Abs. 2 StGB; § 73 StGB; § 73a StGB; § 73b StGB; 
§ 73c StGB; § 261 StGB a.F. § 29a BtMG; § 154 Abs. 2 
StPO; § 260 Abs. 3 StPO; § 261 StPO; § 264 Abs. 1 StPO; 
§ 464 Abs. 3 StPO 
 
1321. BGH 3 StR 462/22 – Urteil vom 10. August 
2023 (LG Kleve) 
BGHR; Festlegung der nicht geringen Menge von Betäu-
bungsmitteln (Levometamfetamin). 
§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG; § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG 
 
1322. BGH 3 StR 509/22 – Urteil vom 27. Juli 
2023 (LG Düsseldorf) 
Gefährliche Körperverletzung (lebensgefährdende Be-
handlung); Sicherungsverwahrung (Symptomcharakter 
der Tat sowohl für den Hang als auch für die Gefährlichkeit 
des Täters). 
§ 66 StGB; § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB 
 
1323. BGH AK 54/23 – Beschluss vom 20. Sep-
tember 2023 
Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate 
(Fristbeginn; dringender Tatverdacht; Fluchtgefahr). 
§ 112 StPO; § 121 StPO  
 
1324. BGH AK 55/23 – Beschluss vom 26. Sep-
tember 2023 
Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate 
(dringender Tatverdacht; Fluchtgefahr; Haftgrund der 
Schwerkriminalität; besondere Schwierigkeit und Umfang 
der Ermittlungen); mitgliedschaftliche Beteiligung an ei-
ner terroristischen Vereinigung im Ausland. 
§ 112 StPO; § 121 StPO; § 129a StGB; § 129b StGB 
 
1325. BGH AK 56/23 – Beschluss vom 5. Okto-
ber 2023 
Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate 
(dringender Tatverdacht; Fluchtgefahr; Haftgrund der 
Schwerkriminalität); mitgliedschaftliche Beteiligung an 
einer terroristischen Vereinigung im Ausland. 
§ 112 StPO; § 121 StPO; § 129a StGB; § 129b StGB 
 
1326. BGH AK 57/23 – Beschluss vom 5. Okto-
ber 2023 
Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate 
(dringender Tatverdacht; Fluchtgefahr; Haftgrund der 

Schwerkriminalität); mitgliedschaftliche Beteiligung an 
einer terroristischen Vereinigung im Ausland. 
§ 112 StPO; § 121 StPO; § 129a StGB; § 129b StGB 
 
1327. BGH StB 40/23 – Beschluss vom 6. Sep-
tember 2023 
Beschwerde gegen Durchsuchungsanordnung des Ermitt-
lungsrichters des Bundesgerichtshofs; Durchsuchung bei 
anderen Personen (Auffindeverdacht; Konkretisierung der 
zu beschlagnahmenden Gegenstände; Verhältnismäßig-
keit; beschlagnahmefreie Gegenstände); mitgliedschaftli-
che Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. 
§ 304 Abs. 5 StPO; § 103 StPO; § 105 StPO; § 129a StGB 
 
1328. BGH StB 56/23 – Beschluss vom 21. Sep-
tember 2023 
Fortdauer der Untersuchungshaft (dringender Tatver-
dacht; Haftgründe der Fluchtgefahr und der Schwerkrimi-
nalität); Gründung einer und mitgliedschaftlicher Beteili-
gung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland. 
§ 112 StPO; § 304 StPO; § 129a StGB; § 129b StGB 
 
1329. BGH 6 StR 114/23 – Beschluss vom 4. Ok-
tober 2023 (LG Schweinfurt)   
Verfahrensrüge: Angabe der den Mangel enthaltenden Tat-
sachen (Rüge des Verstoßes gegen ein Beweisverwer-
tungsverbot: Zeitpunkt der Bestellung eines Pflichtvertei-
digers, Vernehmungen und Gegenüberstellungen vor der 
Bestellung eines Pflichtverteidigers, Vortrag zum Stand 
der Ermittlungen zum Zeitpunkt der Vernehmungen). 
§ 344 Abs. 2 Satz 2 StPO; § 261 StPO; § 68a JGG; § 68b 
JGG 
 
1330. BGH 6 StR 132/23 – Beschluss vom 26. 
Juli 2023 (LG Rostock)   
Mord (Heimtücke: Arg- und Wehrlosigkeit, Umschlagen 
eines zunächst mit Verletzungsvorsatz geführten Angriffs 
in einen solchen mit Tötungsvorsatz); Erpresserischer 
Menschenraub (Bemächtigen: Zwei-Personen-Verhältnis, 
stabilisierte Bemächtigungslage, Zusammenfallen von Be-
mächtigungs- und Nötigungsmittel); Nachträgliche Bil-
dung der Gesamtstrafe (Darstellungsmangel: mangelnde 
Mitteilung der Einzelstrafen). 
§ 211 StGB; § 239a Abs. 1 StGB; § 55 Abs. 1 StGB; § 267 
StPO 
 
1331. BGH 6 StR 143/23 – Beschluss vom 19. 
April 2023 (LG Hannover)   
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1332. BGH 6 StR 168/23 – Beschluss vom 3. Mai 
2023 (LG Hannover)   
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1333. BGH 6 StR 198/22 – Beschluss vom 16. 
Oktober 2023 
Festsetzung des Gegenstandswerts für das Adhäsionsver-
fahren. 
§ 33 Abs. 1 RVG 
 
1334. BGH 6 StR 295/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Würzburg)   
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Strafzumessung (Stufenverhältnis von sogenannten har-
ten Drogen, Amphetamin; Besitz von Betäubungsmitteln: 
erfolgte Sicherstellung von Betäubungsmitteln, strafmil-
dernde Berücksichtigung). 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BtMG; § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BtMG; § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG; § 46 StGB 
 
1335. BGH 6 StR 311/23 – Beschluss vom 4. Ok-
tober 2023 (LG Verden)   
Unerlaubtes Führen einer Schusswaffe, unerlaubter Besitz 
einer Schusswaffe (konkurrenzrechtliche Beurteilung). 
§ 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) WaffG; § 52 StGB 
 
1336. BGH 6 StR 77/23 – Beschluss vom 18. Ap-
ril 2023 (LG Halle)   
Gesamtstrafe, Einzelstrafe (Berücksichtigung der psychi-
schen Folgen für das Tatopfer). 
§ 46 StGB; § 54 Abs. 1 StGB 
 
1337. BGH 6 StR 387/23 – Beschluss vom 4. Ok-
tober 2023 (LG Stralsund)   
Strafzumessung (Verstoß gegen das Doppelverwertungs-
verbot: Anlastung der Tatbegehung als solche). 
§ 46 Abs. 3 StGB 
 
1338. BGH 6 StR 388/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Stralsund)   
Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt (Urteilsgründe: Gutachten, Mitteilung wesentlicher 
Anknüpfungstatsachen und Ausführungen). 
§ 64 StGB; § 267 StPO 
 
Wenn sich das Tatgericht bei seiner Überzeugungsbildung 
auf das Gutachten eines Sachverständigen stützt, hat es im 
Urteil dessen wesentliche Anknüpfungstatsachen und 
Ausführungen so darzulegen, dass das Rechtsmittelge-
richt prüfen kann, ob die Beweiswürdigung auf einer trag-
fähigen Tatsachengrundlage beruht und die Schlussfolge-
rungen nach den Gesetzen der Logik, den Erfahrungssät-
zen des täglichen Lebens und den Erkenntnissen der Wis-
senschaft möglich sind (st. Rspr.). 
 
1339. BGH 6 StR 396/23 – Beschluss vom 19. 
September 2023 (LG Dessau-Roßlau)   
Verwerfung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand als unzulässig; Verwerfung des Antrags auf 
Entscheidung des Revisionsgerichts als unbegründet. 
§ 44 Satz 1 StPO; § 346 Abs. 2 StPO 
 
1340. BGH 6 StR 411/23 – Beschluss vom 5. Ok-
tober 2023 (LG Halle)   
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1341. BGH 6 StR 426/22 – Beschluss vom 4. Ok-
tober 2023 (LG Schweinfurt)   
Verwerfung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand als unzulässig; Ablehnung des Antrags auf 
Beiordnung eines Pflichtverteidigers. 
§ 44 Satz 1 StPO 
 
1342. BGH 5 StR 107/23 – Beschluss vom 2. Au-
gust 2023 (LG Berlin)   

Änderung des Schuldspruchs durch das Revisionsgericht 
wegen fehlerhafter konkurrenzrechtlicher Beurteilung. 
§ 354 StPO 
 
1343. BGH 5 StR 152/22 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Berlin)   
Verwerfung der Anhörungsrüge als unbegründet. 
§ 356a StPO 
 
1344. BGH 5 StR 159/23 – Beschluss vom 31. 
August 2023 (LG Leipzig)   
Verwerfung der Revision als überwiegend unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1345. BGH 5 StR 164/22 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Berlin)   
BGHR; Wartepflicht bei Selbstablehnung (Besorgnis der 
Befangenheit; weitere Mitwirkung des abgelehnten Rich-
ters an der Hauptverhandlung; Ablehnungsverfahren; Un-
aufschiebbarkeit der Hauptverhandlung; Beschleunigung; 
gesetzlicher Richter; Willkür; Schöffen); Verjährungsun-
terbrechung (Anordnung der Bekanntgabe des Ermitt-
lungsverfahrens). 
§ 29 StPO; § 30 StPO; § 24 StPO; Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG; § 78c Abs. 1 Nr. 1 StGB 
 
1346. BGH 5 StR 165/23 – Beschluss vom 19. 
Juli 2023 (LG Berlin)   
Anordnung der Durchsuchung durch die Staatsanwalt-
schaft bei Gefahr im Verzug (Eilkompetenz; Richtervorbe-
halt; unbestimmter Rechtsbegriff; Zeitablauf; keine Pflicht 
zur nachträglichen Einholung einer richterlichen Anord-
nung; Beweisverwertungsverbot nur bei schwerwiegen-
den Verstößen).  
§ 105 Abs. 1 StPO; § 103 StPO; Art. 13 GG 
 
1347. BGH 5 StR 169/23 – Beschluss vom 31. 
August 2023 (LG Berlin)   
Keine tragfähige Beweiswürdigung zum Wirkstoffgehalt 
bei der Verurteilung wegen Handeltreibens mit Betäu-
bungsmitteln in nicht geringer Menge. 
§ 261 StPO; § 29 BtMG 
 
1348. BGH 5 StR 177/23 – Beschluss vom 15. 
August 2023 (LG Berlin)   
Geldwäsche (Vortatbeteiligung; Strafaufhebungsgrund; 
Rückausnahme; Inverkehrbringen; Buchgeld; Bankkonto; 
Finanzagent). 
§ 261 StGB 
 
1349. BGH 5 StR 63/23 – Beschluss vom 2. Au-
gust 2023 (LG Bremen)   
Nachholung des „Vollstreckungsabschlags“ durch das Re-
visionsgericht. 
§ 354 StPO  
 
1350. BGH 5 StR 205/23 (alt: 5 StR 115/21) – 
Beschluss vom 13. September 2023 
Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit keine kumulative 
Voraussetzung der Anordnung einer Jugendstrafe wegen 
Schwere der Schuld; Anfrageverfahren. 
§ 17 Abs. 2 JGG; § 2 Abs. 1 JGG; § 18 Abs. 2 JGG; § 132 
Abs. 3 GVG 
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1351. BGH 5 StR 215/23 – Beschluss vom 6. Sep-
tember 2023 (LG Leipzig)   
Absehen von der Vorführung des Angeklagten. 
§ 350 Abs. 2 S. 3 StPO 
 
1352. BGH 5 StR 245/23 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Dresden)   
Teilweise Einstellung des Verfahrens. 
§ 154a StPO 
 
1353. BGH 5 StR 248/23 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Berlin)   
Symptomatischer Zusammenhang als Voraussetzung der 
Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt. 
§ 64 StGB 
 
1354. BGH 5 StR 252/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Berlin)   
Teilfreispruch bei von der Anklage abweichender konkur-
renzrechtlicher Beurteilung. 
§ 260 StPO; § 52 StGB; § 53 StGB 
 
1355. BGH 5 StR 302/23 – Beschluss vom 15. 
August 2023 (LG Hamburg) 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
(Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit; 
Auswirkung einer festgestellten Störung auf Einsichts- 
und Steuerungsfähigkeit; Zusammenhang mit Anlasstat; 
widerspruchsfreie Darstellung).  
§ 63 StGB 
 
1356. BGH 5 StR 308/23 – Beschluss vom 12. 
September 2023 (LG Lübeck)   
Unzulässigkeit der Revision (fehlende Übermittlung als 
elektronisches Dokument). 
§ 32d StPO 
 
1357. BGH 5 StR 334/23 – Beschluss vom 12. 
Oktober 2023 (LG Berlin)   
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1358. BGH 5 StR 350/23 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Berlin)   

Unzulässiger Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. 
§ 45 StPO 
 
1359. BGH 5 StR 399/23 (alt: 5 StR 416/22) – 
Beschluss vom 26. September 2023 (LG Berlin)   
Unzulässige Revision des Angeklagten alleine wegen 
Nichtanordnung der Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt. 
§ 349 Abs. 1 StPO; § 64 StGB 
 
1360. BGH 5 StR 405/23 – Beschluss vom 26. 
September 2023 (LG Berlin)   
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Wochenfrist; An-
gaben über den Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses). 
§ 44 StPO; § 45 StPO 
 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist auf Antrag 
demjenigen zu gewähren, der ohne Verschulden gehindert 
war, eine Frist einzuhalten (§ 44 Satz 1 StPO). Der Antrag 
ist binnen einer Woche nach Wegfall des Hindernisses zu 
stellen (§ 45 Abs. 1 Satz 1 StPO). Innerhalb der Wochen-
frist muss der Antragsteller, sofern sich die Wahrung der 
Frist des § 45 Abs. 1 StPO nicht offensichtlich aus den Ak-
ten ergibt, auch Angaben über den Zeitpunkt des Wegfalls 
des Hindernisses machen; dies kann nicht nachgeholt wer-
den. Entscheidend für den Fristbeginn ist der Zeitpunkt 
der Kenntnisnahme durch den Angeklagten; auf den Zeit-
punkt der Kenntnisnahme des Verteidigers kommt es hin-
gegen nicht an. 
 
1361. BGH 5 StR 433/23 – Beschluss vom 27. 
September 2023 (LG Hamburg)   
Verwerfung der Revision als unbegründet. 
§ 349 Abs. 2 StPO 
 
1362. BGH 5 StR 434/22 – Urteil vom 16. August 
2023 (LG Hamburg)   
Beweiswürdigung (DNA-Mischspur; indirekter Transfer 
von DNA-Material; molekulargenetische Vergleichsunter-
suchung; Sachverständigengutachten; Darstellung im Ur-
teil; Zweifelssatz; Aussage des Angeklagten). 
§ 261 StPO 

 


